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I

(Mitteilungen)

RAT

GEMEINSAMER STANDPUNKT (EG) Nr. 17/2004

vom Rat festgelegt am 7. Januar 2004

im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie 2004/. . ./EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom . . . über die Begrenzung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen aufgrund der
Verwendung organischer Lösemittel in bestimmten Farben und Lacken und in Produkten der

Fahrzeugreparaturlackierung sowie zur Änderung der Richtlinie 1999/13/EG

(2004/C 79 E/01)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT
DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Ge-
meinschaft, insbesondere auf Artikel 95,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses (1),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In der Richtlinie 2001/81/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 23. Oktober 2001 über nationale
Emissionshöchstmengen für bestimmte Luftschadstoffe (3)
wurden nationale Emissionshöchstmengen für bestimmte
Schadstoffe einschließlich flüchtiger organischer Verbin-
dungen (im Folgenden „VOC“ genannt) festgelegt, die bis
zum Jahr 2010 im Rahmen der integrierten Gemein-
schaftsstrategie zur Bekämpfung der Versauerung und
des bodennahen Ozons erreicht werden müssen; diese
Richtlinie enthält jedoch für diese Schadstoffe keine Grenz-
werte für Emissionen aus spezifischen Quellen.

(2) Damit die Mitgliedstaaten die nationale Höchstmenge für
VOC-Emissionen einhalten können, müssen sie eine Reihe
unterschiedlicher Kategorien von Quellen dieser Emissio-
nen berücksichtigen.

(3) Diese Richtlinie ergänzt die Maßnahmen, die auf nationa-
ler Ebene zur Gewährleistung der Einhaltung der Höchst-
menge für VOC-Emissionen ergriffen werden.

(4) Bei Fehlen einer gemeinschaftlichen Regelung können die
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten, in denen VOC-
Grenzwerte für bestimmte Produktkategorien festgelegt
werden, voneinander abweichen. Solche Unterschiede so-
wie das Fehlen entsprechender Vorschriften in einigen Mit-
gliedstaaten würden zu unnötigen Handelshemmnissen
und Wettbewerbsverzerrungen im Binnenmarkt führen.

(5) Die nationalen Gesetze und Bestimmungen, in denen zur
Bekämpfung des bodennahen Ozons Grenzwerte für den
VOC-Gehalt in den unter diese Richtlinie fallenden Pro-
dukten festgelegt werden, müssen daher harmonisiert wer-
den, um sicherzustellen, dass solche Maßnahmen nicht den
freien Verkehr dieser Produkte einschränken.

(6) Da die Ziele der beabsichtigten Maßnahme, nämlich die
Verringerung der VOC-Emissionen, auf Ebene der Mitglied-
staaten nicht ausreichend erreicht werden können, noch
VOC-Emissionen in einem Mitgliedstaat die Luftqualität
in anderen Mitgliedstaaten beeinflussen und daher wegen
des Umfangs und der Wirkung der Maßnahme besser auf
Gemeinschaftsebene zu erreichen sind, kann die Gemein-
schaft im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags
niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entspre-
chend dem in demselben Artikel genannten Verhältnis-
mäßigkeitsprinzip geht diese Richtlinie nicht über das
zur Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus.

(7) Der VOC-Gehalt von Farben, Lacken und Produkten der
Fahrzeugreparaturlackierung führt zu erheblichen VOC-
Emissionen in der Luft, die zur lokalen und grenzüber-
schreitenden Bildung fotochemischer Oxidantien in der
Grenzschicht der Troposphäre beitragen.

(8) Der VOC-Gehalt bestimmter Farben und Lacke sowie in
Produkten der Fahrzeugreparaturlackierung sollte daher,
soweit technisch und wirtschaftlich möglich, unter Berück-
sichtigung der Klimabedingungen verringert werden.

(9) Im Interesse eines hohen Umweltschutzniveaus müssen
Grenzwerte für den VOC-Gehalt der unter diese Richtlinie
fallenden Produkte festgelegt und eingehalten werden.

(10) Für Produkte, die vor dem Inkrafttreten der Anforderungen
dieser Richtlinie hergestellt wurden, sollten Übergangs-
maßnahmen vorgesehen werden.

(11) Die Mitgliedstaaten sollten für den Kauf und Verkauf von
streng begrenzten Mengen von Produkten, die die in dieser
Richtlinie festgesetzten Grenzwerte nicht einhalten, Einzel-
lizenzen zu spezifischen Zwecken erteilen können.
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(12) Diese Richtlinie ergänzt die Gemeinschaftsbestimmungen
für die Kennzeichnung von chemischen Stoffen und Zu-
bereitungen.

(13) Diese Richtlinie sollte sich nicht auf den Schutz der Ge-
sundheit von Verbrauchern und/oder Arbeitnehmern so-
wie den Schutz der Arbeitsumgebung erstrecken; die ent-
sprechenden Maßnahmen der Mitgliedstaaten sollten daher
nicht von der Richtlinie berührt werden.

(14) Die Gehaltsgrenzwerte müssen überwacht werden, damit
festgestellt werden kann, ob die Massenkonzentrationen
von VOC in den einzelnen unter diese Richtlinie fallenden
Kategorien von Farben und Lacken sowie Produkten der
Fahrzeugreparaturlackierung innerhalb der zulässigen
Grenzen liegen.

(15) Da der VOC-Gehalt von Produkten, die für bestimmte
Tätigkeiten der Fahrzeugreparaturlackierung verwendet
werden, nunmehr von der vorliegenden Richtlinie erfasst
wird, sollte die Richtlinie 1999/13/EG des Rates vom
11. März 1999 über die Begrenzung von Emissionen
flüchtiger organischer Verbindungen, die bei bestimmten
Tätigkeiten und in bestimmten Anlagen bei der Verwen-
dung organischer Lösungsmittel entstehen (1), entspre-
chend geändert werden.

(16) Die Mitgliedstaaten sollten jedoch nationale Maßnahmen
zur Kontrolle der Emissionen, die bei Tätigkeiten zur La-
ckierung von Kraftfahrzeugen gemäß der Richtlinie
70/156/EWG des Rates vom 6. Februar 1970 zur Anglei-
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die
Betriebserlaubnis für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeug-
anhänger (2) oder eines Teils dieser Kraftfahrzeuge im
Zuge einer Reparatur, Konservierung oder Verschönerung
außerhalb der Fertigungsanlagen entstehen, beibehalten
oder einführen können.

(17) Diese Richtlinie sollte nicht für Produkte gelten, die für die
ausschließliche Verwendung in gemäß der Richtlinie
1999/13/EG genehmigten Anlagen verkauft werden, in
denen Verringerungen der VOC-Emissionen mindestens
in entsprechender Höhe durch andere Maßnahmen der
Emissionsbegrenzung erreicht werden können.

(18) Die Mitgliedstaaten sollten Regelungen für Sanktionen bei
Verstößen gegen die Bestimmungen dieser Richtlinie fest-
legen und deren Durchsetzung sicherstellen. Die Sanktio-
nen sollten wirksam, verhältnismäßig und abschreckend
sein.

(19) Die Mitgliedstaaten sollten der Kommission über die Er-
fahrungen bei der Anwendung dieser Richtlinie Bericht
erstatten.

(20) Die Möglichkeit einer Reduzierung des VOC-Gehalts von
Produkten, die nicht von dieser Richtlinie erfasst werden,
sowie die Möglichkeit einer weiteren Herabsetzung bereits
vorgesehener VOC-Grenzwerte sollten geprüft werden.

(21) Die zur Durchführung dieser Richtlinie erforderlichen
Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG
des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modali-
täten für die Ausübung der der Kommission übertragenen
Durchführungsbefugnisse (3) erlassen werden —

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Zweck und Anwendungsbereich

(1) Zweck dieser Richtlinie ist es, den Gesamtgehalt an VOC
in bestimmten Farben und Lacken sowie Produkten der Fahr-
zeugreparaturlackierung zu begrenzen, um die aus dem Beitrag
der VOC zur Bildung von bodennahem Ozon resultierende
Luftverschmutzung zu vermeiden oder zu verringern.

(2) Zur Erreichung des in Absatz 1 genannten Ziels gleicht
diese Richtlinie diese technischen Spezifikationen bestimmter
Farben und Lacke und Produkte der Fahrzeugreparaturlackie-
rung an.

(3) Diese Richtlinie gilt für die in Anhang I aufgeführten
Produkte.

(4) Diese Richtlinie gilt unbeschadet gegenwärtiger oder zu-
künftiger, auf gemeinschaftlicher oder nationaler Ebene zum
Schutz der Gesundheit von Verbrauchern und Arbeitnehmern
sowie ihrer Arbeitsumgebung getroffener Maßnahmen, ein-
schließlich Kennzeichnungsvorschriften.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck

1. „zuständige Behörde“ die Behörde bzw. Behörden oder
Stellen, die nach dem Recht der Mitgliedstaaten mit der
Erfüllung der aus dieser Richtlinie erwachsenden Pflichten
betraut sind;

2. „Stoffe“ chemische Elemente und deren Verbindungen, in
ihrer natürlichen Form oder industriell hergestellt, unab-
hängig davon, ob sie in fester oder flüssiger Form oder
gasförmig vorliegen;

3. „Zubereitungen“ Mischungen oder Lösungen aus zwei oder
mehr Stoffen;

4. „organische Verbindung“ eine Verbindung, die zumindest
das Element Kohlenstoff und eines oder mehrere der Ele-
mente Wasserstoff, Sauerstoff, Schwefel, Phosphor, Silizi-
um, Stickstoff oder ein Halogen enthält, ausgenommen
Kohlenstoffoxide sowie anorganische Karbonate und Bikar-
bonate;

5. „flüchtige organische Verbindung (VOC)“ eine organische
Verbindung mit einem Anfangssiedepunkt von höchstens
250 °C bei einem Standarddruck von 101,3 kPa;
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6. „VOC-Gehalt“ die in Gramm pro Liter (g/l) ausgedrückte
Masse flüchtiger organischer Verbindungen in der Formu-
lierung des gebrauchsfertigen Produkts. Die Masse flüchti-
ger organischer Verbindungen in einem bestimmten Pro-
dukt, die während der Trocknung chemisch reagieren und
somit einen Bestandteil der Beschichtung bilden, gilt nicht
als Teil des VOC-Gehalts;

7. „organisches Lösemittel“ eine VOC, die allein oder in Ver-
bindung mit anderen Stoffen zur Auflösung oder Verdün-
nung von Rohstoffen, Produkten oder Abfallstoffen, als
Reinigungsmittel zur Auflösung von Verschmutzungen,
als Dispersionsmittel, als Mittel zur Regulierung der Visko-
sität oder der Oberflächenspannung oder als Weichmacher
oder Konservierungsstoff verwendet wird;

8. „Beschichtungsstoff“ eine Zubereitung — einschließlich al-
ler organischen Lösemittel oder Zubereitungen, die für ihre
Gebrauchstauglichkeit organische Lösemittel enthalten —,
die dazu dient, auf einer Oberfläche einen Film mit deko-
rativer, schützender oder sonstiger funktionaler Wirkung
zu erzielen;

9. „Film“ eine zusammenhängende Beschichtung, die durch
die Aufbringung einer oder mehrerer Schichten auf ein
Substrat entsteht;

10. „Beschichtungsstoffe auf Wasserbasis (Wb)“ Beschichtungs-
stoffe, deren Viskosität mit Hilfe von Wasser eingestellt
wird;

11. „Beschichtungsstoffe auf Lösemittelbasis (Lb)“ Beschich-
tungsstoffe, deren Viskosität mit Hilfe von Lösemitteln ein-
gestellt wird;

12. „Inverkehrbringen“ die Bereitstellung für Dritte, gleich ob
entgeltlich oder unentgeltlich. Die Einfuhr in das Zollgebiet
der Gemeinschaft gilt als Inverkehrbringen im Sinne dieser
Richtlinie.

Artikel 3

Anforderungen

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in Anhang I
aufgeführten Produkte nur dann ab den in Anhang II genann-
ten Zeitpunkten in ihrem Hoheitsgebiet in Verkehr gebracht
werden, wenn ihr VOC-Gehalt die in Anhang II festgelegten
Grenzwerte nicht übersteigt und die Anforderungen des Arti-
kels 4 erfüllt sind.

Zur Überprüfung der Einhaltung der in Anhang II festgelegten
Grenzwerte für den VOC-Gehalt sind die in Anhang III genann-
ten Analysemethoden zu verwenden.

Für in Anhang I aufgeführte Produkte, denen Lösemittel oder
andere lösemittelhaltige Komponenten hinzugefügt werden
müssen, damit ein gebrauchsfertiges Produkt vorliegt, gelten
die in Anhang II festgelegten Grenzwerte für den VOC-Gehalt
des gebrauchsfertigen Produkts.

(2) Abweichend von Absatz 1 stellen die Mitgliedstaaten
diejenigen Produkte von der Einhaltung der genannten Anfor-
derungen frei, die für die ausschließliche Verwendung im Rah-
men einer von der Richtlinie 1999/13/EG erfassten Tätigkeit
verkauft werden, soweit diese Tätigkeit in einer gemäß Artikel

3 und 4 jener Richtlinie registrierten oder genehmigten Anlage
durchgeführt wird.

(3) Für die Restaurierung und Unterhaltung von Gebäuden
und Oldtimer-Fahrzeugen, die von den zuständigen Behörden
als historisch und kulturell besonders wertvoll eingestuft wer-
den, können die Mitgliedstaaten Einzellizenzen für den Kauf
und Verkauf von streng begrenzten Mengen von Produkten
erteilen, die die VOC-Grenzwerte des Anhangs II nicht einhal-
ten.

(4) Von dieser Richtlinie erfasste Produkte, die nachweislich
vor den in Anhang II festgelegten Zeitpunkten hergestellt wur-
den und die Anforderungen des Absatzes 1 nicht erfüllen,
können für einen Zeitraum von 12 Monaten nach dem Inkraft-
treten der für das betreffende Produkt geltenden Anforderung
in Verkehr gebracht werden.

Artikel 4

Kennzeichnung

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in Anhang I auf-
geführten Produkte beim Inverkehrbringen mit einem Etikett
versehen sind. Auf dem Etikett sind folgende Angaben anzu-
bringen:

a) Die Unterkategorie des Produkts und die entsprechenden
VOC-Grenzwerte in g/l gemäß Anhang II;

b) der maximale VOC-Gehalt des gebrauchsfertigen Produkts
in g/l.

Artikel 5

Zuständige Behörde

Die Mitgliedstaaten benennen eine zuständige Behörde, die für
die Erfüllung der Verpflichtungen dieser Richtlinie verantwort-
lich ist, und teilen diese der Kommission spätestens am . . . (*)
mit.

Artikel 6

Überwachung

Die Mitgliedstaaten erstellen ein Programm zur Überwachung
der Einhaltung dieser Richtlinie.

Artikel 7

Berichterstattung

Zum Nachweis der Einhaltung dieser Richtlinie berichten die
Mitgliedstaaten über die Ergebnisse des Überwachungspro-
gramms sowie über die Kategorien und Mengen von Produk-
ten, für die eine Lizenz gemäß Artikel 3 Absatz 3 erteilt wurde.
Die beiden ersten Berichte werden der Kommission 18 Monate
nach den jeweiligen Stichtagen für die Einhaltung der in An-
hang II festgelegten Grenzwerte für den VOC-Gehalt vorgelegt;
im Anschluss daran erfolgt die Berichterstattung alle fünf Jahre.
Die Kommission erstellt nach dem in Artikel 12 Absatz 2
genannten Verfahren ein gemeinsames Format für die Über-
mittlung der Überwachungsdaten. Jahresbezogene Daten wer-
den der Kommission auf Anforderung mitgeteilt.
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Artikel 8

Freier Warenverkehr

Die Mitgliedstaaten dürfen das Inverkehrbringen von Produk-
ten, die von dieser Richtlinie erfasst werden und in gebrauchs-
fertigem Zustand den Anforderungen dieser Richtlinie entspre-
chen, nicht aufgrund der in dieser Richtlinie behandelten
Aspekte verbieten, beschränken oder verhindern.

Artikel 9

Überprüfung

Die Kommission wird aufgefordert, dem Europäischen Par-
lament und dem Rat Folgendes vorzulegen:

1. spätestens bis 2008 einen Bericht über die Ergebnisse der
Überprüfung nach Artikel 10 der Richtlinie 2001/81/EG. In
diesem Bericht wird Folgendes untersucht:

a) die Rahmenbedingungen und das Potenzial für Vermin-
derungen des VOC-Gehalts von Produkten, die von der
vorliegenden Richtlinie nicht erfasst werden, einschließ-
lich der Aerosole für Farben und Lacke;

b) die Möglichkeit einer weiteren Verminderung (Stufe II)
des VOC-Gehalts von Produkten der Fahrzeugreparatur-
lackierung;

c) alle neuen Aspekte der sozio-ökonomischen Auswirkun-
gen der Anwendung der Stufe II bei Farben und Lacken.

2. spätestens 30 Monate nach dem Stichtag für die Anwen-
dung der Stufe-II-Grenzwerte für den VOC-Gehalt nach An-
hang II einen Bericht, in dem insbesondere die in Artikel 7
genannten Berichte und alle technologischen Entwicklungen
bei der Herstellung von Farben, Lacken und Produkten der
Fahrzeugreparaturlackierung berücksichtigt werden. In die-
sem Bericht werden die Rahmenbedingungen und das Po-
tenzial für eine weitere Verminderung des VOC-Gehalts der
von dieser Richtlinie erfassten Produkte untersucht, ein-
schließlich der möglichen Unterscheidung zwischen Innen-
und Außenfarben bei den Unterkategorien d) und e) in
Anhang I Nummer 1.1 und Anhang II Abschnitt A.

Diesen Berichten sind gegebenenfalls Vorschläge zur Änderung
dieser Richtlinie beizufügen.

Artikel 10

Sanktionen

Die Mitgliedstaaten legen Sanktionen für Verstöße gegen die
aufgrund dieser Richtlinie erlassenen nationalen Vorschriften
fest und ergreifen die zu ihrer Anwendung erforderlichen Maß-
nahmen. Die Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und
abschreckend sein. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission
spätestens bis zum . . . (*) diese Vorschriften und Maßnahmen
mit und melden ihr unverzüglich spätere Änderungen.

Artikel 11

Anpassung an den technischen Fortschritt

Erforderliche Änderungen zur Anpassung des Anhangs III an
den technischen Fortschritt werden von der Kommission nach
dem in Artikel 12 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen.

Artikel 12

Ausschuss

(1) Die Kommission wird von dem mit Artikel 13 der Richt-
linie 1999/13/EG des Rates eingesetzten Ausschuss, im Folgen-
den „der Ausschuss“ genannt, unterstützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die
Artikel 5 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung
von dessen Artikel 8.

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses
1999/468/EG wird auf drei Monate festgesetzt.

(3) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

Artikel 13

Änderung der Richtlinie 1999/13/EG

(1) Die Richtlinie 1999/13/EG wird wie folgt geändert:

In Anhang I Abschnitt „Fahrzeugreparaturlackierung“ wird fol-
gender Gedankenstrich gestrichen:

„— Lackierung von Kraftfahrzeugen gemäß der Richtlinie
70/156/EWG oder eines Teils dieser Kraftfahrzeuge im
Zuge einer Reparatur, Konservierung oder Verschönerung
außerhalb der Fertigungsanlagen oder“.

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 können die Mitgliedstaaten
nationale Maßnahmen zur Kontrolle der Emissionen, die bei
den aus dem Anwendungsbereich der Richtlinie 1999/13/EG
gestrichenen Tätigkeiten der Fahrzeugreparaturlackierung ent-
stehen, beibehalten oder einführen.

Artikel 14

Umsetzung

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie
spätestens ab dem . . . (*) nachzukommen. Sie setzen die Kom-
mission unverzüglich davon in Kenntnis.

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen
sie in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der
amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mit-
gliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.
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(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut
der innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem
unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen, und übermit-
teln ihr eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den Bestim-
mungen dieser Richtlinie und den von ihnen erlassenen inner-
staatlichen Vorschriften.

Artikel 15

Inkrafttreten der Richtlinie

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Union in Kraft.

Artikel 16

Adressaten

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

. . .

Im Namen des Europäischen Parlaments

Der Präsident

Im Namen des Rates

Der Präsident
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ANHANG I

ANWENDUNGSBEREICH

1. Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck „Farben und Lacke“ die in den nachstehenden Unterkategorien
aufgeführten Produkte mit Ausnahme von Aerosolen. Dabei handelt es sich um Beschichtungsstoffe für Gebäude,
Gebäudedekorationen und Einbauten sowie zugehörige Strukturen zu dekorativen, funktionalen oder schützenden
Zwecken.

1.1 Unterkategorien:

a) „Innenanstriche für Wände und Decken (matt)“ sind Beschichtungsstoffe für Innenwände und Decken mit einer
Glanzmaßzahl £ 25@60 °.

b) „Innenanstriche für Wände und Decken (glänzend)“ sind Beschichtungsstoffe für Innenwände und -decken mit
einer Glanzmaßzahl > 25@60 °.

c) „Außenanstriche für Wände aus Mineralsubstrat“ sind Außenbeschichtungsstoffe für Mauerwerk, Backsteinwände
oder Gipswände.

d) „Holz-, Metall- oder Kunststofffarben für Gebäudedekorationen und -verkleidungen (Innen und Außen)“ sind
deckende Beschichtungsstoffe für Gebäudedekorationen und -verkleidungen. Diese Beschichtungsstoffe sind für
Holz-, Metall- oder Kunststoffsubstrate bestimmt. Diese Unterkategorie umfasst auch Untergrundfarben und
Zwischenbeschichtungen.

e) „Lacke und Holzbeizen für Gebäudedekorationen (Innen und Außen)“ sind transparente oder halbtransparente
Beschichtungsstoffe für Gebäudedekorationen, die zu Dekorations- und Schutzzwecken auf Holz, Metallen und
Kunststoffen aufgetragen werden. Diese Unterkategorie umfasst auch deckende Holzbeizen. Deckende Holzbeizen
sind Beschichtungsstoffe, die eine deckende Beschichtung gemäß der Norm EN 927-1 (semistabile Kategorie)
bewirken und zu Dekorationszwecken oder zum Schutz des Holzes vor Witterungseinflüssen dienen.

f) „Hauchdünne Holzbeizen“ sind Holzbeizen, die gemäß der Norm EN 927-1:1996 eine durchschnittliche Dicke
von weniger als 5 µm haben (Prüfung gemäß ISO 2808: 1997, Verfahren 5A)

g) „Grundierungen“ sind Beschichtungsstoffe mit Versiegelungs- und/oder Verblockungseigenschaften für Holz oder
Wände und Decken.

h) „Bindende Grundierungen“ sind Beschichtungsstoffe zur Stabilisierung loser Substratpartikel oder zur Übertra-
gung hydrophober Eigenschaften und/oder zum Schutz des Holzes vor Blaufärbung.

i) „Einkomponenten-Speziallacke“ sind Spezialbeschichtungsstoffe auf der Grundlage von Film bildenden Stoffen.
Sie dienen Anwendungen mit besonderen Anforderungen wie Grundierungen und Decklacke für Kunststoffe,
Grundierungsbeschichtungen für Eisensubstrate, Grundierungsbeschichtungen für reaktive Metalle wie Zink und
Aluminium, Rostschutzanstriche, Bodenbeschichtungen, einschließlich für Holz- und Zementböden, Graffiti-
schutz, Beschichtungen mit flammhemmender Wirkung und Beschichtungen für die Einhaltung von Hygiene-
normen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie oder in Gesundheitseinrichtungen.

j) „Zweikomponenten-Speziallacke“ sind Beschichtungsstoffe für die gleichen Zwecke wie Einkomponenten-Spezi-
allacke, wobei jedoch vor der Anwendung eine zweite Komponente (z. B. tertiäre Amine) hinzugefügt wird.

k) „Multicolorlacke“ sind Beschichtungsstoffe zur Erzielung eines Zwei- oder Mehrfarbeneffekts direkt bei der ersten
Anwendung.

l) „Lacke für Dekorationseffekte“ sind Beschichtungsstoffe zur Erzielung besonderer ästhetischer Effekte auf speziell
vorbereiteten, vorgestrichenen Substraten oder Grundbeschichtungen, die anschließend während der Trocknungs-
phase mit verschiedenen Werkzeugen behandelt werden.

2. Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck „Produkte für die Fahrzeugreparaturlackierung“ die in den
nachstehenden Unterkategorien aufgeführten Produkte. Sie werden zur Lackierung von Kraftfahrzeugen im Sinne
der Richtlinie 70/156/EWG oder eines Teils dieser Kraftfahrzeuge im Zuge einer Reparatur, Konservierung oder
Verschönerung außerhalb der Fertigungsanlagen verwendet.

2.1 Unterkategorien:

a) „Vorbereitungs- und Reinigungsprodukte“ sind Produkte zur mechanischen oder chemischen Entfernung von
alten Beschichtungen und Rost oder zur Vorbereitung neuer Beschichtungen.

i) „Vorbereitungsprodukte“ umfassen Gerätereiniger (Produkte zur Reinigung von Sprühpistolen und anderen
Geräten), Lackentferner, Entfettungsmittel (einschließlich antistatischer Mittel für Kunststoffe) und Silikonent-
ferner,
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ii) „Vorreiniger“ sind Reinigungsprodukte zur Entfernung der Oberflächenverschmutzung als Vorbereitung der
Anwendung von Beschichtungsmitteln.

b) „Füller und Spachtelmasse“ sind dickflüssige Verbindungen, die aufgebracht werden und dazu dienen, vor Auf-
tragen der Vorbeschichter tiefe Unebenheiten in der Oberfläche aufzufüllen.

c) „Grundierungen“ sind dem Rostschutz dienende Beschichtungsstoffe, die vor Auftragen eines Vorbeschichters auf
blankem Metall oder bereits vorhandenen Beschichtungen aufgebracht werden:

i) „Vorbeschichter“ sind Beschichtungsstoffe, die unmittelbar vor Auftragen des Decklacks zur Verbesserung der
Korrosionsbeständigkeit und des Haftvermögens des Decklacks sowie zur Bildung einer einheitlichen Ober-
fläche durch Korrektur geringfügiger Oberflächenunebenheiten aufgebracht werden,

ii) „Metallgrundierungen“ sind Beschichtungsstoffe, die als Grundierungen dienen, wie Haftverbesserer, Versie-
gelungsmittel, Vorbeschichter, Zwischenlacke, Kunststoffgrundierungen, Nass-auf-Nass, andere Füller als Sand
und Sprühfüllmittel,

iii) „Waschgrundierungen“ sind Beschichtungsstoffe mit einem Anteil von mindestens 0,5 Gewichtsprozent
Phosphorsäure, die direkt auf blanke metallische Oberflächen aufgebracht werden und Korrosionsbeständig-
keit und Haftvermögen verleihen; Beschichtungsstoffe, die als schweißbare Grundierungen verwendet werden;
und Beizmittel für galvanisierte Metall- und Zinkoberflächen.

d) „Decklacke“ sind Pigmentbeschichtungsstoffe, die als Einfach- oder Mehrschichtlacke Glanz und Dauerhaftigkeit
verleihen. Hierunter fallen alle dabei verwendeten Produkte wie Grund- und Transparentlacke:

i) „Grundlacke“ sind Pigmentanstriche, die der Farbgabe und optischen Effekten dienen, jedoch nicht der Glanz
und die Widerstandsfähigkeit der Gesamtlackierung,

ii) „Transparentlacke“ sind transparente Beschichtungsstoffe, die der Gesamtlackierung Glanz und Widerstands-
fähigkeit verleihen.

e) „Speziallacke“ sind Beschichtungsstoffe, die als Decklage mit einem einzigen Auftrag besondere Eigenschaften wie
Metall- oder Perleffekte verleihen, sowie einfarbige oder transparente Hochleistungslacke (z. B. kratzfeste, fluo-
rierte Transparentlacke), reflektierende Grundlacke, Struktureffektlacke (z. B. Hammerschlag), rutschhemmende
Beschichtungen, Unterbodenversiegelungsmittel, Schutzlacke gegen Steinschlag, Lacke für die Innenlackierung,
auch als Aerosole.
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ANHANG II

A. GRENZWERTE FÜR DEN VOC-HÖCHSTGEHALT VON FARBEN UND LACKEN

Produktunterkategorie Typ
Stufe I
(g/l (1))

(ab 1.1.2007)

Stufe II
(g/l (1))

(ab 1.1.2010)

a) Innenanstriche für Wände und
Decken (matt)
(Glanz £ 25@60 °)

Wb 75 30

Lb 400 30

b) Innenanstriche für Wände und
Decken (glänzend)
(Glanz > 25@60 °)

Wb 150 100

Lb 400 100

c) Außenanstriche für Wände
aus Mineralsubstrat

Wb 75 40

Lb 450 430

d) Holz- und Metallfarben für
Gebäudedekorationen und
-verkleidungen (Innen und
Außen)

Wb 150 130

Lb 400 300

e) Lacke und Holzbeizen für
Gebäudedekorationen (Innen
und Außen), einschließlich
deckender Holzbeizen

Wb 150 130

Lb 500 400

f) Holzbeizen mit Mindest-
schichtdicke (Innen und
Außen)

Wb 150 130

Lb 700 700

g) Grundierungen Wb 50 30

Lb 450 350

h) Bindende Grundierungen Wb 50 30

Lb 750 750

i) Einkomponenten-Speziallacke Wb 140 140

Lb 600 500

j) Zweikomponenten-Reaktions-
lacke für bestimmte Verwen-
dungszwecke wie die Boden-
behandlung

Wb 140 140

Lb 550 500

k) Multicolorlacke Wb 150 100

Lb 400 100

l) Lacke für Dekorationseffekte Wb 300 200

Lb 500 200

(1) g/l gebrauchsfertig.
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B. GRENZWERTE FÜR DEN VOC-HÖCHSTGEHALT VON PRODUKTEN FÜR DIE FAHRZEUGREPARATUR-
LACKIERUNG

Produktunterkategorie Beschichtungen
VOC
g/l (1)

(1.1.2007)

a) Vorbereitungs- und Reinigungsprodukte Vorbereitungsprodukte 850

Vorreiniger 200

b) Füller und Spachtelmasse Alle Typen 250

c) Grundierungen Vorbeschichter und (Metall-) Grundierungen 540

Waschgrundierungen 780

d) Decklacke Alle Typen 420

e) Speziallacke Alle Typen 840

(1) g/l gebrauchsfertiges Produkt. Außer bei der Unterkategorie a) sollte der Wassergehalt des gebrauchsfertigen Produkts abgezogen
werden.
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ANHANG III

METHODEN GEMÄSS ARTIKEL 3 ABSATZ 1

Parameter Einheit
Test

Methode Veröffentlicht

VOC-Gehalt g/l ISO 11890-2 2002

VOC-Gehalt, wenn reaktive
Verdünnungsmittel vorhan-
den sind

g/l ASTMD 2369 2003
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BEGRÜNDUNG DES RATES

I. EINLEITUNG

1. Die Kommission hat am 10. Januar 2003 einen Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen
Parlaments und des Rates über die Begrenzung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen
aufgrund der Verwendung organischer Lösemittel in Dekorfarben und -lacken und Produkten der
Fahrzeugreparaturlackierung sowie zur Änderung der Richtlinie 1999/13/EG vorgelegt.

2. Das Europäische Parlament hat am 25. September 2003 Stellung genommen.

Der Wirtschafts- und Sozialausschuss hat seine Stellungnahme am 18. Juni 2003 abgegeben.

3. Am 7. Januar 2004 hat der Rat seinen Gemeinsamen Standpunkt gemäß Artikel 251 des Vertrags
festgelegt.

II. ZIEL

Ziel dieser Richtlinie, die auf Artikel 95 des Vertrags gestützt ist, ist die Harmonisierung der einzel-
staatlichen Gesetze und Bestimmungen, in denen zum Schutz der Umwelt und zur Begrenzung der
Emissionen Grenzwerte für den Gehalt an flüchtige organische Verbindungen (VOC) enthaltenden
Lösemitteln in bestimmten Farben, Lacken und Produkten der Fahrzeugreparaturlackierung festgelegt
sind; damit soll sichergestellt werden, dass der freie Verkehr dieser Produkte nicht eingeschränkt wird.

VOC werden in der Luft über weite Strecken hinweg transportiert und sind als Ozonvorläuferstoffe eine
der Hauptursachen der grenzüberschreitenden Luftverschmutzung.

Die vorgeschlagene Richtlinie wird es den Mitgliedstaaten erleichtern, die in der Richtlinie über die
nationalen Emissionshöchstmengen (NEC-Richtlinie) enthaltenen Anforderungen zu erfüllen. Ohne wei-
tere Maßnahmen würden die jährlichen VOC-Emissionen den Schätzungen der Kommission zufolge im
Jahr 2010 bei 7,1 Mio. Tonnen liegen, während die NEC-Richtlinie die Mitgliedstaaten dazu verpflich-
tet, ihre Emissionen bis 2010 dergestalt zu begrenzen, dass auf Gemeinschaftsebene eine Gesamtmenge
von 6,5 Mio. Tonnen nicht überschritten wird.

III. ANALYSE DES GEMEINSAMEN STANDPUNKTS

1. Allgemeines

Diese Richtlinie, die eine Ergänzung der Richtlinie 1999/13/EG über die Begrenzung von Emis-
sionen organischer Verbindungen, die bei bestimmten Tätigkeiten und in bestimmten Anlagen bei
der Verwendung organischer Lösungsmittel entstehen, darstellt, verfolgt einen neuen, produktbezo-
genen Ansatz zur Verringerung der VOC-Emissionen. Ihr Anwendungsbereich erstreckt sich auf
Farben und Lacke, die für Gebäude und zugehörige Strukturen zu dekorativen, funktionalen oder
schützenden Zwecken verwendet werden, sowie auf Produkte der Fahrzeugreparaturlackierung, die
im Zuge einer Reparatur, Konservierung oder Verschönerung außerhalb der Fertigungsanlagen ein-
gesetzt werden.

Das Kernstück des Vorschlags bilden zwei Tabellen in Anhang II; diese enthalten VOC-Grenzwerte
(in g/l) für gebrauchsfertige Produkte, die bei den Dekorfarben und -lacken in zwölf Unterkategorien
und bei den Produkten für die Fahrzeugreparaturlackierung in fünf Unterkategorien unterteilt sind.
Die Grenzwerte für Produkte für die Fahrzeugreparaturlackierung würden ab 1. Januar 2007 gelten.
Für Dekorfarben wird eine Verschärfung in zwei Stufen (zum 1. Januar 2007 und zum 1. Januar
2010) vorgeschlagen.

Der Vorschlag enthält ferner Vorschriften für die Kennzeichnung, die Überwachung und die Bericht-
erstattung.

Die Kommission hat den vom Rat vereinbarten Gemeinsamen Standpunkt akzeptiert.

2. Abänderungen des Europäischen Parlaments

Bei der Abstimmung in der Plenarsitzung vom 25. September 2003 hat das Europäische Parlament
40 Abänderungen zu dem Vorschlag angenommen.
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Der Rat ist wie folgt verfahren:

a) Er hat 26 Abänderungen vollständig, teilweise oder grundsätzlich in seinen Gemeinsamen Stand-
punkt übernommen:

Die Abänderungen 1, 4 und 7, mit denen die Aufnahme einer ausdrücklichen Bezugnahme auf
die unter die Richtlinie fallenden Produkte beantragt wird, wurden in die Erwägungsgründe 7, 8
bzw. 14 übernommen.

Abänderung 5 wurde teilweise in einer anderen Formulierung in Erwägungsgrund 9 übernom-
men.

Abänderung 6 (alte und wertvolle Fahrzeuge) wurde dem Grundsatz nach in Erwägungsgrund 11
übernommen.

Abänderung 84 (Streichung der Bezugnahme auf die menschliche Gesundheit in Artikel 1 Absatz
1) wird vom Rat akzeptiert.

Abänderung 10 (einzelstaatliche Maßnahmen) wird inhaltlich in Artikel 1 Absatz 4 erfasst.

Abänderung 11 (Definition des VOC-Gehalts) wird vollständig durch die Neufassung von Artikel
2 Nummer 6 abgedeckt. Es wurde daher auch eine Präzisierung für gebrauchsfertige Produkte in
Artikel 3 Absatz 1 Unterabsatz 3 aufgenommen.

Der erste Teil von Abänderung 13 wurde in Artikel 2 Nummer 7 aufgenommen.

Abänderung 14 (Definition von „Beschichtungsstoff“) wurde in Artikel 2 Nummer 8 übernom-
men.

Abänderung 16 (Maßnahmen, die ein höheres Schutzniveau bieten) wurde sinngemäß in Artikel
1 Absatz 4 (neu) übernommen.

Abänderung 19 (Ausnahmeregelung für bestimmte Fahrzeuge) wurde sinngemäß in Artikel 3
Absatz 3 übernommen. Artikel 7 wurde dementsprechend geändert.

Abänderung 20 (Kennzeichnung) wurde teilweise in Artikel 4 übernommen, während in Erwä-
gungsgrund 12 präzisiert wird, dass die Richtlinie die Gemeinschaftsbestimmungen für die Kenn-
zeichnung von chemischen Stoffen und Zubereitungen ergänzt. In diesem Zusammenhang sei
ferner darauf hingewiesen, dass nach Artikel 1 Absatz 4 weitere gemeinschaftliche oder einzel-
staatliche Maßnahmen auch die Kennzeichnungsvorschriften einschließen.

Abänderung 22 (historische Gebäude) wird im Wesentlichen durch Artikel 3 Absatz 3 und
Artikel 7 (Berichterstattung) erfasst.

Abänderung 24 (Analysemethoden) wurde in Artikel 3 Absatz 1 Unterabsatz 2 in Verbindung
mit Anhang III (neu) übernommen.

Abänderung 25 (Bericht der Kommission über die Verringerung der Ozonbildung) wurde sinn-
gemäß in Artikel 9 übernommen. Der Rat unterscheidet allerdings zwischen Einzelheiten, für die
2008 ein Bericht vorliegen muss, und anderen, die in einem zweiten Bericht, den die Kommis-
sion in einer späteren Phase erstellt, erfasst werden.

Die Abänderungen 26 und 54 (Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit der Arbeitnehmer)
wurden dem Grundsatz nach in Artikel 1 Absatz 4 in Verbindung mit Artikel 8 in der vom
Rat neu formulierten Fassung übernommen.

Die Abänderungen 46 und 48 (Grenzwerte für Produkte der in Anhang II Abschnitt A auf-
geführten Unterkategorie d)) wurden in Artikel 9 Nummer 2 und in Anhang II Abschnitt A
übernommen. Der Rat hat allerdings den Zeitpunkt für die Überprüfung durch die Kommission
verschoben und deren Anwendungsbereich deutlich erweitert.

DEC 79 E/12 Amtsblatt der Europäischen Union 30.3.2004



Abänderung 31 (Definition von Dekorfarben und -lacken) wurde teilweise in Anhang I Abschnitt
1 übernommen. Infolgedessen werden nach Anhang I Abschnitt 1.1 Aerosole eindeutig aus-
genommen, während Film bildende Holzschutzmittel und Hochleistungsschutzanstriche erfasst
werden.

Abänderung 32 (Definition von „Innenanstriche für Wände und Decken (matt)“) wurde voll-
ständig übernommen und Anhang II Abschnitt A Unterkategorie a) wurde entsprechend geän-
dert.

Abänderung 33 wurde vollständig in Anhang I Abschnitt 1.1 Unterkategorie d) übernommen.

Abänderung 34 (Definition von Produkten für die Fahrzeugreparaturlackierung) wird teilweise
durch Anhang I Abschnitt 2 abgedeckt. Die zusätzliche Erfassung anderer Tätigkeiten (ursprüng-
liche Lackierung von Kraftfahrzeugen und Lackierung von Anhängern) wurde vom Rat allerdings
nicht befürwortet.

Abänderung 35 (Definition von Speziallacken für Fahrzeuge) wurde nur in Bezug auf die aus-
drückliche Aufnahme von Aerosolen in Anhang I Abschnitt 2.1 Unterkategorie e) übernommen.
Was den übrigen Inhalt der Abänderung anbelangt, so war der Rat nicht der Ansicht, dass eine
vollständige Neuformulierung dieser Unterkategorie technisch gerechtfertigt wäre.

Abänderung 36 wurde in Anhang II Abschnitt A Unterkategorie e) übernommen.

b) Er hat die folgenden 14 Abänderungen (50, 2, 3, 8, 9, 15, 17, 18, 21, 23, 28, 29, 30, 37) nicht in
den Gemeinsamen Standpunkt übernommen. Der Rat teilt in Bezug auf diese Abänderungen den
Standpunkt der Kommission.

Insbesondere

— verzichtete der Rat auf die Ausweitung der Ziele und des Anwendungsbereichs der Richtlinie,
wie in den Abänderungen 50, 2, 3, 21 und 23 vorgeschlagen und zog vorerst einen einge-
schränkten Ansatz vor;

— war der Rat in Bezug auf die Abänderungen 8, 28, 29 und 30 (Fahrzeuglackierungen) der
Auffassung, dass die durch Tätigkeiten wie die ursprüngliche Lackierung von Kraftfahrzeugen
und die Lackierung von Anhängern entstehenden Emissionen bereits hinlänglich durch die
Richtlinie 1999/13/EG über die Begrenzung von Emissionen organischer Verbindungen, die
bei bestimmten Tätigkeiten und in bestimmten Anlagen bei der Verwendung organischer
Lösungsmittel entstehen, abgedeckt sei;

— zog der Rat es vor, die Abänderungen 9, 15, 17 und 18 nicht zu übernehmen, da sich diese
auf Aspekte beziehen, die bereits im Text des Gemeinsamen Standpunkts (Nrn. 9 und 15), im
Vertrag (Nr. 18) oder im abgeleiteten Recht (Nr. 17) berücksichtigt sind;

— hielt der Rat den in Abänderung 37 vorgesehenen niedrigeren Grenzwert für nicht hinrei-
chend gerechtfertigt.

3. Wichtigste vom Rat eingeführte Neuerungen

Der Rat hat beschlossen, im Titel und in Artikel 1 (Zweck und Anwendungsbereich) den Ausdruck
„Dekor“ zu streichen, den er für zu eng gefasst hielt, da Farben und Lacke im Sinne dieser Richtlinie
in Anhang I Abschnitt 1 als Beschichtungsstoffe definiert sind, die zu dekorativen, schützenden oder
auf sonstige Art und Weise funktionalen Zwecken verwendet werden.

In Artikel 1 Absatz 4 wurde das Verhältnis zwischen den auf die Verringerung der Luftverschmut-
zung ausgerichteten Bestimmungen dieser Richtlinie und anderen gemeinschaftlichen und nationalen
Maßnahmen des Gesundheitsschutzes klarer geregelt.

In Artikel 2 wurden zusätzlich Definitionen von „Zubereitungen“, „Film“ und „Inverkehrbringen“
aufgenommen. Ferner wurde die Definition von „VOC-Gehalt“ überarbeitet.
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In Artikel 3 (Anforderungen) wurden mehrere Änderungen vorgenommen, und zwar unter anderem
die folgenden Ergänzungen:

— ein Verweis auf Anhang III (neu), in dem die Analysemethoden aufgelistet werden, mit denen
sich feststellen lässt, ob der Richtlinie entsprochen wird;

— Einzelheiten zu den Produkten, die ausschließlich in einer registrierten oder genehmigten Anlage
gemäß der Richtlinie 1999/13/EG verwendet werden, in denen Vorrichtungen zur Emissions-
minderung eingesetzt werden (um Redundanzen zu vermeiden, wurde der letzte Satz in Anhang I
Abschnitt 1 gestrichen);

— Bestimmungen bezüglich vorhandener Bestände (Artikel 3 Absatz 4).

Der Zeitplan für die ersten beiden von den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 7 vorzulegenden Berichte
(in Verbindung mit Artikel 9 über die Überprüfung durch die Kommission) wurde an die in
Anhang II festgelegten Stichtage für die Einhaltung der VOC-Grenzwerte (1.1.2007 und 1.1.2010)
gekoppelt. Danach werden die Berichte alle fünf Jahre erstellt.

Artikel 9 (Überprüfung durch die Kommission) wurde im Gemeinsamen Standpunkt gänzlich neu
formuliert. Diesem Artikel zufolge ist die Kommission gehalten, dem Europäischen Parlament und
dem Rat zwei Berichte vorzulegen, denen erforderlichenfalls Vorschläge zur Änderung der Richtlinie
beizufügen sind. Die Absätze 1 und 2 von Artikel 9 enthalten eine Aufzählung der von der
Kommission zu prüfenden Einzelheiten. Der erste Bericht soll 2008 erstellt werden, während der
zweite Bericht über die Erfahrungen mit der Anwendung der Richtlinie für 2012 geplant ist (d. h.
spätestens 30 Monate nach dem Zeitpunkt der Umsetzung der in Anhang II festgelegten VOC-
Grenzwerte für Stufe II).

In Anhang I Abschnitt 2.1 Unterkategorie a) wurde die Definition von Vorbereitungs- und Rei-
nigungsprodukten für Fahrzeugreparaturlackierungen unter Ziffer i) (Gerätereiniger) neu formuliert,
so dass eindeutig alle Vorbereitungsprodukte erfasst sind.

Die Analysemethoden zur Überprüfung der Einhaltung der VOC-Grenzwerte gemäß der Richtlinie
sind nunmehr in Anhang III (neu) ausdrücklich aufgeführt; dieser ist gegebenenfalls von der Kommis-
sion nach dem Regelungsverfahren anzupassen.

Schließlich wurden die Erwägungsgründe aufgrund der Neuerungen des Gemeinsamen Standpunkts
ergänzt und geändert.

IV. SCHLUSSFOLGERUNG

Der Rat ist der Ansicht, dass sein Gemeinsamer Standpunkt, in den die in Abschnitt III Nummer 2
Buchstabe a) genannten Abänderungen eingeflossen sind, der Stellungnahme des Europäischen Par-
laments in erster Lesung weitgehend Rechnung trägt. Er stellt einen ersten, jedoch bedeutenden Schritt
hin zu einem produktorientierten Ansatz zur Verringerung der VOC-Emissionen dar, der der Industrie
eine gewisse Anpassungszeit einräumt, da sich der Zeitplan für die Umsetzung bis 2010 erstreckt.
Darüber hinaus sieht der Gemeinsame Standpunkt zwei aufeinander folgende Überprüfungen durch die
Kommission vor, denen erforderlichenfalls Vorschläge zur Änderung der Richtlinie beigefügt sind.
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GEMEINSAMER STANDPUNKT (EG) Nr. 18/2004

vom Rat festgelegt am 26. Januar 2004

im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EG) Nr. . . ./2004 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom . . . zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit

(2004/C 79 E/02)

(Text von Bedeutung für den EWR und die Schweiz)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Ge-
meinschaft, insbesondere auf die Artikel 42 und 308,

auf Vorschlag der Kommission, vorgelegt nach Anhörung der
Sozialpartner und der Verwaltungskommission für die soziale
Sicherheit der Wanderarbeitnehmer (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses (2),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Vorschriften zur Koordinierung der nationalen Sys-
teme der sozialen Sicherheit sind Teil des freien Personen-
verkehrs und sollten zur Verbesserung des Lebensstandards
und der Arbeitsbedingungen beitragen.

(2) Für die Annahme geeigneter Maßnahmen im Bereich der
sozialen Sicherheit für andere Personen als Arbeitnehmer
sieht der Vertrag keine anderen Befugnisse als diejenigen
des Artikels 308 vor.

(3) Die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates vom
14. Juni 1971 über die Anwendung der Systeme der so-
zialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbstständige so-
wie deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemein-
schaft zu- und abwandern (4), ist mehrfach geändert und
aktualisiert worden, um nicht nur den Entwicklungen auf
Gemeinschaftsebene — einschließlich der Urteile des Ge-
richtshofes — sondern auch den Änderungen der Rechts-
vorschriften auf nationaler Ebene Rechnung zu tragen.

Diese Faktoren haben dazu beigetragen, dass die gemein-
schaftlichen Koordinierungsregeln komplex und umfang-
reich geworden sind. Zur Erreichung des Ziels des freien
Personenverkehrs ist es daher von wesentlicher Bedeutung,
diese Vorschriften zu ersetzen und dabei gleichzeitig zu
aktualisieren und zu vereinfachen.

(4) Es ist notwendig, die Eigenheiten der nationalen Rechts-
vorschriften über soziale Sicherheit zu berücksichtigen und
nur eine Koordinierungsregelung vorzusehen.

(5) Es ist erforderlich, bei dieser Koordinierung innerhalb der
Gemeinschaft sicherzustellen, dass die betreffenden Per-
sonen nach den verschiedenen nationalen Rechtsvorschrif-
ten gleich behandelt werden.

(6) Die enge Beziehung zwischen den Rechtsvorschriften der
sozialen Sicherheit und den tarifvertraglichen Vereinbarun-
gen, die diese Rechtsvorschriften ergänzen oder ersetzen
und die durch eine behördliche Entscheidung für allgemein
verbindlich erklärt oder in ihrem Geltungsbereich erweitert
wurden, kann einen Schutz bei der Anwendung dieser
Bestimmungen erfordern, der demjenigen vergleichbar ist,
der durch diese Verordnung gewährt wird. Als erster
Schritt könnten die Erfahrungen der Mitgliedstaaten, die
solche Regelungen notifiziert haben, evaluiert werden.

(7) Wegen der großen Unterschiede hinsichtlich des persönli-
chen Geltungsbereichs der nationalen Rechtsvorschriften
ist es vorzuziehen, den Grundsatz festzulegen, dass diese
Verordnung auf Staatsangehörige eines Mitgliedstaats,
Staatenlose und Flüchtlinge mit Wohnort im Hoheitsgebiet
eines Mitgliedstaats, für die die Rechtsvorschriften der so-
zialen Sicherheit eines oder mehrerer Mitgliedstaaten gel-
ten oder galten, sowie auf ihre Familienangehörigen und
Hinterbliebenen Anwendung findet.

(8) Der allgemeine Grundsatz der Gleichbehandlung ist für
Arbeitnehmer, die nicht im Beschäftigungsmitgliedstaat
wohnen, einschließlich Grenzgängern, von besonderer Be-
deutung.

(9) Der Gerichtshof hat mehrfach zur Möglichkeit der Gleich-
stellung von Leistungen, Einkünften und Sachverhalten
Stellung genommen; dieser Grundsatz sollte explizit auf-
genommen und ausgeformt werden, wobei Inhalt und
Geist der Gerichtsentscheidungen zu beachten sind.
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(10) Der Grundsatz, dass bestimmte Sachverhalte oder Ereig-
nisse, die im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats
eingetreten sind, so zu behandeln sind, als ob sie im Ho-
heitsgebiet des Mitgliedstaats, dessen Rechtsvorschriften
Anwendung finden, eingetreten wären, sollte jedoch nicht
zu einem Widerspruch mit dem Grundsatz der Zusam-
menrechnung von Versicherungszeiten, Beschäftigungszei-
ten, Zeiten einer selbstständigen Erwerbstätigkeit oder
Wohnzeiten, die nach den Rechtsvorschriften eines ande-
ren Mitgliedstaats zurückgelegt worden sind, mit Zeiten,
die nach den Rechtsvorschriften des zuständigen Mitglied-
staats zurückgelegt worden sind, führen. Zeiten, die nach
den Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaats zu-
rückgelegt worden sind, sollten deshalb nur durch die An-
wendung des Grundsatzes der Zusammenrechnung der
Zeiten berücksichtigt werden.

(11) Die Gleichstellung von Sachverhalten oder Ereignissen, die
in einem Mitgliedstaat eingetreten sind, kann in keinem
Fall bewirken, dass ein anderer Mitgliedstaat zuständig
wird oder dessen Rechtsvorschriften anwendbar werden.

(12) Im Lichte der Verhältnismäßigkeit sollte sichergestellt wer-
den, dass der Grundsatz der Gleichstellung von Sachver-
halten oder Ereignissen nicht zu sachlich nicht zu recht-
fertigenden Ergebnissen oder zum Zusammentreffen von
Leistungen gleicher Art für denselben Zeitraum führt.

(13) Die Koordinierungsregeln müssen den Personen, die sich
innerhalb der Gemeinschaft bewegen, sowie ihren Ange-
hörigen und Hinterbliebenen die Wahrung erworbener
Ansprüche und Vorteile sowie der Anwartschaften ermög-
lichen.

(14) Diese Ziele müssen insbesondere durch die Zusammen-
rechnung aller Zeiten, die nach den verschiedenen natio-
nalen Rechtsvorschriften für die Begründung und Auf-
rechterhaltung des Leistungsanspruchs und für dessen Be-
rechnung zu berücksichtigen sind, sowie durch die Gewäh-
rung von Leistungen an die verschiedenen unter diese Ver-
ordnung fallenden Personengruppen, erreicht werden.

(15) Es ist erforderlich, Personen, die sich innerhalb der Ge-
meinschaft bewegen, dem System der sozialen Sicherheit
nur eines Mitgliedstaats zu unterwerfen, um eine Kumu-
lierung anzuwendender nationaler Rechtsvorschriften und
die sich daraus möglicherweise ergebenden Komplikatio-
nen zu vermeiden.

(16) Innerhalb der Gemeinschaft ist es grundsätzlich nicht ge-
rechtfertigt, Ansprüche der sozialen Sicherheit vom Wohn-
ort der betreffenden Person abhängig zu machen; in be-
sonderen Fällen jedoch — vor allem bei besonderen Leis-
tungen, die an das wirtschaftliche und soziale Umfeld der
betreffenden Person gebunden sind — könnte der Wohn-
ort berücksichtigt werden.

(17) Um die Gleichbehandlung aller im Hoheitsgebiet eines
Mitgliedstaats erwerbstätigen Personen am besten zu ge-
währleisten, ist es zweckmäßig, als allgemeine Regel die
Anwendung der Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats vor-

zusehen, in dem die betreffende Person eine Beschäftigung
oder eine selbstständige Erwerbstätigkeit ausübt.

(18) Von dieser allgemeinen Regel ist in besonderen Fällen, die
andere Zugehörigkeitskriterien rechtfertigen, abzuweichen.

(19) In einigen Fällen können Leistungen bei Mutterschaft und
gleichgestellte Leistungen bei Vaterschaft von der Mutter
oder dem Vater in Anspruch genommen werden; weil sich
für Väter diese Leistungen von Erziehungsleistungen unter-
scheiden und mit Leistungen bei Mutterschaft im engeren
Sinne gleichgesetzt werden können, da sie in den ersten
Lebensmonaten eines Neugeborenen gewährt werden, ist
es angezeigt, Leistungen bei Mutterschaft und gleich-
gestellte Leistungen bei Vaterschaft gemeinsam zu regeln.

(20) In Bezug auf Leistungen bei Krankheit, Leistungen bei
Mutterschaft und gleichgestellten Leistungen bei Vater-
schaft sollte den Versicherten sowie ihren Familienangehö-
rigen, die in einem anderen als dem zuständigen Mitglied-
staat wohnen oder sich dort aufhalten, Schutz gewährt
werden.

(21) Die Bestimmungen über Leistungen bei Krankheit, Leistun-
gen bei Mutterschaft und gleichgestellte Leistungen bei
Vaterschaft wurden im Lichte der Rechtsprechung des Ge-
richtshofes erstellt. Die Bestimmungen über die vorherige
Genehmigung wurden unter Berücksichtigung der ein-
schlägigen Entscheidungen des Gerichtshofes verbessert.

(22) Die besondere Lage von Rentenantragstellern und Renten-
berechtigten sowie ihrer Familienangehörigen erfordert Be-
stimmungen auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die
dieser Situation gerecht werden.

(23) In Anbetracht der Unterschiede zwischen den verschiede-
nen nationalen Systemen ist es angezeigt, dass die Mit-
gliedstaaten nach Möglichkeit vorsehen, dass Familienange-
hörigen von Grenzgängern in dem Mitgliedstaat, in dem
die Grenzgänger ihre Tätigkeit ausüben, medizinische Be-
handlung gewährt wird.

(24) Es ist erforderlich, spezifische Bestimmungen vorzusehen,
die ein Zusammentreffen von Sachleistungen bei Krankheit
mit Geldleistungen bei Krankheit ausschließen, wie sie Ge-
genstand der Urteile des Gerichtshofes in den Rechts-
sachen C-215/99 Jauch und C-160/96 Molenaar waren,
sofern diese Leistungen das gleiche Risiko abdecken.

(25) In Bezug auf Leistungen bei Arbeitsunfällen und Berufs-
krankheiten sollten Regeln erlassen werden, die Personen,
die in einem anderen als dem zuständigen Mitgliedstaat
wohnen oder sich dort aufhalten, Schutz gewähren.

(26) Für Leistungen bei Invalidität sollten Koordinierungsregeln
vorgesehen werden, die die Eigenheiten der nationalen
Rechtsvorschriften, insbesondere im Hinblick auf die An-
erkennung des Invaliditätszustands und seiner Verschlim-
merung, berücksichtigen.
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(27) Es ist erforderlich, ein System zur Feststellung der Leistun-
gen bei Alter und an Hinterbliebene für Personen zu er-
arbeiten, für die die Rechtsvorschriften eines oder mehre-
rer Mitgliedstaaten galten.

(28) Es ist erforderlich, den Betrag einer Rente festzulegen, die
nach der Zusammenrechnungs- und Zeitenverhältnisrege-
lung berechnet und durch das Gemeinschaftsrecht garan-
tiert ist, wenn sich die Anwendung der nationalen Rechts-
vorschriften einschließlich ihrer Kürzungs-, Ruhens- und
Entziehungsvorschriften als weniger günstig erweist als
die genannte Regelung.

(29) Um Wanderarbeitnehmer und ihre Hinterbliebenen gegen
eine übermäßig strenge Anwendung der nationalen Kür-
zungs-, Ruhens- und Entziehungsvorschriften zu schützen,
ist es erforderlich, Bestimmungen aufzunehmen, die für die
Anwendung dieser Vorschriften strenge Regeln festlegen.

(30) Wie der Gerichtshof stets bekräftigt hat, ist der Rat nicht
dafür zuständig, Rechtsvorschriften zu erlassen, mit denen
das Zusammentreffen von zwei oder mehr Rentenansprü-
chen, die in verschiedenen Mitgliedstaaten erworben wur-
den, dadurch eingeschränkt wird, dass der Betrag einer
Rente, deren Anspruch ausschließlich nach nationalen
Rechtsvorschriften erworben wurde, gekürzt wird.

(31) Nach Auffassung des Gerichtshofes ist es Sache des natio-
nalen Gesetzgebers, derartige Rechtsvorschriften zu erlas-
sen, wobei der Gemeinschaftsgesetzgeber die Grenzen fest-
legt, in denen die nationalen Kürzungs-, Ruhens- oder
Entziehungsvorschriften anzuwenden sind.

(32) Zur Förderung der Mobilität der Arbeitnehmer ist vor al-
lem ihre Arbeitssuche in den verschiedenen Mitgliedstaaten
zu erleichtern; daher ist eine stärkere und wirksamere Ko-
ordinierung zwischen den Systemen der Arbeitslosenver-
sicherung und der Arbeitsverwaltung aller Mitgliedstaaten
notwendig.

(33) Es ist erforderlich, gesetzliche Vorruhestandsregelungen in
den Geltungsbereich dieser Verordnung einzubeziehen und
dadurch die Gleichbehandlung und die Möglichkeit des
„Exports“ von Vorruhestandsleistungen sowie die Feststel-
lung von Familien- und Gesundheitsleistungen für die be-
treffende Person nach den Bestimmungen dieser Verord-
nung zu gewährleisten; da es gesetzliche Vorruhestands-
regelungen jedoch nur in einer sehr begrenzten Anzahl
von Mitgliedstaaten gibt, sollten die Vorschriften über die
Zusammenrechnung von Zeiten auf diese Regelungen
nicht angewendet werden.

(34) Da die Familienleistungen sehr vielfältig sind und Schutz
in Situationen gewähren, die als klassisch beschrieben wer-
den können, sowie in Situationen, die durch ganz spezi-
fische Faktoren gekennzeichnet sind und die Gegenstand
der Urteile des Gerichtshofes in den verbundenen Rechts-
sachen C-245/94 und C-312/94 Hoever und Zachow und
in der Rechtssache C-275/96 Kuusijärvi waren, ist es er-
forderlich, diese Leistungen in ihrer Gesamtheit zu regeln.

(35) Zur Vermeidung ungerechtfertigter Doppelleistungen sind
für den Fall des Zusammentreffens von Ansprüchen auf
Familienleistungen nach den Rechtsvorschriften des zu-
ständigen Mitgliedstaats mit Ansprüchen auf Familienleis-
tungen nach den Rechtsvorschriften des Wohnmitglied-
staats der Familienangehörigen Prioritätsregeln vorzusehen.

(36) Unterhaltsvorschüsse sind zurückzuzahlende Vorschüsse,
mit denen ein Ausgleich dafür geschaffen werden soll,
dass ein Elternteil seiner gesetzlichen Verpflichtung zur
Leistung von Unterhalt für sein Kind nicht nachkommt;
hierbei handelt es sich um eine familienrechtliche Ver-
pflichtung. Daher sollten diese Vorschüsse nicht als direkte
Leistungen aufgrund einer kollektiven Unterstützung zu
Gunsten der Familien angesehen werden. Aufgrund dieser
Besonderheiten sollten die Koordinierungsregeln nicht für
solche Unterhaltsvorschüsse gelten.

(37) Der Gerichtshof hat wiederholt festgestellt, dass Vorschrif-
ten, mit denen vom Grundsatz der „Exportierbarkeit“ der
Leistungen der sozialen Sicherheit abgewichen wird, eng
ausgelegt werden müssen. Dies bedeutet, dass sie nur auf
Leistungen angewendet werden können, die den genau
festgelegten Bedingungen entsprechen. Daraus folgt, dass
Titel III Kapitel 9 dieser Verordnung nur auf Leistungen
angewendet werden kann, die sowohl besonders als auch
beitragsunabhängig sind und in Anhang X dieser Verord-
nung aufgeführt sind.

(38) Es ist erforderlich, eine Verwaltungskommission einzuset-
zen, der ein Regierungsvertreter jedes Mitgliedstaats ange-
hört und die insbesondere damit beauftragt ist, alle Ver-
waltungs- und Auslegungsfragen zu behandeln, die sich
aus dieser Verordnung ergeben, und die Zusammenarbeit
zwischen den Mitgliedstaaten zu fördern.

(39) Es hat sich herausgestellt, dass die Entwicklung und Benut-
zung von elektronischen Datenverarbeitungsdiensten für
den Informationsaustausch die Einsetzung eines Fachaus-
schusses unter der Verantwortung der Verwaltungskom-
mission mit spezifischen Zuständigkeiten in den Bereichen
der Datenverarbeitung erforderlich machen.

(40) Die Benutzung von elektronischen Datenverarbeitungs-
diensten für den Datenaustausch zwischen Trägern erfor-
dert Bestimmungen, die gewährleisten, dass elektronisch
ausgetauschte oder herausgegebene Dokumente genauso
anerkannt werden wie Dokumente in Papierform. Ein sol-
cher Austausch hat unter Beachtung der Gemeinschafts-
bestimmungen über den Schutz natürlicher Personen bei
der Verarbeitung personenbezogener Daten und den freien
Datenverkehr zu erfolgen.

(41) Zur Erleichterung der Anwendung der Koordinierungs-
regeln ist es erforderlich, besondere Bestimmungen vor-
zusehen, die den jeweiligen Eigenheiten der nationalen
Rechtsvorschriften gerecht werden.
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(42) Im Einklang mit dem Verhältnismäßigkeitsprinzip und der
Absicht, diese Verordnung auf alle Unionsbürger aus-
zudehnen, und mit dem Ziel, eine Lösung zu erreichen,
die allen Zwängen Rechnung trägt, die mit den besonderen
Merkmalen von auf dem Wohnortkriterium basierenden
Systemen verknüpft sein könnten, wurde eine besondere
Ausnahmeregelung in Form eines Eintrags für Dänemark
in Anhang XI für zweckdienlich erachtet, die ausschließ-
lich auf Sozialrentenansprüche für die neue Kategorie von
nicht erwerbstätigen Personen, auf die diese Verordnung
ausgeweitet wurde, beschränkt ist; damit wird den beson-
deren Merkmalen des dänischen Systems sowie der Tatsa-
che Rechnung getragen, dass diese Renten nach dem gel-
tenden dänischen Recht (Rentengesetz) nach einer Wohn-
zeit von zehn Jahren „exportiert“ werden können.

(43) Im Einklang mit dem Grundsatz der Gleichbehandlung
wird eine besondere Ausnahmeregelung in Form eines Ein-
trags für Finnland in Anhang XI für zweckdienlich erach-
tet, die auf wohnsitzabhängige staatliche Renten be-
schränkt ist, um den besonderen Merkmalen der fin-
nischen Rechtsvorschriften über die soziale Sicherheit
Rechnung zu tragen; dadurch soll sichergestellt werden,
dass die staatliche Rente nicht niedriger sein darf als die
staatliche Rente, die sich ergäbe, wenn sämtliche Versiche-

rungszeiten, die in anderen Mitgliedstaaten zurückgelegt
wurden, in Finnland zurückgelegt worden wären.

(44) Es ist erforderlich, eine neue Verordnung zu erlassen, um
die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 aufzuheben. Dabei
muss die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 jedoch im Hin-
blick auf bestimmte Rechtsakte der Gemeinschaft und Ab-
kommen, bei denen die Gemeinschaft Vertragspartei ist,
zur Wahrung der Rechtssicherheit in Kraft bleiben und
weiterhin Rechtsgültigkeit besitzen.

(45) Da das Ziel der beabsichtigten Maßnahme, nämlich Koor-
dinierungsmaßnahmen zur Sicherstellung, dass das Recht
auf Freizügigkeit wirksam ausgeübt werden kann, auf
Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht wer-
den kann und daher wegen des Umfangs und der Wirkun-
gen der Maßnahme besser auf Gemeinschaftsebene zu er-
reichen ist, kann die Gemeinschaft im Einklang mit dem in
Artikel 5 des Vertrags niedergelegten Subsidiaritätsprinzip
tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel ge-
nannten Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese Verord-
nung nicht über das für die Erreichung dieses Ziels erfor-
derliche Maß hinaus —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

TITEL I

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 1

Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck

a) „Beschäftigung“ jede Tätigkeit oder gleichgestellte Situation,
die für die Zwecke der Rechtsvorschriften der sozialen Si-
cherheit des Mitgliedstaats, in dem die Tätigkeit ausgeübt
wird oder die gleichgestellte Situation vorliegt, als solche
gilt;

b) „selbstständige Erwerbstätigkeit“ jede Tätigkeit oder gleich-
gestellte Situation, die für die Zwecke der Rechtsvorschrif-
ten der sozialen Sicherheit des Mitgliedstaats, in dem die
Tätigkeit ausgeübt wird oder die gleichgestellte Situation
vorliegt, als solche gilt;

c) „Versicherter“ in Bezug auf die von Titel III Kapitel 1 und 3
erfassten Zweige der sozialen Sicherheit jede Person, die
unter Berücksichtigung der Bestimmungen dieser Verord-
nung die für einen Leistungsanspruch nach den Rechtsvor-
schriften des gemäß Titel II zuständigen Mitgliedstaats vor-
gesehenen Voraussetzungen erfüllt;

d) „Beamter“ jede Person, die in dem Mitgliedstaat, dem die sie
beschäftigende Verwaltungseinheit angehört, als Beamter
oder diesem gleichgestellte Person gilt;

e) „Sondersystem für Beamte“ jedes System der sozialen Si-
cherheit, das sich von dem allgemeinen System der sozialen
Sicherheit, das auf die Arbeitnehmer des betreffenden Mit-

gliedstaats anwendbar ist, unterscheidet und das für alle
oder bestimmte Gruppen von Beamten unmittelbar gilt;

f) „Grenzgänger“ eine Person, die in einem Mitgliedstaat eine
Beschäftigung oder eine selbstständige Erwerbstätigkeit aus-
übt und in einem anderen Mitgliedstaat wohnt, in den sie
in der Regel täglich, mindestens jedoch einmal wöchentlich
zurückkehrt;

g) „Flüchtling“ eine Person im Sinne des Artikels 1 des am
28. Juli 1951 in Genf unterzeichneten Abkommens über
die Rechtsstellung der Flüchtlinge;

h) „Staatenloser“ eine Person im Sinne des Artikels 1 des am
28. September 1954 in New York unterzeichneten Abkom-
mens über die Rechtsstellung der Staatenlosen;

i) „Familienangehöriger“

1. i) jede Person, die in den Rechtsvorschriften, nach de-
nen die Leistungen gewährt werden, als Familien-
angehöriger bestimmt oder anerkannt oder als Haus-
haltsangehöriger bezeichnet wird;

ii) in Bezug auf Sachleistungen nach Titel III Kapitel 1
über Leistungen bei Krankheit sowie Leistungen bei
Mutterschaft und gleichgestellte Leistungen bei Vater-
schaft jede Person, die in den Rechtsvorschriften des
Mitgliedstaats, in dem sie wohnt, als Familienangehö-
riger bestimmt oder anerkannt wird oder als Haus-
haltsangehöriger bezeichnet wird;
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2. unterscheiden die gemäß Nummer 1 anzuwendenden
Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats die Familienange-
hörigen nicht von anderen Personen, auf die diese
Rechtsvorschriften anwendbar sind, so werden der Ehe-
gatte, die minderjährigen Kinder und die unterhalts-
berechtigten volljährigen Kinder als Familienangehörige
angesehen;

3. wird nach den gemäß Nummern 1 und 2 anzuwenden-
den Rechtsvorschriften eine Person nur dann als Fami-
lien- oder Haushaltsangehöriger angesehen, wenn sie
mit dem Versicherten oder dem Rentner in häuslicher
Gemeinschaft lebt, so gilt diese Voraussetzung als erfüllt,
wenn der Unterhalt der betreffenden Person überwie-
gend von dem Versicherten oder dem Rentner bestritten
wird;

j) „Wohnort“ den Ort des gewöhnlichen Aufenthalts einer
Person;

k) „Aufenthalt“ den vorübergehenden Aufenthalt;

l) „Rechtsvorschriften“ für jeden Mitgliedstaat die Gesetze,
Verordnungen, Satzungen und alle anderen Durchführungs-
vorschriften in Bezug auf die in Artikel 3 Absatz 1 genann-
ten Zweige der sozialen Sicherheit.

Dieser Begriff umfasst keine tarifvertraglichen Vereinbarun-
gen, mit Ausnahme derjenigen, durch die eine Versiche-
rungsverpflichtung, die sich aus den in Unterabsatz 1 ge-
nannten Gesetzen oder Verordnungen ergibt, erfüllt wird
oder die durch eine behördliche Entscheidung für allgemein
verbindlich erklärt oder in ihrem Geltungsbereich erweitert
wurden, sofern der betreffende Mitgliedstaat in einer ein-
schlägigen Erklärung die Kommission der Europäischen Ge-
meinschaften davon unterrichtet. Diese Erklärung wird im
Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht;

m) „zuständige Behörde“ in jedem Mitgliedstaat den Minister,
die Minister oder eine entsprechende andere Behörde, die
im gesamten Gebiet des betreffenden Mitgliedstaates oder
einem Teil davon für die Systeme der sozialen Sicherheit
zuständig sind;

n) „Verwaltungskommission“ die in Artikel 71 genannte Kom-
mission;

o) „Durchführungsverordnung“ die in Artikel 89 genannte
Verordnung;

p) „Träger“ in jedem Mitgliedstaat die Einrichtung oder Behör-
de, der die Anwendung aller Rechtsvorschriften oder eines
Teils hiervon obliegt;

q) „zuständiger Träger“

i) den Träger, bei dem die betreffende Person zum Zeit-
punkt der Stellung des Antrags auf Leistungen ver-
sichert ist, oder

ii) den Träger, gegenüber dem die betreffende Person ei-
nen Anspruch auf Leistungen hat oder hätte, wenn sie
selbst oder ihr Familienangehöriger bzw. ihre Familien-
angehörigen in dem Mitgliedstaat wohnen würden, in
dem dieser Träger seinen Sitz hat, oder

iii) den von der zuständigen Behörde des betreffenden Mit-
gliedstaats bezeichneten Träger oder

iv) bei einem System, das die Verpflichtungen des Arbeit-
gebers hinsichtlich der in Artikel 3 Absatz 1 genannten
Leistungen betrifft, den Arbeitgeber oder den betreffen-
den Versicherer oder, falls es einen solchen nicht gibt,
die von der zuständigen Behörde des betreffenden Mit-
gliedstaats bezeichnete Einrichtung oder Behörde;

r) „Träger des Wohnorts“ und „Träger des Aufenthaltsorts“
den Träger, der nach den Rechtsvorschriften, die für diesen
Träger gelten, für die Gewährung der Leistungen an dem
Ort zuständig ist, an dem die betreffende Person wohnt
oder sich aufhält, oder, wenn es einen solchen Träger nicht
gibt, den von der zuständigen Behörde des betreffenden
Mitgliedstaats bezeichneten Träger;

s) „zuständiger Mitgliedstaat“ den Mitgliedstaat, in dem der
zuständige Träger seinen Sitz hat;

t) „Versicherungszeiten“ die Beitragszeiten, Beschäftigungszei-
ten oder Zeiten einer selbstständigen Erwerbstätigkeit, die
nach den Rechtsvorschriften, nach denen sie zurückgelegt
worden sind oder als zurückgelegt gelten, als Versiche-
rungszeiten bestimmt oder anerkannt sind, sowie alle
gleichgestellten Zeiten, soweit sie nach diesen Rechtsvor-
schriften als den Versicherungszeiten gleichwertig aner-
kannt sind;

u) „Beschäftigungszeiten“ oder „Zeiten einer selbstständigen
Erwerbstätigkeit“ die Zeiten, die nach den Rechtsvorschrif-
ten, nach denen sie zurückgelegt worden sind, als solche
bestimmt oder anerkannt sind, sowie alle gleichgestellten
Zeiten, soweit sie nach diesen Rechtsvorschriften als den
Beschäftigungszeiten oder den Zeiten einer selbstständigen
Erwerbstätigkeit gleichwertig anerkannt sind;

v) „Wohnzeiten“ die Zeiten, die nach den Rechtsvorschriften,
nach denen sie zurückgelegt worden sind oder als zurück-
gelegt gelten, als solche bestimmt oder anerkannt sind;

w) „Renten“ nicht nur Renten im engeren Sinn, sondern auch
Kapitalabfindungen, die an deren Stelle treten können, und
Beitragserstattungen sowie, soweit Titel III nichts anderes
bestimmt, Anpassungsbeträge und Zulagen;
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x) „Vorruhestandsleistungen“ alle anderen Geldleistungen als
Leistungen bei Arbeitslosigkeit und vorgezogene Leistungen
wegen Alters, die ab einem bestimmten Lebensalter Arbeit-
nehmern, die ihre berufliche Tätigkeit eingeschränkt oder
beendet haben oder ihr vorübergehend nicht mehr nach-
gehen, bis zu dem Lebensalter gewährt werden, in dem sie
Anspruch auf Altersrente oder auf vorzeitiges Altersruhe-
geld geltend machen können, und deren Bezug nicht davon
abhängig ist, dass sie der Arbeitsverwaltung des zuständi-
gen Staates zur Verfügung stehen; eine „vorgezogene Leis-
tung wegen Alters“ ist eine Leistung, die vor dem Erreichen
des Lebensalters, ab dem üblicherweise Anspruch auf Rente
entsteht, gewährt und nach Erreichen dieses Lebensalters
weiterhin gewährt oder durch eine andere Leistung bei
Alter abgelöst wird;

y) „Sterbegeld“ jede einmalige Zahlung im Todesfall, mit Aus-
nahme der unter Buchstabe w) genannten Kapitalabfindun-
gen;

z) „Familienleistungen“ alle Sach- oder Geldleistungen zum
Ausgleich von Familienlasten, mit Ausnahme von Unter-
haltsvorschüssen und besonderen Geburts- und Adoptions-
beihilfen nach Anhang I.

Artikel 2

Persönlicher Geltungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt für Staatsangehörige eines Mit-
gliedstaats, Staatenlose und Flüchtlinge mit Wohnort in einem
Mitgliedstaat, für die die Rechtsvorschriften eines oder mehre-
rer Mitgliedstaaten gelten oder galten, sowie für ihre Familien-
angehörigen und Hinterbliebenen.

(2) Diese Verordnung gilt auch für Hinterbliebene von Per-
sonen, für die die Rechtsvorschriften eines oder mehrerer Mit-
gliedstaaten galten, und zwar ohne Rücksicht auf die Staats-
angehörigkeit dieser Personen, wenn die Hinterbliebenen
Staatsangehörige eines Mitgliedstaats sind oder als Staatenlose
oder Flüchtlinge in einem Mitgliedstaat wohnen.

Artikel 3

Sachlicher Geltungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt für alle Rechtsvorschriften, die
folgende Zweige der sozialen Sicherheit betreffen:

a) Leistungen bei Krankheit;

b) Leistungen bei Mutterschaft und gleichgestellte Leistungen
bei Vaterschaft;

c) Leistungen bei Invalidität;

d) Leistungen bei Alter;

e) Leistungen an Hinterbliebene;

f) Leistungen bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten;

g) Sterbegeld;

h) Leistungen bei Arbeitslosigkeit;

i) Vorruhestandsleistungen;

j) Familienleistungen.

(2) Sofern in Anhang XI nichts anderes bestimmt ist, gilt
diese Verordnung für die allgemeinen und die besonderen,
die auf Beiträgen beruhenden und die beitragsfreien Systeme
der sozialen Sicherheit sowie für die Systeme betreffend die
Verpflichtungen von Arbeitgebern und Reedern.

(3) Diese Verordnung gilt auch für die besonderen beitrags-
unabhängigen Geldleistungen gemäß Artikel 70.

(4) Die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Ver-
pflichtungen von Reedern werden jedoch durch Titel III nicht
berührt.

(5) Diese Verordnung ist weder auf die soziale und medizi-
nische Fürsorge noch auf Leistungssysteme für Opfer des Krie-
ges und seiner Folgen anwendbar.

Artikel 4

Gleichbehandlung

Sofern in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, haben
Personen, für die diese Verordnung gilt, die gleichen Rechte
und Pflichten aufgrund der Rechtsvorschriften eines Mitglied-
staats wie die Staatsangehörigen dieses Staates.

Artikel 5

Gleichstellung von Leistungen, Einkünften, Sachverhalten
oder Ereignissen

Sofern in dieser Verordnung nicht anderes bestimmt ist, gilt
unter Berücksichtigung der besonderen Durchführungsbestim-
mungen Folgendes:

a) Hat nach den Rechtsvorschriften des zuständigen Mitglied-
staats der Bezug von Leistungen der sozialen Sicherheit oder
sonstiger Einkünfte bestimmte Rechtswirkungen, so sind die
entsprechenden Rechtsvorschriften auch bei Bezug von
nach den Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaats
gewährten gleichartigen Leistungen oder bei Bezug von in
einem anderen Mitgliedstaat erzielten Einkünften anwend-
bar.

b) Hat nach den Rechtsvorschriften des zuständigen Mitglied-
staats der Eintritt bestimmter Sachverhalte oder Ereignisse
Rechtswirkungen, so berücksichtigt dieser Mitgliedstaat die
in einem anderen Mitgliedstaat eingetretenen entsprechen-
den Sachverhalte oder Ereignisse, als ob sie im eigenen
Hoheitsgebiet eingetreten wären.

DEC 79 E/20 Amtsblatt der Europäischen Union 30.3.2004



Artikel 6

Zusammenrechnung der Zeiten

Sofern in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, be-
rücksichtigt der zuständige Träger eines Mitgliedstaats, dessen
Rechtsvorschriften

— den Erwerb, die Aufrechterhaltung, die Dauer oder das Wie-
deraufleben des Leistungsanspruchs,

— die Anwendung bestimmter Rechtsvorschriften oder

— den Zugang zu bzw. die Befreiung von der Pflichtversiche-
rung, der freiwilligen Versicherung oder der freiwilligen
Weiterversicherung

von der Zurücklegung von Versicherungszeiten, Beschäfti-
gungszeiten, Zeiten einer selbstständigen Erwerbstätigkeit oder
Wohnzeiten abhängig machen, soweit erforderlich die nach
den Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaats zurück-
gelegten Versicherungszeiten, Beschäftigungszeiten, Zeiten ei-
ner selbstständigen Erwerbstätigkeit oder Wohnzeiten, als ob
es sich um Zeiten handeln würde, die nach den für diesen
Träger geltenden Rechtsvorschriften zurückgelegt worden sind.

Artikel 7

Aufhebung der Wohnortklauseln

Sofern in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, dür-
fen Geldleistungen, die nach den Rechtsvorschriften eines oder
mehrerer Mitgliedstaaten oder nach dieser Verordnung zu zah-
len sind, nicht aufgrund der Tatsache gekürzt, geändert, zum
Ruhen gebracht, entzogen oder beschlagnahmt werden, dass
der Berechtigte oder seine Familienangehörigen in einem ande-
ren als dem Mitgliedstaat wohnt bzw. wohnen, in dem der zur
Zahlung verpflichtete Träger seinen Sitz hat.

Artikel 8

Verhältnis zwischen dieser Verordnung und anderen
Koordinierungsregelungen

(1) Im Rahmen ihres Geltungsbereichs tritt diese Verord-
nung an die Stelle aller zwischen den Mitgliedstaaten geltenden

Abkommen über soziale Sicherheit. Einzelne Bestimmungen
von Abkommen über soziale Sicherheit, die von den Mitglied-
staaten vor dem Beginn der Anwendung dieser Verordnung
geschlossen wurden, gelten jedoch fort, sofern sie für die Be-
rechtigten günstiger sind oder sich aus besonderen historischen
Umständen ergeben und ihre Geltung zeitlich begrenzt ist. Um
weiterhin Anwendung zu finden, müssen diese Bestimmungen
in Anhang II aufgeführt sein. Ist es aus objektiven Gründen
nicht möglich, einige dieser Bestimmungen auf alle Personen
auszudehnen, für die diese Verordnung gilt, so ist dies anzuge-
ben.

(2) Zwei oder mehr Mitgliedstaaten können bei Bedarf nach
den Grundsätzen und im Geist dieser Verordnung Abkommen
miteinander schließen.

Artikel 9

Erklärungen der Mitgliedstaaten zum Geltungsbereich
dieser Verordnung

(1) Die Mitgliedstaaten notifizieren der Kommission der Eu-
ropäischen Gemeinschaften schriftlich die Erklärungen im
Sinne des Artikels 1 Buchstabe l), die Rechtsvorschriften, Sys-
teme und Regelungen im Sinne des Artikels 3, die Abkommen
im Sinne des Artikels 8 Absatz 2, und die Mindestleistungen im
Sinne des Artikels 58 sowie spätere wesentliche Änderungen.
In diesen Notifizierungen ist das Datum des Inkrafttretens der
einschlägigen Gesetze und Regelungen anzugeben oder im Falle
der Erklärungen im Sinne des Artikels 1 Buchstabe l) das Da-
tum, ab dem diese Verordnung auf die in den Erklärungen der
Mitgliedstaaten genannten Regelungen Anwendung findet.

(2) Diese Notifizierungen werden der Kommission der Euro-
päischen Gemeinschaften jährlich übermittelt und im Amtsblatt
der Europäischen Union veröffentlicht.

Artikel 10

Verbot des Zusammentreffens von Leistungen

Sofern nichts anderes bestimmt ist, wird aufgrund dieser Ver-
ordnung ein Anspruch auf mehrere Leistungen gleicher Art aus
derselben Pflichtversicherungszeit weder erworben noch auf-
rechterhalten.

TITEL II

BESTIMMUNG DES ANWENDBAREN RECHTS

Artikel 11

Allgemeine Regelung

(1) Personen, für die diese Verordnung gilt, unterliegen den
Rechtsvorschriften nur eines Mitgliedstaats. Welche Rechtsvor-
schriften dies sind, bestimmt sich nach diesem Titel.

(2) Für die Zwecke dieses Titels wird bei Personen, die auf-
grund oder infolge ihrer Beschäftigung oder selbstständigen
Erwerbstätigkeit eine Geldleistung beziehen, davon ausgegan-
gen, dass sie diese Beschäftigung oder Tätigkeit ausüben. Dies

gilt nicht für Invaliditäts-, Alters- oder Hinterbliebenenrenten
oder für Renten bei Arbeitsunfällen oder Berufskrankheiten
oder für Geldleistungen bei Krankheit, die eine Behandlung
von unbegrenzter Dauer abdecken.

(3) Vorbehaltlich der Artikel 12 bis 16 gilt Folgendes:

a) eine Person, die in einem Mitgliedstaat eine Beschäftigung
oder selbstständige Erwerbstätigkeit ausübt, unterliegt den
Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats;
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b) ein Beamter unterliegt den Rechtsvorschriften des Mitglied-
staats, dem die ihn beschäftigende Verwaltungseinheit ange-
hört;

c) eine Person, die nach den Rechtsvorschriften des Wohnmit-
gliedstaats Leistungen bei Arbeitslosigkeit gemäß Artikel 65
erhält, unterliegt den Rechtsvorschriften dieses Mitglied-
staats;

d) eine zum Wehr- oder Zivildienst eines Mitgliedstaats ein-
berufene oder wiedereinberufene Person unterliegt den
Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats;

e) jede andere Person, die nicht unter die Buchstaben a) bis d)
fällt, unterliegt unbeschadet anders lautender Bestimmungen
dieser Verordnung, nach denen ihr Leistungen aufgrund der
Rechtsvorschriften eines oder mehrerer anderer Mitgliedstaa-
ten zustehen, den Rechtsvorschriften des Wohnmitglied-
staats.

(4) Für die Zwecke dieses Titels gilt eine Beschäftigung oder
selbstständige Erwerbstätigkeit, die gewöhnlich an Bord eines
unter der Flagge eines Mitgliedstaats fahrenden Schiffes auf See
ausgeübt wird, als in diesem Mitgliedstaat ausgeübt. Eine Per-
son, die einer Beschäftigung an Bord eines unter der Flagge
eines Mitgliedstaats fahrenden Schiffes nachgeht und ihr Entgelt
für diese Tätigkeit von einem Unternehmen oder einer Person
mit Sitz oder Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat erhält,
unterliegt jedoch den Rechtsvorschriften des letzteren Mitglied-
staats, sofern sie in diesem Staat wohnt. Das Unternehmen oder
die Person, das bzw. die das Entgelt zahlt, gilt für die Zwecke
dieser Rechtsvorschriften als Arbeitgeber.

Artikel 12

Sonderregelung

(1) Eine Person, die in einem Mitgliedstaat für Rechnung
eines Arbeitgebers, der gewöhnlich dort tätig ist, eine Beschäf-
tigung ausübt und die von diesem Arbeitgeber in einen ande-
ren Mitgliedstaat entsandt wird, um dort eine Arbeit für dessen
Rechnung auszuführen, unterliegt weiterhin den Rechtsvor-
schriften des ersten Mitgliedstaats, sofern die voraussichtliche
Dauer dieser Arbeit vierundzwanzig Monate nicht überschreitet
und diese Person nicht eine andere Person ablöst.

(2) Eine Person, die gewöhnlich in einem Mitgliedstaat eine
selbstständige Erwerbstätigkeit ausübt und die eine ähnliche
Tätigkeit in einem anderen Mitgliedstaat ausübt, unterliegt wei-
terhin den Rechtsvorschriften des ersten Mitgliedstaats, sofern
die voraussichtliche Dauer dieser Tätigkeit vierundzwanzig Mo-
nate nicht überschreitet.

Artikel 13

Ausübung von Tätigkeiten in zwei oder mehr
Mitgliedstaaten

(1) Eine Person, die gewöhnlich in zwei oder mehr Mitglied-
staaten eine Beschäftigung ausübt, unterliegt

a) den Rechtsvorschriften des Wohnmitgliedstaats, wenn sie
dort einen wesentlichen Teil ihrer Tätigkeit ausübt oder

wenn sie bei mehreren Unternehmen oder Arbeitgebern
beschäftigt ist, die ihren Sitz oder Wohnsitz in verschiede-
nen Mitgliedstaaten haben, oder

b) den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dem das Un-
ternehmen oder der Arbeitgeber, das bzw. der sie beschäf-
tigt, seinen Sitz oder Wohnsitz hat, sofern sie keinen we-
sentlichen Teil ihrer Tätigkeiten in dem Wohnmitgliedstaat
ausübt.

(2) Eine Person, die gewöhnlich in zwei oder mehr Mitglied-
staaten eine selbstständige Erwerbstätigkeit ausübt, unterliegt

a) den Rechtsvorschriften des Wohnmitgliedstaats, wenn sie
dort einen wesentlichen Teil ihrer Tätigkeit ausübt, oder

b) den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dem sich der
Mittelpunkt ihrer Tätigkeiten befindet, wenn sie nicht in
einem der Mitgliedstaaten wohnt, in denen sie einen wesent-
lichen Teil ihrer Tätigkeit ausübt.

(3) Eine Person, die gewöhnlich in verschiedenen Mitglied-
staaten eine Beschäftigung und eine selbstständige Erwerbstätig-
keit ausübt, unterliegt den Rechtsvorschriften des Mitglied-
staats, in dem sie eine Beschäftigung ausübt, oder, wenn sie
eine solche Beschäftigung in zwei oder mehr Mitgliedstaaten
ausübt, den nach Absatz 1 bestimmten Rechtsvorschriften.

(4) Eine Person, die in einem Mitgliedstaat als Beamter be-
schäftigt ist und die eine Beschäftigung und/oder eine selbst-
ständige Erwerbstätigkeit in einem oder mehreren anderen Mit-
gliedstaaten ausübt, unterliegt den Rechtsvorschriften des Mit-
gliedstaats, dem die sie beschäftigende Verwaltungseinheit an-
gehört.

(5) Die in den Absätzen 1 bis 4 genannten Personen werden
für die Zwecke der nach diesen Bestimmungen ermittelten
Rechtsvorschriften so behandelt, als ob sie ihre gesamte Be-
schäftigung oder selbstständige Erwerbstätigkeit in dem betref-
fenden Mitgliedstaat ausüben und dort ihre gesamten Einkünfte
erzielen würden.

Artikel 14

Freiwillige Versicherung oder freiwillige
Weiterversicherung

(1) Die Artikel 11 bis 13 gelten nicht für die freiwillige
Versicherung oder die freiwillige Weiterversicherung, es sei
denn, in einem Mitgliedstaat gibt es für einen der in Artikel
3 Absatz 1 genannten Zweige nur ein System der freiwilligen
Versicherung.

(2) Unterliegt die betreffende Person nach den Rechtsvor-
schriften eines Mitgliedstaats der Pflichtversicherung in diesem
Mitgliedstaat, so darf sie in einem anderen Mitgliedstaat keiner
freiwilligen Versicherung oder freiwilligen Weiterversicherung
unterliegen. In allen übrigen Fällen, in denen für einen be-
stimmten Zweig eine Wahlmöglichkeit zwischen mehreren Sys-
temen der freiwilligen Versicherung oder der freiwilligen Wei-
terversicherung besteht, tritt die betreffende Person nur dem
System bei, für das sie sich entschieden hat.
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(3) Für Leistungen bei Invalidität, Alter und an Hinterblie-
bene kann die betreffende Person jedoch auch dann der freiwil-
ligen Versicherung oder der freiwilligen Weiterversicherung ei-
nes Mitgliedstaats beitreten, wenn sie nach den Rechtsvorschrif-
ten eines anderen Mitgliedstaats pflichtversichert ist, sofern sie
in der Vergangenheit zu einem Zeitpunkt ihrer beruflichen
Laufbahn aufgrund oder infolge einer Beschäftigung oder
selbstständigen Erwerbstätigkeit den Rechtsvorschriften des ers-
ten Mitgliedstaats unterlag und ein solches Zusammentreffen
nach den Rechtsvorschriften des ersten Mitgliedstaats ausdrück-
lich oder stillschweigend zugelassen ist.

(4) Hängt nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats
das Recht auf freiwillige Versicherung oder freiwillige Weiter-
versicherung davon ab, dass der Berechtigte seinen Wohnort in
diesem Mitgliedstaat hat, so gilt die Gleichstellung des Wohn-
orts in einem anderen Mitgliedstaat nach Artikel 5 Buchstabe b)
ausschließlich für Personen, die zu irgendeinem Zeitpunkt in
der Vergangenheit den Rechtsvorschriften des ersten Mitglied-
staats unterlagen, weil sie dort eine Beschäftigung oder eine
selbstständige Erwerbstätigkeit ausgeübt haben.

Artikel 15

Hilfskräfte der Europäischen Gemeinschaften

Die Hilfskräfte der Europäischen Gemeinschaften können zwi-
schen der Anwendung der Rechtsvorschriften des Mitglied-

staats, in dem sie beschäftigt sind, der Rechtsvorschriften des
Mitgliedstaats, denen sie zuletzt unterlagen, oder der Rechts-
vorschriften des Mitgliedstaats, dessen Staatsangehörigkeit sie
besitzen, wählen; ausgenommen hiervon sind die Vorschriften
über Familienbeihilfen, die nach den Beschäftigungsbedingun-
gen für diese Hilfskräfte gewährt werden. Dieses Wahlrecht
kann nur einmal ausgeübt werden und wird mit dem Tag
des Dienstantritts wirksam.

Artikel 16

Ausnahmen von den Artikeln 11 bis 15

(1) Zwei oder mehr Mitgliedstaaten, die zuständigen Behör-
den dieser Mitgliedstaaten oder die von diesen Behörden be-
zeichneten Einrichtungen können im gemeinsamen Einverneh-
men Ausnahmen von den Artikeln 11 bis 15 im Interesse
bestimmter Personen oder Personengruppen vorsehen.

(2) Wohnt eine Person, die eine Rente oder Renten nach den
Rechtsvorschriften eines oder mehrerer Mitgliedstaaten erhält,
in einem anderen Mitgliedstaat, so kann sie auf Antrag von der
Anwendung der Rechtsvorschriften des letzteren Staates frei-
gestellt werden, sofern sie diesen Rechtsvorschriften nicht auf-
grund der Ausübung einer Beschäftigung oder selbstständigen
Erwerbstätigkeit unterliegt.

TITEL III

BESONDERE BESTIMMUNGEN ÜBER DIE VERSCHIEDENEN ARTEN VON LEISTUNGEN

KAPITEL 1

Leistungen bei Krankheit sowie Leistungen bei Mutterschaft
und gleichgestellte Leistungen bei Vaterschaft

A b s c h n i t t 1

V e r s i c h e r t e u n d i h r e F a m i l i e n a n g e h ö r i g e n
m i t A u s n a h m e v o n R e n t n e r n u n d d e r e n

F a m i l i e n a n g e h ö r i g e n

Artikel 17

Wohnort in einem anderen als dem zuständigen
Mitgliedstaat

Ein Versicherter oder seine Familienangehörigen, die in einem
anderen als dem zuständigen Mitgliedstaat wohnen, erhalten in
dem Wohnmitgliedstaat Sachleistungen, die vom Träger des
Wohnorts nach den für ihn geltenden Rechtsvorschriften für
Rechnung des zuständigen Trägers erbracht werden, als ob sie
nach diesen Rechtsvorschriften versichert wären.

Artikel 18

Aufenthalt in dem zuständigen Mitgliedstaat, wenn sich
der Wohnort in einem anderen Mitgliedstaat befindet —
Besondere Vorschriften für die Familienangehörigen von

Grenzgängern

(1) Sofern in Absatz 2 nichts anderes bestimmt ist, haben
der in Artikel 17 genannte Versicherte und seine Familienange-

hörigen auch während des Aufenthalts in dem zuständigen
Mitgliedstaat Anspruch auf Sachleistungen. Die Sachleistungen
werden vom zuständigen Träger für dessen Rechnung nach den
für ihn geltenden Rechtsvorschriften erbracht, als ob die betref-
fenden Personen in diesem Mitgliedstaat wohnen würden.

(2) Die Familienangehörigen von Grenzgängern haben An-
spruch auf Sachleistungen während ihres Aufenthalts in dem
zuständigen Mitgliedstaat, es sei denn, dieser Mitgliedstaat ist in
Anhang III aufgeführt. In diesem Fall haben die Familienange-
hörigen von Grenzgängern in dem zuständigen Mitgliedstaat
Anspruch auf Sachleistungen unter den Voraussetzungen des
Artikels 19 Absatz 1.

Artikel 19

Aufenthalt außerhalb des zuständigen Mitgliedstaats

(1) Sofern in Absatz 2 nichts anderes bestimmt ist, haben
ein Versicherter und seine Familienangehörigen, die sich in
einem anderen als dem zuständigen Mitgliedstaat aufhalten,
Anspruch auf die Sachleistungen, die sich während ihres Auf-
enthalts als medizinisch notwendig erweisen, wobei die Art der
Leistungen und die voraussichtliche Dauer des Aufenthalts zu
berücksichtigen sind. Diese Leistungen werden vom Träger des
Aufenthaltsorts nach den für ihn geltenden Rechtsvorschriften
für Rechnung des zuständigen Trägers erbracht, als ob die
betreffenden Personen nach diesen Rechtsvorschriften ver-
sichert wären.
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(2) Die Verwaltungskommission erstellt eine Liste der Sach-
leistungen, für die aus praktischen Gründen eine vorherige
Vereinbarung zwischen der betreffenden Person und dem die
medizinische Leistung erbringenden Träger erforderlich ist, da-
mit sie während eines Aufenthalts in einem Mitgliedstaat er-
bracht werden können.

Artikel 20

Reisen zur Inanspruchnahme von Sachleistungen

(1) Sofern in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist,
muss ein Versicherter, der sich zur Inanspruchnahme von
Sachleistungen in einen anderen Mitgliedstaat begibt, die Ge-
nehmigung des zuständigen Trägers einholen.

(2) Ein Versicherter, der vom zuständigen Träger die Geneh-
migung erhalten hat, sich in einen anderen Mitgliedstaat zu
begeben, um eine seinem Zustand angemessene Behandlung
zu erhalten, erhält Sachleistungen, die vom Träger des Aufent-
haltsorts nach den für ihn geltenden Rechtsvorschriften für
Rechnung des zuständigen Trägers erbracht werden, als ob er
nach diesen Rechtsvorschriften versichert wäre. Die Genehmi-
gung wird erteilt, wenn die betreffende Behandlung Teil der
Leistungen ist, die nach den Rechtsvorschriften des Wohnmit-
gliedstaats der betreffenden Person vorgesehen sind, und ihr
diese Behandlung nicht innerhalb eines in Anbetracht ihres
derzeitigen Gesundheitszustands und des voraussichtlichen Ver-
laufs ihrer Krankheit medizinisch vertretbaren Zeitraums ge-
währt werden kann.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für die Familienangehörigen
des Versicherten entsprechend.

(4) Wohnen die Familienangehörigen eines Versicherten in
einem anderen Mitgliedstaat als der Versicherte selbst und hat
sich dieser Mitgliedstaat für die Erstattung in Form von Pau-
schalbeträgen entschieden, so werden die Sachleistungen nach
Absatz 2 für Rechnung des Trägers des Wohnorts der Familien-
angehörigen erbracht. In diesem Fall gilt für die Zwecke des
Absatzes 1 der Träger des Wohnorts der Familienangehörigen
als zuständiger Träger.

Artikel 21

Geldleistungen

(1) Ein Versicherter und seine Familienangehörigen, die in
einem anderen als dem zuständigen Mitgliedstaat wohnen oder
sich dort aufhalten, haben Anspruch auf Geldleistungen, die
vom zuständigen Träger nach den für ihn geltenden Rechts-
vorschriften erbracht werden. Im Einvernehmen zwischen dem
zuständigen Träger und dem Träger des Wohn- oder Aufent-
haltsorts können diese Leistungen jedoch vom Träger des
Wohn- oder Aufenthaltsorts nach den Rechtsvorschriften des
zuständigen Mitgliedstaats für Rechnung des zuständigen Trä-
gers erbracht werden.

(2) Der zuständige Träger eines Mitgliedstaats, nach dessen
Rechtsvorschriften Geldleistungen anhand eines Durchschnitts-

erwerbseinkommens oder einer durchschnittlichen Beitrags-
grundlage zu berechnen sind, ermittelt das Durchschnitts-
erwerbseinkommen oder die durchschnittliche Beitragsgrund-
lage ausschließlich anhand der Erwerbseinkommen oder Bei-
tragsgrundlagen, die für die nach diesen Rechtsvorschriften zu-
rückgelegten Zeiten festgestellt worden sind.

(3) Der zuständige Träger eines Mitgliedstaats, nach dessen
Rechtsvorschriften Geldleistungen anhand eines pauschalen Er-
werbseinkommens zu berechnen sind, berücksichtigt aus-
schließlich das pauschale Erwerbseinkommen oder gegebenen-
falls den Durchschnitt der pauschalen Erwerbseinkommen für
Zeiten, die nach diesen Rechtsvorschriften zurückgelegt worden
sind.

(4) Die Absätze 2 und 3 gelten entsprechend, wenn nach
den für den zuständigen Träger geltenden Rechtsvorschriften
ein bestimmter Bezugszeitraum vorgesehen ist, der in dem
betreffenden Fall ganz oder teilweise den Zeiten entspricht,
die die betreffende Person nach den Rechtsvorschriften eines
oder mehrerer anderer Mitgliedstaaten zurückgelegt hat.

Artikel 22

Rentenantragsteller

(1) Ein Versicherter, der bei der Einreichung eines Renten-
antrags oder während dessen Bearbeitung nach den Rechtsvor-
schriften des letzten zuständigen Mitgliedstaats den Anspruch
auf Sachleistungen verliert, hat weiterhin Anspruch auf Sach-
leistungen nach den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in
dem er wohnt, sofern der Rentenantragsteller die Versiche-
rungsvoraussetzungen nach den Rechtsvorschriften des in Ab-
satz 2 genannten Mitgliedstaats erfüllt. Der Anspruch auf Sach-
leistungen in dem Wohnmitgliedstaat besteht auch für die Fa-
milienangehörigen des Rentenantragstellers.

(2) Die Sachleistungen werden für Rechnung des Trägers des
Mitgliedstaats erbracht, der im Falle der Zuerkennung der Rente
nach den Artikeln 23 bis 25 zuständig wäre.

A b s c h n i t t 2

R e n t n e r u n d i h r e F a m i l i e n a n g e h ö r i g e n

Artikel 23

Sachleistungsanspruch nach den Rechtsvorschriften des
Wohnmitgliedstaats

Eine Person, die eine Rente oder Renten nach den Rechtsvor-
schriften von zwei oder mehr Mitgliedstaaten erhält, wovon
einer der Wohnmitgliedstaat ist, und die Anspruch auf Sach-
leistungen nach den Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats
hat, erhält wie auch ihre Familienangehörigen diese Sachleis-
tungen vom Träger des Wohnorts für dessen Rechnung, als ob
sie allein nach den Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats An-
spruch auf Rente hätte.
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Artikel 24

Nichtvorliegen eines Sachleistungsanspruchs nach den
Rechtsvorschriften des Wohnmitgliedstaats

(1) Eine Person, die eine Rente oder Renten nach den
Rechtsvorschriften eines oder mehrerer Mitgliedstaaten erhält
und die keinen Anspruch auf Sachleistungen nach den Rechts-
vorschriften des Wohnmitgliedstaats hat, erhält dennoch Sach-
leistungen für sich selbst und ihre Familienangehörigen, sofern
nach den Rechtsvorschriften des für die Zahlung ihrer Rente
zuständigen Mitgliedstaats oder zumindest eines der für die
Zahlung ihrer Rente zuständigen Mitgliedstaaten Anspruch
auf Sachleistungen bestünde, wenn sie in diesem Mitgliedstaat
wohnte. Die Sachleistungen werden vom Träger des Wohnorts
für Rechnung des in Absatz 2 genannten Trägers erbracht, als
ob die betreffende Person Anspruch auf Rente und Sachleis-
tungen nach den Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats hätte.

(2) In den in Absatz 1 genannten Fällen werden die Kosten
für die Sachleistungen von dem Träger übernommen, der nach
folgenden Regeln bestimmt wird:

a) hat der Rentner nur Anspruch auf Sachleistungen nach den
Rechtsvorschriften eines einzigen Mitgliedstaats, so über-
nimmt der zuständige Träger dieses Mitgliedstaats die Kos-
ten;

b) hat der Rentner Anspruch auf Sachleistungen nach den
Rechtsvorschriften von zwei oder mehr Mitgliedstaaten, so
übernimmt der zuständige Träger des Mitgliedstaats die Kos-
ten, dessen Rechtsvorschriften für die betreffende Person am
längsten gegolten haben; sollte die Anwendung dieser Regel
dazu führen, dass die Kosten von mehreren Trägern zu
übernehmen wären, gehen die Kosten zulasten des Trägers,
der für die Anwendung der Rechtsvorschriften zuständig ist,
die für den Rentner zuletzt gegolten haben.

Artikel 25

Renten nach den Rechtsvorschriften eines oder mehrerer
anderer Mitgliedstaaten als dem Wohnmitgliedstaat, wenn
ein Sachleistungsanspruch in diesem Mitgliedstaat besteht

Wohnt eine Person, die eine Rente oder Renten nach den
Rechtsvorschriften eines oder mehrerer Mitgliedstaaten erhält,
in einem Mitgliedstaat, nach dessen Rechtsvorschriften der An-
spruch auf Sachleistungen nicht vom Bestehen einer Versiche-
rung, einer Beschäftigung oder einer selbstständigen Erwerbs-
tätigkeit abhängt und von dem sie keine Rente erhält, so wer-
den die Kosten für die Sachleistungen, die ihr oder ihren Fa-
milienangehörigen gewährt werden, von dem Träger eines der
für die Zahlung ihrer Rente zuständigen Mitgliedstaaten über-
nommen, der nach Artikel 24 Absatz 2 bestimmt wird, soweit
dieser Rentner und seine Familienangehörigen Anspruch auf
diese Leistungen hätten, wenn sie in diesem Mitgliedstaat woh-
nen würden.

Artikel 26

Familienangehörige, die in einem anderen Mitgliedstaat als
dem Wohnmitgliedstaat des Rentners wohnen

Familienangehörige einer Person, die eine Rente oder Renten
nach den Rechtsvorschriften eines oder mehrerer Mitgliedstaa-

ten erhält, haben, wenn sie in einem anderen Mitgliedstaat als
der Rentner wohnen, Anspruch auf Sachleistungen vom Träger
ihres Wohnorts nach den für ihn geltenden Rechtsvorschriften,
sofern der Rentner nach den Rechtsvorschriften eines Mitglied-
staats Anspruch auf Sachleistungen hat. Die Kosten übernimmt
der zuständige Träger, der auch die Kosten für die dem Rentner
in dessen Wohnmitgliedstaat gewährten Sachleistungen zu tra-
gen hat.

Artikel 27

Aufenthalt des Rentners oder seiner Familienangehörigen
in einem anderen Mitgliedstaat als ihrem Wohnmitglied-
staat — Aufenthalt im zuständigen Mitgliedstaat — Zulas-
sung zu einer notwendigen Behandlung außerhalb des

Wohnmitgliedstaats

(1) Artikel 19 gilt entsprechend für eine Person, die eine
Rente oder Renten nach den Rechtsvorschriften eines oder
mehrerer Mitgliedstaaten erhält und Anspruch auf Sachleistun-
gen nach den Rechtsvorschriften eines der ihre Rente(n) gewäh-
renden Mitgliedstaaten hat, oder für ihre Familienangehörigen,
wenn sie sich in einem anderen Mitgliedstaat als ihrem Wohn-
mitgliedstaat aufhalten.

(2) Artikel 18 Absatz 1 gilt entsprechend für die in Absatz 1
genannten Personen, wenn sie sich in dem Mitgliedstaat auf-
halten, in dem der zuständige Träger seinen Sitz hat, der die
Kosten für die dem Rentner in dessen Wohnmitgliedstaat ge-
währten Sachleistungen zu tragen hat, und wenn dieser Mit-
gliedstaat sich dafür entschieden hat und in Anhang IV auf-
geführt ist.

(3) Artikel 20 gilt entsprechend für einen Rentner und/oder
seine Familienangehörigen, die sich in einem anderen Mitglied-
staat als ihrem Wohnmitgliedstaat aufhalten, um dort die ihrem
Zustand angemessene Behandlung zu erhalten.

(4) Sofern in Absatz 5 nichts anderes bestimmt ist, über-
nimmt der zuständige Träger die Kosten für die Sachleistungen
nach den Absätzen 1 bis 3, der auch die Kosten für die dem
Rentner in dessen Wohnmitgliedstaat gewährten Sachleistungen
zu tragen hat.

(5) Die Kosten für die Sachleistungen nach Absatz 3 werden
vom Träger des Wohnortes des Rentners oder seiner Familien-
angehörigen übernommen, wenn diese Personen in einem Mit-
gliedstaat wohnen, der sich für die Erstattung in Form von
Pauschalbeträgen entschieden hat. In diesen Fällen gilt für die
Zwecke des Absatzes 3 der Träger des Wohnorts des Rentners
oder seiner Familienangehörigen als zuständiger Träger.

Artikel 28

Besondere Vorschriften für Grenzgänger in Rente

(1) Ein Grenzgänger, der in Rente geht, hat bei Krankheit
weiterhin Anspruch auf Sachleistungen in dem Mitgliedstaat, in
dem er zuletzt eine Beschäftigung oder eine selbstständige Er-
werbstätigkeit ausgeübt hat, soweit es um die Fortsetzung einer
Behandlung geht, die in diesem Mitgliedstaat begonnen wurde.
Als „Fortsetzung einer Behandlung“ gilt die fortlaufende Unter-
suchung, Diagnose und Behandlung einer Krankheit.
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(2) Ein Rentner, der in den letzten fünf Jahren vor dem
Zeitpunkt des Anfalls einer Alters- oder Invaliditätsrente min-
destens zwei Jahre als Grenzgänger eine Beschäftigung oder
eine selbstständige Erwerbstätigkeit ausgeübt hat, hat Anspruch
auf Sachleistungen in dem Mitgliedstaat, in dem er als Grenz-
gänger eine solche Beschäftigung oder Tätigkeit ausgeübt hat,
wenn dieser Mitgliedstaat und der Mitgliedstaat, in dem der
zuständige Träger seinen Sitz hat, der die Kosten für die dem
Rentner in dessen Wohnmitgliedstaat gewährten Sachleistungen
zu tragen hat, sich dafür entschieden haben und beide in An-
hang V aufgeführt sind.

(3) Absatz 2 gilt entsprechend für die Familienangehörigen
eines ehemaligen Grenzgängers oder für seine Hinterbliebenen,
wenn sie während der in Absatz 2 genannten Zeiträume An-
spruch auf Sachleistungen nach Artikel 18 Absatz 2 hatten,
und zwar auch dann, wenn der Grenzgänger vor dem Anfall
seiner Rente verstorben ist, sofern er in den letzten fünf Jahren
vor seinem Tod mindestens drei Jahre als Grenzgänger eine
Beschäftigung oder eine selbstständige Erwerbstätigkeit aus-
geübt hat.

(4) Die Absätze 2 und 3 gelten so lange, bis auf die betref-
fende Person die Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats auf-
grund der Ausübung einer Beschäftigung oder einer selbststän-
digen Erwerbstätigkeit Anwendung finden.

(5) Die Kosten für die Sachleistungen nach den Absätzen 1
bis 3 übernimmt der zuständige Träger, der auch die Kosten
für die dem Rentner oder seinen Hinterbliebenen in ihrem
jeweiligen Wohnmitgliedstaat gewährten Sachleistungen zu tra-
gen hat.

Artikel 29

Geldleistungen für Rentner

(1) Geldleistungen werden einer Person, die eine Rente oder
Renten nach den Rechtsvorschriften eines oder mehrerer Mit-
gliedstaaten erhält, vom zuständigen Träger des Mitgliedstaats
gewährt, in dem der zuständige Träger seinen Sitz hat, der die
Kosten für die dem Rentner in dessen Wohnmitgliedstaat ge-
währten Sachleistungen zu tragen hat. Artikel 21 gilt entspre-
chend.

(2) Absatz 1 gilt auch für die Familienangehörigen des Rent-
ners.

Artikel 30

Beiträge der Rentner

(1) Der Träger eines Mitgliedstaats, der nach den für ihn
geltenden Rechtsvorschriften Beiträge zur Deckung der Leistun-
gen bei Krankheit sowie der Leistungen bei Mutterschaft und
der gleichgestellten Leistungen bei Vaterschaft einzubehalten
hat, kann diese Beiträge, die nach den für ihn geltenden Rechts-
vorschriften berechnet werden, nur verlangen und erheben,
soweit die Kosten für die Leistungen nach den Artikeln 23
bis 26 von einem Träger in diesem Mitgliedstaat zu überneh-
men sind.

(2) Sind in den in Artikel 25 genannten Fällen nach den
Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dem der betreffende

Rentner wohnt, Beiträge zu entrichten oder ähnliche Zahlun-
gen zu leisten, um Anspruch auf Leistungen bei Krankheit
sowie auf Leistungen bei Mutterschaft und gleichgestellte Leis-
tungen bei Vaterschaft zu haben, können solche Beiträge nicht
eingefordert werden, weil der Rentner dort wohnt.

A b s c h n i t t 3

G e m e i n s a m e V o r s c h r i f t e n

Artikel 31

Allgemeine Bestimmung

Die Artikel 23 bis 30 finden keine Anwendung auf einen
Rentner oder seine Familienangehörigen, die aufgrund einer
Beschäftigung oder einer selbstständigen Erwerbstätigkeit An-
spruch auf Leistungen nach den Rechtsvorschriften eines Mit-
gliedstaats haben. In diesem Fall gelten für die Zwecke dieses
Kapitels für die betreffende Person die Artikel 17 bis 21.

Artikel 32

Rangfolge der Sachleistungsansprüche — Besondere Vor-
schrift für den Leistungsanspruch von Familienangehöri-

gen im Wohnmitgliedstaat

(1) Ein eigenständiger Sachleistungsanspruch aufgrund der
Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats oder dieses Kapitels
hat Vorrang vor einem abgeleiteten Anspruch auf Leistungen
für Familienangehörige. Ein abgeleiteter Anspruch auf Sachleis-
tungen hat jedoch Vorrang vor eigenständigen Ansprüchen,
wenn der eigenständige Anspruch im Wohnmitgliedstaat un-
mittelbar und ausschließlich aufgrund des Wohnorts der betref-
fenden Person in diesem Mitgliedstaat besteht.

(2) Wohnen die Familienangehörigen eines Versicherten in
einem Mitgliedstaat, nach dessen Rechtsvorschriften der An-
spruch auf Sachleistungen nicht vom Bestehen einer Versiche-
rung, einer Beschäftigung oder einer selbstständigen Erwerbs-
tätigkeit abhängt, so werden die Sachleistungen für Rechnung
des zuständigen Trägers in dem Mitgliedstaat erbracht, in dem
sie wohnen, sofern der Ehegatte oder die Person, die das Sor-
gerecht für die Kinder des Versicherten hat, eine Beschäftigung
oder eine selbstständige Erwerbstätigkeit in diesem Mitgliedstaat
ausübt oder von diesem Mitgliedstaat aufgrund einer Beschäf-
tigung oder einer selbstständigen Erwerbstätigkeit eine Rente
erhält.

Artikel 33

Sachleistungen von erheblicher Bedeutung

(1) Hat ein Träger eines Mitgliedstaats einem Versicherten
oder einem seiner Familienangehörigen vor dessen Versiche-
rung nach den für einen Träger eines anderen Mitgliedstaats
geltenden Rechtsvorschriften den Anspruch auf ein Körper-
ersatzstück, ein größeres Hilfsmittel oder andere Sachleistungen
von erheblicher Bedeutung zuerkannt, so werden diese Leistun-
gen auch dann für Rechnung des ersten Trägers gewährt, wenn
die betreffende Person zum Zeitpunkt der Gewährung dieser
Leistungen bereits nach den für den zweiten Träger geltenden
Rechtsvorschriften versichert ist.
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(2) Die Verwaltungskommission legt die Liste der von Ab-
satz 1 erfassten Leistungen fest.

Artikel 34

Zusammentreffen von Leistungen bei Pflegebedürftigkeit

(1) Kann der Bezieher von Geldleistungen bei Pflegebedürf-
tigkeit, die als Leistungen bei Krankheit gelten und daher von
dem für die Gewährung von Geldleistungen zuständigen Mit-
gliedstaat nach den Artikeln 21 oder 29 erbracht werden, im
Rahmen dieses Kapitels gleichzeitig für denselben Zweck vor-
gesehene Sachleistungen vom Träger des Wohn- oder Aufent-
haltsortes in einem anderen Mitgliedstaat in Anspruch nehmen,
für die ebenfalls ein Träger des ersten Mitgliedstaats die Kosten
nach Artikel 35 zu erstatten hat, so ist das allgemeine Verbot
des Zusammentreffens von Leistungen nach Artikel 10 mit der
folgenden Einschränkung anwendbar: Beantragt und erhält die
betreffende Person die Sachleistung, so wird die Geldleistung
um den Betrag der Sachleistung gemindert, der dem zur Kos-
tenerstattung verpflichteten Träger des ersten Mitgliedstaats in
Rechnung gestellt wird oder gestellt werden könnte.

(2) Die Verwaltungskommission legt die Liste der von Ab-
satz 1 erfassten Geldleistungen und Sachleistungen fest.

(3) Zwei oder mehr Mitgliedstaaten oder deren zuständige
Behörden können andere oder ergänzende Regelungen verein-
baren, die für die betreffenden Personen nicht ungünstiger als
die Grundsätze des Absatzes 1 sein dürfen.

Artikel 35

Erstattungen zwischen Trägern

(1) Die von dem Träger eines Mitgliedstaats für Rechnung
des Trägers eines anderen Mitgliedstaats nach diesem Kapitel
gewährten Sachleistungen sind in voller Höhe zu erstatten.

(2) Die Erstattungen nach Absatz 1 werden nach Maßgabe
der Durchführungsverordnung festgestellt und vorgenommen,
und zwar entweder gegen Nachweis der tatsächlichen Aufwen-
dungen oder auf der Grundlage von Pauschalbeträgen für Mit-
gliedstaaten, bei deren Rechts- und Verwaltungsstruktur eine
Erstattung auf der Grundlage der tatsächlichen Aufwendungen
nicht zweckmäßig ist.

(3) Zwei oder mehr Mitgliedstaaten und deren zuständige
Behörden können andere Erstattungsverfahren vereinbaren
oder auf jegliche Erstattung zwischen den in ihre Zuständigkeit
fallenden Trägern verzichten.

KAPITEL 2

Leistungen bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten

Artikel 36

Anspruch auf Sach- und Geldleistungen

(1) Unbeschadet der günstigeren Bestimmungen des Absat-
zes 2 des vorliegenden Artikels gelten die Artikel 17, Artikel
18 Absatz 1, Artikel 19 Absatz 1 und Artikel 20 Absatz 1
auch für Leistungen als Folge eines Arbeitsunfalls oder einer
Berufskrankheit.

(2) Eine Person, die einen Arbeitsunfall erlitten oder sich
eine Berufskrankheit zugezogen hat und in einem anderen als
dem zuständigen Mitgliedstaat wohnt oder sich dort aufhält,
hat Anspruch auf die besonderen Sachleistungen bei Arbeits-
unfällen und Berufskrankheiten, die vom Träger des Wohn-
oder Aufenthaltsorts nach den für ihn geltenden Rechtsvor-
schriften für Rechnung des zuständigen Trägers erbracht wer-
den, als ob die betreffende Person nach diesen Rechtsvorschrif-
ten versichert wäre.

(3) Artikel 21 gilt auch für Leistungen nach diesem Kapitel.

Artikel 37

Transportkosten

(1) Der zuständige Träger eines Mitgliedstaats, nach dessen
Rechtsvorschriften die Übernahme der Kosten für den Trans-
port einer Person, die einen Arbeitsunfall erlitten hat oder an
einer Berufskrankheit leidet, bis zu ihrem Wohnort oder bis
zum Krankenhaus vorgesehen ist, übernimmt die Kosten für
den Transport bis zu dem entsprechenden Ort in einem ande-
ren Mitgliedstaat, in dem die Person wohnt, sofern dieser Trä-
ger den Transport unter gebührender Berücksichtigung der
hierfür sprechenden Gründe zuvor genehmigt hat. Eine solche
Genehmigung ist bei Grenzgängern nicht erforderlich.

(2) Der zuständige Träger eines Mitgliedstaats, nach dessen
Rechtsvorschriften bei einem tödlichen Arbeitsunfall die Über-
nahme der Kosten für die Überführung der Leiche bis zur
Begräbnisstätte vorgesehen ist, übernimmt nach den für ihn
geltenden Rechtsvorschriften die Kosten der Überführung bis
zu dem entsprechenden Ort in einem anderen Mitgliedstaat, in
dem die betreffende Person zum Zeitpunkt des Unfalls gewohnt
hat.

Artikel 38

Leistungen bei Berufskrankheiten, wenn die betreffende
Person in mehreren Mitgliedstaaten dem gleichen Risiko

ausgesetzt war

Hat eine Person, die sich eine Berufskrankheit zugezogen hat,
nach den Rechtsvorschriften von zwei oder mehr Mitgliedstaa-
ten eine Tätigkeit ausgeübt, die ihrer Art nach geeignet ist, eine
solche Krankheit zu verursachen, so werden die Leistungen, auf
die sie oder ihre Hinterbliebenen Anspruch haben, ausschließ-
lich nach den Rechtsvorschriften des letzten dieser Mitglied-
staaten gewährt, dessen Voraussetzungen erfüllt sind.

Artikel 39

Verschlimmerung einer Berufskrankheit

Bei Verschlimmerung einer Berufskrankheit, für die die betref-
fende Person nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats
Leistungen bezogen hat oder bezieht, gilt Folgendes:

a) Hat die betreffende Person während des Bezugs der Leistun-
gen keine Beschäftigung oder selbstständige Erwerbstätigkeit
nach den Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaats
ausgeübt, die geeignet war, eine solche Krankheit zu ver-
ursachen oder zu verschlimmern, so übernimmt der zustän-
dige Träger des ersten Mitgliedstaats die Kosten für die Leis-
tungen nach den für ihn geltenden Rechtsvorschriften unter
Berücksichtigung der Verschlimmerung der Krankheit.
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b) Hat die betreffende Person während des Bezugs der Leistun-
gen eine solche Tätigkeit nach den Rechtsvorschriften eines
anderen Mitgliedstaats ausgeübt, so übernimmt der zustän-
dige Träger des ersten Mitgliedstaats die Kosten für die Leis-
tungen nach den für ihn geltenden Rechtsvorschriften ohne
Berücksichtigung der Verschlimmerung der Krankheit. Der
zuständige Träger des zweiten Mitgliedstaats gewährt der
betreffenden Person eine Zulage in Höhe des Unterschieds-
betrags zwischen dem Betrag der nach der Verschlimme-
rung geschuldeten Leistungen und dem Betrag, den er vor
der Verschlimmerung aufgrund der für ihn geltenden
Rechtsvorschriften geschuldet hätte, wenn die betreffende
Person sich die Krankheit zugezogen hätte, während die
Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats für sie gelten.

c) Die in den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats vorgese-
henen Bestimmungen über die Kürzung, das Ruhen oder die
Entziehung sind nicht auf die Empfänger von Leistungen
anwendbar, die gemäß Buchstabe b) von den Trägern zweier
Mitgliedstaaten gewährt werden.

Artikel 40

Regeln zur Berücksichtigung von Besonderheiten
bestimmter Rechtsvorschriften

(1) Besteht in dem Mitgliedstaat, in dem die betreffende Per-
son wohnt oder sich aufhält, keine Versicherung gegen Arbeits-
unfälle oder Berufskrankheiten oder besteht dort zwar eine
derartige Versicherung, ist jedoch kein für die Gewährung
von Sachleistungen zuständiger Träger vorgesehen, so werden
diese Leistungen von dem Träger des Wohn- oder Aufenthalts-
orts gewährt, der für die Gewährung von Sachleistungen bei
Krankheit zuständig ist.

(2) Besteht in dem zuständigen Mitgliedstaat keine Versiche-
rung gegen Arbeitsunfälle oder Berufskrankheiten, so finden die
Bestimmungen dieses Kapitels über Sachleistungen dennoch auf
eine Person Anwendung, die bei Krankheit, Mutterschaft oder
gleichgestellter Vaterschaft nach den Rechtsvorschriften dieses
Mitgliedstaats Anspruch auf diese Leistungen hat, falls die be-
treffende Person einen Arbeitsunfall erleidet oder an einer Be-
rufskrankheit leidet, während sie in einem anderen Mitglied-
staat wohnt oder sich dort aufhält. Die Kosten werden von
dem Träger übernommen, der nach den Rechtsvorschriften
des zuständigen Mitgliedstaats für die Sachleistungen zuständig
ist.

(3) Artikel 5 gilt für den zuständigen Träger eines Mitglied-
staats in Bezug auf die Gleichstellung von später nach den
Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaats eingetretenen
oder festgestellten Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten bei
der Bemessung des Grades der Erwerbsminderung, der Begrün-
dung des Leistungsbetrags oder der Festsetzung des Leistungs-
betrages, sofern

a) für einen bzw. eine früher nach den für ihn geltenden
Rechtsvorschriften eingetretene(n) oder festgestellte(n) Ar-
beitsunfall oder Berufskrankheit kein Leistungsanspruch be-
stand und

b) für einen bzw. eine später eingetretene(n) oder festgestell-
te(n) Arbeitsunfall oder Berufskrankheit kein Leistungs-
anspruch nach den Rechtsvorschriften des anderen Mitglied-
staats, nach denen der Arbeitsunfall oder die Berufskrank-
heit eingetreten ist oder festgestellt wurde, besteht.

Artikel 41

Erstattungen zwischen Trägern

(1) Artikel 35 gilt auch für Leistungen nach diesem Kapitel;
die Erstattung erfolgt auf der Grundlage der tatsächlichen Auf-
wendungen.

(2) Zwei oder mehr Mitgliedstaaten oder ihre zuständigen
Behörden können andere Erstattungsverfahren vereinbaren
oder auf jegliche Erstattung zwischen den in ihre Zuständigkeit
fallenden Trägern verzichten.

KAPITEL 3

Sterbegeld

Artikel 42

Anspruch auf Sterbegeld, wenn der Tod in einem anderen
als dem zuständigen Mitgliedstaat eintritt oder wenn die
berechtigte Person in einem anderen als dem zuständigen

Mitgliedstaat wohnt

(1) Tritt der Tod eines Versicherten oder eines seiner Fami-
lienangehörigen in einem anderen als dem zuständigen Mit-
gliedstaat ein, so gilt der Tod als in dem zuständigen Mitglied-
staat eingetreten.

(2) Der zuständige Träger ist zur Gewährung von Sterbegeld
nach den für ihn geltenden Rechtsvorschriften auch dann ver-
pflichtet, wenn die berechtigte Person in einem anderen als
dem zuständigen Mitgliedstaat wohnt.

(3) Die Absätze 1 und 2 finden auch dann Anwendung,
wenn der Tod als Folge eines Arbeitsunfalls oder einer Berufs-
krankheit eingetreten ist.

Artikel 43

Gewährung von Leistungen bei Tod eines Rentners

(1) Bei Tod eines Rentners, der Anspruch auf eine Rente
nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats oder auf Ren-
ten nach den Rechtsvorschriften von zwei oder mehr Mitglied-
staaten hatte und in einem anderen als dem Mitgliedstaat
wohnte, in dem der für die Übernahme der Kosten für die
nach den Artikeln 24 und 25 gewährten Sachleistungen zu-
ständige Träger seinen Sitz hat, so wird das Sterbegeld nach
den für diesen Träger geltenden Rechtsvorschriften zu seinen
Lasten gewährt, als ob der Rentner zum Zeitpunkt seines Todes
in dem Mitgliedstaat gewohnt hätte, in dem dieser Träger sei-
nen Sitz hat.
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(2) Absatz 1 gilt für die Familienangehörigen eines Rentners
entsprechend.

KAPITEL 4

Leistungen bei Invalidität

Artikel 44

Personen, für die ausschließlich Rechtsvorschriften des
Typs A galten

(1) Im Sinne dieses Kapitels bezeichnet der Ausdruck
„Rechtsvorschriften des Typs A“ alle Rechtsvorschriften, nach
denen die Höhe der Leistungen bei Invalidität von der Dauer
der Versicherungs- oder Wohnzeiten unabhängig ist und die
durch den zuständigen Mitgliedstaat ausdrücklich in Anhang VI
aufgenommen wurden, und der Ausdruck „Rechtsvorschriften
des Typs B“ alle anderen Rechtsvorschriften.

(2) Eine Person, für die nacheinander oder abwechselnd die
Rechtsvorschriften von zwei oder mehr Mitgliedstaaten galten
und die Versicherungs- oder Wohnzeiten ausschließlich unter
Rechtsvorschriften des Typs A zurückgelegt hat, hat Anspruch
auf Leistungen — gegebenenfalls unter Berücksichtigung des
Artikels 45 — nur gegenüber dem Träger des Mitgliedstaats,
dessen Rechtsvorschriften bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit
mit anschließender Invalidität anzuwenden waren; sie erhält
diese Leistungen nach diesen Rechtsvorschriften.

(3) Eine Person, die keinen Leistungsanspruch nach Absatz 2
hat, erhält die Leistungen, auf die sie nach den Rechtsvorschrif-
ten eines anderen Mitgliedstaats — gegebenenfalls unter Be-
rücksichtigung des Artikels 45 — noch Anspruch hat.

(4) Sehen die in Absatz 2 oder 3 genannten Rechtsvorschrif-
ten bei Zusammentreffen mit anderen Einkünften oder mit
Leistungen unterschiedlicher Art im Sinne des Artikels 53 Ab-
satz 2 Bestimmungen über die Kürzung, das Ruhen oder die
Entziehung von Leistungen bei Invalidität vor, so gelten die
Artikel 53 Absatz 3 und Artikel 55 Absatz 3 entsprechend.

Artikel 45

Besondere Vorschriften für die Zusammenrechnung von
Zeiten

Der zuständige Träger eines Mitgliedstaats, nach dessen Rechts-
vorschriften der Erwerb, die Aufrechterhaltung oder das Wie-
deraufleben des Leistungsanspruchs davon abhängig ist, dass
Versicherungs- oder Wohnzeiten zurückgelegt wurden, wendet,
soweit erforderlich, Artikel 51 Absatz 1 entsprechend an.

Artikel 46

Personen, für die entweder ausschließlich Rechtsvorschrif-
ten des Typs B oder sowohl Rechtsvorschriften des Typs

A als auch des Typs B galten

(1) Eine Person, für die nacheinander oder abwechselnd die
Rechtsvorschriften von zwei oder mehr Mitgliedstaaten galten,
erhält, sofern die Rechtsvorschriften mindestens eines dieser
Staaten nicht Rechtsvorschriften des Typs A sind, Leistungen
nach Kapitel 5, das unter Berücksichtigung von Absatz 3 ent-
sprechend gilt.

(2) Wird jedoch eine Person, für die ursprünglich Rechts-
vorschriften des Typs B galten, im Anschluss an eine Arbeits-
unfähigkeit invalide, während für sie Rechtsvorschriften des
Typs A gelten, so erhält sie Leistungen nach Artikel 44 unter
folgenden Voraussetzungen:

— Sie erfüllt — gegebenenfalls unter Berücksichtigung des
Artikels 45 — ausschließlich die in diesen oder anderen
Rechtsvorschriften gleicher Art vorgesehenen Voraussetzun-
gen, ohne jedoch Versicherungs- oder Wohnzeiten einzube-
ziehen, die nach Rechtsvorschriften des Typs B zurück-
gelegt wurden, und

— sie macht keine Ansprüche auf Leistungen bei Alter —
unter Berücksichtigung des Artikels 50 Absatz 1 — geltend.

(3) Eine vom Träger eines Mitgliedstaats getroffene Entschei-
dung über den Grad der Invalidität eines Antragstellers ist für
den Träger jedes anderen in Betracht kommenden Mitglied-
staats verbindlich, sofern die in den Rechtsvorschriften dieser
Mitgliedstaaten festgelegten Definitionen des Grads der Invali-
dität in Anhang VII als übereinstimmend anerkannt sind.

Artikel 47

Verschlimmerung des Invaliditätszustands

(1) Bei Verschlimmerung des Invaliditätszustands, für den
eine Person nach den Rechtsvorschriften eines oder mehrerer
Mitgliedstaaten Leistungen erhält, gilt unter Berücksichtigung
dieser Verschlimmerung Folgendes:

a) Die Leistungen werden nach Kapitel 5 gewährt, das entspre-
chend gilt.

b) Unterlag die betreffende Person jedoch zwei oder mehr
Rechtsvorschriften des Typs A und waren die Rechtsvor-
schriften eines anderen Mitgliedstaats seit dem Bezug der
Leistungen auf sie nicht anwendbar, so werden die Leistun-
gen nach Artikel 44 Absatz 2 gewährt.

(2) Ist der nach Absatz 1 geschuldete Gesamtbetrag der Leis-
tung oder Leistungen niedriger als der Betrag der Leistung, den
die betreffende Person zulasten des zuvor für die Zahlung zu-
ständigen Trägers erhalten hat, so gewährt ihr dieser Träger
eine Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrags.
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(3) Hat die betreffende Person keinen Anspruch auf Leistun-
gen zulasten des Trägers eines anderen Mitgliedstaats, so hat
der zuständige Träger des zuvor zuständigen Mitgliedstaats die
Leistungen nach den für ihn geltenden Rechtsvorschriften unter
Berücksichtigung der Verschlimmerung und gegebenenfalls des
Artikel 45 zu gewähren.

Artikel 48

Umwandlung von Leistungen bei Invalidität in Leistungen
bei Alter

(1) Die Leistungen bei Invalidität werden gegebenenfalls
nach Maßgabe der Rechtsvorschriften des Staates oder der Staa-
ten, nach denen sie gewährt worden sind und nach Kapitel 5 in
Leistungen bei Alter umgewandelt.

(2) Kann eine Person, die Leistungen bei Invalidität erhält,
nach den Rechtsvorschriften eines oder mehrerer anderer Mit-
gliedstaaten nach Artikel 50 Ansprüche auf Leistungen bei
Alter geltend machen, so gewährt jeder nach den Rechtsvor-
schriften eines Mitgliedstaats zur Gewährung der Leistungen bei
Invalidität verpflichtete Träger bis zu dem Zeitpunkt, zu dem
für diesen Träger Absatz 1 Anwendung findet, die Leistungen
bei Invalidität weiter, auf die nach den für diesen Träger gel-
tenden Rechtsvorschriften Anspruch besteht; andernfalls wer-
den die Leistungen gewährt, solange die betreffende Person die
Voraussetzungen für ihren Bezug erfüllt.

(3) Werden Leistungen bei Invalidität, die nach den Rechts-
vorschriften eines Mitgliedstaats nach Artikel 44 gewährt wer-
den, in Leistungen bei Alter umgewandelt und erfüllt die be-
treffende Person noch nicht die für den Anspruch auf diese
Leistungen nach den Rechtsvorschriften eines oder mehrerer
anderer Mitgliedstaaten geltenden Voraussetzungen, so erhält
sie von diesem Mitgliedstaat oder diesen Mitgliedstaaten vom
Tag der Umwandlung an Leistungen bei Invalidität.

Diese Leistungen werden nach Kapitel 5 gewährt, als ob dieses
Kapitel bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit mit nachfolgender
Invalidität anwendbar gewesen wäre, und zwar bis die betref-
fende Person die für den Anspruch auf Leistung bei Alter nach
den Rechtsvorschriften des oder der anderen betreffenden Staa-
ten geltenden Voraussetzungen erfüllt, oder, sofern eine solche
Umwandlung nicht vorgesehen ist, so lange, wie sie Anspruch
auf Leistungen bei Invalidität nach den Rechtsvorschriften des
betreffenden Staates oder der betreffenden Staaten hat.

(4) Die nach Artikel 44 gewährten Leistungen bei Invalidität
werden nach Kapitel 5 neu berechnet, sobald die berechtigte
Person die Voraussetzungen für den Anspruch auf Leistungen
bei Invalidität nach den Rechtsvorschriften des Typs B erfüllt
oder Leistungen bei Alter nach den Rechtsvorschriften eines
anderen Mitgliedstaats erhält.

Artikel 49

Besondere Vorschriften für Beamte

Die Artikel 6, 44, 46, 47, 48 und Artikel 60 Absätze 2 und 3
gelten entsprechend für Personen, die von einem Sondersystem
für Beamte erfasst sind.

KAPITEL 5

Alters- und Hinterbliebenenrenten

Artikel 50

Allgemeine Vorschriften

(1) Wird ein Leistungsantrag gestellt, so stellen alle zustän-
digen Träger die Leistungsansprüche nach den Rechtsvorschrif-
ten aller Mitgliedstaaten fest, die für die betreffende Person
galten, es sei denn, die betreffende Person beantragt ausdrück-
lich, die Feststellung der nach den Rechtsvorschriften eines oder
mehrerer Mitgliedstaaten erworbenen Ansprüche auf Leistun-
gen bei Alter aufzuschieben.

(2) Erfüllt die betreffende Person zu einem bestimmten Zeit-
punkt nicht oder nicht mehr die Voraussetzungen für die Leis-
tungsgewährung nach den Rechtsvorschriften aller Mitgliedstaa-
ten, die für sie galten, so lassen die Träger, nach deren Rechts-
vorschriften die Voraussetzungen erfüllt sind, bei der Berech-
nung nach Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe a) oder b) die Zeiten,
die nach den Rechtsvorschriften zurückgelegt wurden, deren
Voraussetzungen nicht oder nicht mehr erfüllt sind, unberück-
sichtigt, wenn diese Berücksichtigung zu einem niedrigeren
Leistungsbetrag führt.

(3) Hat die betreffende Person ausdrücklich beantragt, die
Feststellung von Leistungen bei Alter aufzuschieben, so gilt
Absatz 2 entsprechend.

(4) Sobald die Voraussetzungen nach den anderen Rechts-
vorschriften erfüllt sind oder die betreffende Person die Fest-
stellung einer nach Absatz 1 aufgeschobenen Leistung bei Alter
beantragt, werden die Leistungen von Amts wegen neu berech-
net, es sei denn, die Zeiten, die nach den anderen Rechtsvor-
schriften zurückgelegt wurden, sind bereits nach Absatz 2 oder
3 berücksichtigt worden.

Artikel 51

Besondere Vorschriften über die Zusammenrechnung von
Zeiten

(1) Ist nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats die
Gewährung bestimmter Leistungen davon abhängig, dass die
Versicherungszeiten nur in einer bestimmten Beschäftigung
oder selbstständigen Erwerbstätigkeit oder einem Beruf zurück-
gelegt wurden, für die ein Sondersystem für beschäftigte oder
selbstständig erwerbstätige Personen gilt, so berücksichtigt der
zuständige Träger dieses Mitgliedstaats die nach den Rechtsvor-
schriften eines anderen Mitgliedstaats zurückgelegten Zeiten
nur dann, wenn sie in einem entsprechenden System, oder,
falls es ein solches nicht gibt, in dem gleichen Beruf oder
gegebenenfalls in der gleichen Beschäftigung oder selbstständi-
gen Erwerbstätigkeit zurückgelegt wurden.

Erfüllt die betreffende Person auch unter Berücksichtigung sol-
cher Zeiten nicht die Anspruchsvoraussetzungen für Leistungen
im Rahmen eines Sondersystems, so werden diese Zeiten für
die Gewährung von Leistungen des allgemeinen Systems oder,
falls es ein solches nicht gibt, des Systems für Arbeiter bzw.
Angestellte berücksichtigt, sofern die betreffende Person dem
einen oder anderen dieser Systeme angeschlossen war.
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(2) Die im Rahmen eines Sondersystems eines Mitgliedstaats
zurückgelegten Versicherungszeiten werden für die Gewährung
von Leistungen des allgemeinen Systems oder, falls es ein sol-
ches nicht gibt, des Systems für Arbeiter bzw. Angestellte eines
anderen Mitgliedstaats berücksichtigt, sofern die betreffende
Person dem einen oder anderen dieser Systeme angeschlossen
war, selbst wenn diese Zeiten bereits in dem letztgenannten
Mitgliedstaat im Rahmen eines Sondersystems berücksichtigt
wurden.

(3) Ist nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats der
Erwerb, die Aufrechterhaltung oder das Wiederaufleben des
Leistungsanspruchs davon abhängig, dass die betreffende Per-
son bei Eintritt des Versicherungsfalls versichert ist, so gilt diese
Voraussetzung im Falle der Versicherung nach den Rechtsvor-
schriften eines anderen Mitgliedstaats nach den in Anhang XI
für jeden betroffenen Mitgliedstaat genannten Verfahren als
erfüllt.

Artikel 52

Feststellung der Leistungen

(1) Der zuständige Träger berechnet den geschuldeten Leis-
tungsbetrag

a) allein nach den für ihn geltenden Rechtsvorschriften, wenn
die Voraussetzungen für den Leistungsanspruch ausschließ-
lich nach nationalem Recht erfüllt wurden (autonome Leis-
tung);

b) indem er einen theoretischen Betrag und im Anschluss da-
ran einen tatsächlichen Betrag (anteilige Leistung) wie folgt
berechnet:

i) Der theoretische Betrag der Leistung entspricht der Leis-
tung, auf die die betreffende Person Anspruch hätte,
wenn alle nach den Rechtsvorschriften der anderen Mit-
gliedstaaten zurückgelegten Versicherungs- und/oder
Wohnzeiten nach den für diesen Träger zum Zeitpunkt
der Feststellung der Leistung geltenden Rechtsvorschrif-
ten zurückgelegt worden wären. Ist nach diesen Rechts-
vorschriften die Höhe der Leistung von der Dauer der
zurückgelegten Zeiten unabhängig, so gilt dieser Betrag
als theoretischer Betrag.

ii) Der zuständige Träger ermittelt sodann den tatsächlichen
Betrag der anteiligen Leistung auf der Grundlage des
theoretischen Betrags nach dem Verhältnis zwischen
den nach den für ihn geltenden Rechtsvorschriften vor
Eintritt des Versicherungsfalls zurückgelegten Zeiten und
den gesamten nach den Rechtsvorschriften aller beteilig-
ten Mitgliedstaaten vor Eintritt des Versicherungsfalls zu-
rückgelegten Zeiten.

(2) Der zuständige Träger wendet gegebenenfalls auf den
nach Absatz 1 Buchstaben a) und b) berechneten Betrag inner-
halb der Grenzen der Artikel 53 bis 55 alle Bestimmungen
über die Kürzung, das Ruhen oder die Entziehung nach den
für ihn geltenden Rechtsvorschriften an.

(3) Die betreffende Person hat gegenüber dem zuständigen
Träger jedes Mitgliedstaats Anspruch auf den höheren der Leis-

tungsbeträge, die nach Absatz 1 Buchstaben a) und b) berech-
net wurden.

(4) Führt in einem Mitgliedstaat die Berechnung nach Absatz
1 Buchstabe a) immer dazu, dass die autonome Leistung gleich
hoch oder höher als die anteilige Leistung ist, die nach Absatz
1 Buchstabe b) berechnet wird, so kann der zuständige Träger
unter den in der Durchführungsverordnung festgelegten Bedin-
gungen auf die Berechnung der anteiligen Leistung verzichten.
Diese Fälle sind in Anhang VIII aufgeführt.

Artikel 53

Doppelleistungsbestimmungen

(1) Jedes Zusammentreffen von Leistungen bei Invalidität,
bei Alter oder an Hinterbliebene, die auf der Grundlage der
von derselben Person zurückgelegten Versicherungs- und/oder
Wohnzeiten berechnet oder gewährt wurden, gilt als Zusam-
mentreffen von Leistungen gleicher Art.

(2) Das Zusammentreffen von Leistungen, die nicht als Leis-
tungen gleicher Art im Sinne des Absatzes 1 angesehen werden
können, gilt als Zusammentreffen von Leistungen unterschied-
licher Art.

(3) Für die Zwecke von Doppelleistungsbestimmungen, die
in den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats für den Fall des
Zusammentreffens von Leistungen bei Invalidität, bei Alter oder
an Hinterbliebene mit Leistungen gleicher Art oder Leistungen
unterschiedlicher Art oder mit sonstigen Einkünften festgelegt
sind, gilt Folgendes:

a) Der zuständige Träger berücksichtigt die in einem anderen
Mitgliedstaat erworbenen Leistungen oder erzielten Ein-
künfte nur dann, wenn die für ihn geltenden Rechtsvor-
schriften die Berücksichtigung von im Ausland erworbenen
Leistungen oder erzielten Einkünften vorsehen.

b) Der zuständige Träger berücksichtigt nach den in der
Durchführungsverordnung festgelegten Bedingungen und
Verfahren den von einem anderen Mitgliedstaat zu zahlen-
den Leistungsbetrag vor Abzug von Steuern, Sozialversiche-
rungsbeiträgen und anderen individuellen Abgaben oder
Abzügen, sofern nicht die für ihn geltenden Rechtsvorschrif-
ten vorsehen, dass die Doppelleistungsbestimmungen nach
den entsprechenden Abzügen anzuwenden sind.

c) Der zuständige Träger berücksichtigt nicht den Betrag der
Leistungen, die nach den Rechtsvorschriften eines anderen
Mitgliedstaats auf der Grundlage einer freiwilligen Versiche-
rung oder einer freiwilligen Weiterversicherung erworben
wurden.

d) Wendet ein einzelner Mitgliedstaat Doppelleistungsbestim-
mungen an, weil die betreffende Person Leistungen gleicher
oder unterschiedlicher Art nach den Rechtsvorschriften an-
derer Mitgliedstaaten bezieht oder in anderen Mitgliedstaa-
ten Einkünfte erzielt hat, so kann die geschuldete Leistung
nur um den Betrag dieser Leistungen oder Einkünfte gekürzt
werden.
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Artikel 54

Zusammentreffen von Leistungen gleicher Art

(1) Treffen Leistungen gleicher Art, die nach den Rechtsvor-
schriften von zwei oder mehr Mitgliedstaaten geschuldet wer-
den, zusammen, so gelten die in den Rechtsvorschriften eines
Mitgliedstaats vorgesehenen Doppelleistungsbestimmungen
nicht für eine anteilige Leistung.

(2) Doppelleistungsbestimmungen gelten nur dann für eine
autonome Leistung, wenn es sich

a) um eine Leistung handelt, deren Höhe von der Dauer der
zurückgelegten Versicherungs- oder Wohnzeiten unabhän-
gig ist,

oder

b) um eine Leistung handelt, deren Höhe unter Berücksichti-
gung einer fiktiven Zeit bestimmt wird, die als zwischen
dem Eintritt des Versicherungsfalls und einem späteren Zeit-
punkt zurückgelegt angesehen wird, und die zusammentrifft

i) mit einer Leistung gleicher Art, außer wenn zwei oder
mehr Mitgliedstaaten ein Abkommen zur Vermeidung
einer mehrfachen Berücksichtigung der gleichen fiktiven
Zeit geschlossen haben, oder

ii) mit einer Leistung nach Buchstabe a).

Die unter den Buchstaben a) und b) genannten Leistungen und
Abkommen sind in Anhang IX aufgeführt.

Artikel 55

Zusammentreffen von Leistungen unterschiedlicher Art

(1) Erfordert der Bezug von Leistungen unterschiedlicher Art
oder von sonstigen Einkünften die Anwendung der in den
Rechtsvorschriften der betreffenden Mitgliedstaaten vorgesehe-
nen Doppelleistungsbestimmungen

a) auf zwei oder mehrere autonome Leistungen, so teilen die
zuständigen Träger die Beträge der Leistung oder Leistungen
oder sonstigen Einkünfte, die berücksichtigt worden sind,
durch die Zahl der Leistungen, auf die diese Bestimmungen
anzuwenden sind;

die Anwendung dieses Buchstabens darf jedoch nicht dazu
führen, dass der betreffenden Person ihr Status als Rentner
für die Zwecke der übrigen Kapitel dieses Titels nach den in
der Durchführungsverordnung festgelegten Bedingungen
und Verfahren aberkannt wird;

b) auf eine oder mehrere anteilige Leistungen, so berücksichti-
gen die zuständigen Träger die Leistung oder Leistungen
oder sonstigen Einkünfte sowie alle für die Anwendung
der Doppelleistungsbestimmungen vorgesehenen Bezugsgrö-
ßen nach dem Verhältnis zwischen den Versicherungs- und/
oder Wohnzeiten, die für die Berechnung nach Artikel 52
Absatz 1 Buchstabe b) Ziffer ii) berücksichtigt wurden;

c) auf eine oder mehrere autonome Leistungen und eine oder
mehrere anteilige Leistungen, so wenden die zuständigen
Träger Buchstabe a) auf die autonomen Leistungen und
Buchstabe b) auf die anteiligen Leistungen entsprechend an.

(2) Der zuständige Träger nimmt keine für autonome Leis-
tungen vorgesehene Teilung vor, wenn die für ihn geltenden
Rechtsvorschriften die Berücksichtigung von Leistungen unter-
schiedlicher Art und/oder sonstiger Einkünfte und aller übrigen
Bezugsgrößen in Höhe eines Teils ihres Betrags entsprechend
dem Verhältnis zwischen den nach Artikel 52 Absatz 1 Buch-
stabe b) Ziffer ii) zu berücksichtigenden Versicherungs- und/
oder Wohnzeiten vorsehen.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn nach
den Rechtsvorschriften eines oder mehrerer Mitgliedstaaten bei
Bezug einer Leistung unterschiedlicher Art nach den Rechts-
vorschriften eines anderen Mitgliedstaats oder bei sonstigen
Einkünften kein Leistungsanspruch entsteht.

Artikel 56

Ergänzende Vorschriften für die Berechnung der
Leistungen

(1) Für die Berechnung des theoretischen Betrags und des
anteiligen Betrags nach Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b) gilt
Folgendes:

a) Übersteigt die Gesamtdauer der vor Eintritt des Versiche-
rungsfalls nach den Rechtsvorschriften aller beteiligten Mit-
gliedstaaten zurückgelegten Versicherungs- und/oder Wohn-
zeiten die in den Rechtsvorschriften eines dieser Mitglied-
staaten für die Gewährung der vollen Leistung vorgeschrie-
bene Höchstdauer, so berücksichtigt der zuständige Träger
dieses Mitgliedstaats diese Höchstdauer anstelle der Gesamt-
dauer der zurückgelegten Zeiten; diese Berechnungsmethode
verpflichtet diesen Träger nicht zur Gewährung einer Leis-
tung, deren Betrag die volle nach den für ihn geltenden
Rechtsvorschriften vorgesehene Leistung übersteigt. Diese
Bestimmung gilt nicht für Leistungen, deren Höhe nicht
von der Versicherungsdauer abhängig ist.

b) Das Verfahren zur Berücksichtigung sich überschneidender
Zeiten ist in der Durchführungsverordnung geregelt.

c) Erfolgt nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats die
Berechnung von Leistungen auf der Grundlage von Einkünf-
ten, Beiträgen, Beitragsgrundlagen, Steigerungsbeträgen, Ent-
gelten, anderen Beträgen oder einer Kombination mehrerer
von ihnen (durchschnittlich, anteilig, pauschal oder fiktiv),
so verfährt der zuständige Träger nach den in Anhang XI
für den betreffenden Mitgliedstaat genannten Verfahren wie
folgt:

i) Er ermittelt die Berechnungsgrundlage der Leistungen
ausschließlich aufgrund der Versicherungszeiten, die
nach den für ihn geltenden Rechtsvorschriften zurück-
gelegt wurden.
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ii) Er zieht zur Berechnung des Betrags aufgrund von Ver-
sicherungs- und/oder Wohnzeiten, die nach den Rechts-
vorschriften anderer Mitgliedstaaten zurückgelegt wur-
den, die gleichen Bezugsgrößen heran, die für die Ver-
sicherungszeiten festgestellt oder aufgezeichnet wurden,
die nach den für ihn geltenden Rechtsvorschriften zu-
rückgelegt wurden.

(2) Die Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats über die An-
passung der Bezugsgrößen, die für die Berechnung der Leistun-
gen berücksichtigt wurden, gelten gegebenenfalls für die Be-
zugsgrößen, die der zuständige Träger dieses Mitgliedstaats
nach Absatz 1 für Versicherungs- oder Wohnzeiten berücksich-
tigen muss, die nach den Rechtsvorschriften anderer Mitglied-
staaten zurückgelegt wurden.

Artikel 57

Versicherungs- oder Wohnzeiten von weniger als einem
Jahr

(1) Ungeachtet des Artikels 52 Absatz 1 Buchstabe b) ist der
Träger eines Mitgliedstaats nicht verpflichtet, Leistungen für
Zeiten zu gewähren, die nach den für ihn geltenden Rechts-
vorschriften zurückgelegt wurden und bei Eintritt des Versiche-
rungsfalls zu berücksichtigen sind, wenn

— die Dauer dieser Zeiten weniger als ein Jahr beträgt

und

— aufgrund allein dieser Zeiten kein Leistungsanspruch nach
diesen Rechtsvorschriften erworben wurde.

Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet der Ausdruck „Zei-
ten“ alle Versicherungszeiten, Beschäftigungszeiten, Zeiten einer
selbstständigen Erwerbstätigkeit oder Wohnzeiten, die entweder
für den Leistungsanspruch oder unmittelbar für die Leistungs-
höhe heranzuziehen sind.

(2) Für die Zwecke des Artikels 52 Absatz 1 Buchstabe b)
Ziffer i) werden die in Absatz 1 genannten Zeiten vom zustän-
digen Träger jedes betroffenen Mitgliedstaats berücksichtigt.

(3) Würde die Anwendung des Absatzes 1 zur Befreiung
aller Träger der betreffenden Mitgliedstaaten von der Leistungs-
pflicht führen, so werden die Leistungen ausschließlich nach
den Rechtsvorschriften des letzten dieser Mitgliedstaaten ge-
währt, dessen Voraussetzungen erfüllt sind, als ob alle zurück-
gelegten und nach Artikel 6 und Artikel 51 Absätze 1 und 2
berücksichtigten Versicherungs- und Wohnzeiten nach den
Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats zurückgelegt worden
wären.

Artikel 58

Gewährung einer Zulage

(1) Ein Leistungsempfänger, auf den dieses Kapitel Anwen-
dung findet, darf in dem Wohnmitgliedstaat, nach dessen
Rechtsvorschriften ihm eine Leistung zusteht, keinen niedrige-
ren Leistungsbetrag als die Mindestleistung erhalten, die in die-
sen Rechtsvorschriften für eine Versicherungs- oder Wohnzeit

festgelegt ist, die den Zeiten insgesamt entspricht, die bei der
Feststellung der Leistung nach diesem Kapitel berücksichtigt
wurden.

(2) Der zuständige Träger dieses Mitgliedstaats zahlt der be-
treffenden Person während der gesamten Zeit, in der sie in
dessen Hoheitsgebiet wohnt, eine Zulage in Höhe des Unter-
schiedsbetrags zwischen der Summe der nach diesem Kapitel
geschuldeten Leistungen und dem Betrag der Mindestleistung.

Artikel 59

Neuberechnung und Anpassung der Leistungen

(1) Tritt nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats
eine Änderung des Feststellungsverfahrens oder der Berech-
nungsmethode für die Leistungen ein oder erfährt die persön-
liche Situation der betreffenden Personen eine erhebliche Ver-
änderung, die nach diesen Rechtsvorschriften zu einer Anpas-
sung des Leistungsbetrags führen würde, so ist eine Neuberech-
nung nach Artikel 52 vorzunehmen.

(2) Der Prozentsatz oder der Betrag, um den bei einem An-
stieg der Lebenshaltungskosten, bei Änderung des Lohnniveaus
oder aus anderen Anpassungsgründen die Leistungen des be-
treffenden Mitgliedstaats geändert werden, gilt unmittelbar für
die nach Artikel 52 festgestellten Leistungen, ohne dass eine
Neuberechnung vorzunehmen ist.

Artikel 60

Besondere Vorschriften für Beamte

(1) Die Artikel 6, 50, Artikel 51 Absatz 3 und die Artikel 52
bis 59 gelten entsprechend für Personen, die von einem Son-
dersystem für Beamte erfasst sind.

(2) Ist jedoch nach den Rechtsvorschriften eines zuständigen
Mitgliedstaats der Erwerb, die Auszahlung, die Aufrechterhal-
tung oder das Wiederaufleben des Leistungsanspruchs aufgrund
eines Sondersystems für Beamte davon abhängig, dass alle Ver-
sicherungszeiten in einem oder mehreren Sondersystemen für
Beamte in diesem Mitgliedstaat zurückgelegt wurden oder
durch die Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats solchen Zei-
ten gleichgestellt sind, so berücksichtigt der zuständige Träger
dieses Staates nur die Zeiten, die nach den für ihn geltenden
Rechtsvorschriften anerkannt werden können.

Erfüllt die betreffende Person auch unter Berücksichtigung sol-
cher Zeiten nicht die Voraussetzungen für den Bezug dieser
Leistungen, so werden diese Zeiten für die Feststellung von
Leistungen im allgemeinen System oder, falls es ein solches
nicht gibt, im System für Arbeiter bzw. Angestellte berücksich-
tigt.

(3) Werden nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats
die Leistungen eines Sondersystems für Beamte auf der Grund-
lage des bzw. der in einem Bezugszeitraum zuletzt erzielten
Entgelts berechnet, so berücksichtigt der zuständige Träger die-
ses Staates als Berechnungsgrundlage unter entsprechender An-
passung nur das Entgelt, das in dem Zeitraum bzw. den Zeit-
räumen bezogen wurden, während dessen bzw. deren die be-
treffende Person diesen Rechtsvorschriften unterlag.
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KAPITEL 6

Leistungen bei Arbeitslosigkeit

Artikel 61

Besondere Vorschriften für die Zusammenrechnung von
Versicherungszeiten, Beschäftigungszeiten und Zeiten

einer selbstständigen Erwerbstätigkeit

(1) Der zuständige Träger eines Mitgliedstaats, nach dessen
Rechtsvorschriften der Erwerb, die Aufrechterhaltung, das Wie-
deraufleben oder die Dauer des Leistungsanspruchs von der
Zurücklegung von Versicherungszeiten, Beschäftigungszeiten
oder Zeiten einer selbstständigen Erwerbstätigkeit abhängig
ist, berücksichtigt, soweit erforderlich, die Versicherungszeiten,
Beschäftigungszeiten oder Zeiten einer selbstständigen Erwerbs-
tätigkeit, die nach den Rechtsvorschriften eines anderen Mit-
gliedstaats zurückgelegt wurden, als ob sie nach den für ihn
geltenden Rechtsvorschriften zurückgelegt worden wären.

Ist jedoch nach den anzuwendenden Rechtsvorschriften der
Leistungsanspruch von der Zurücklegung von Versicherungs-
zeiten abhängig, so werden die nach den Rechtsvorschriften
eines anderen Mitgliedstaats zurückgelegten Beschäftigungszei-
ten oder Zeiten einer selbstständigen Erwerbstätigkeit nicht
berücksichtigt, es sei denn, sie hätten als Versicherungszeiten
gegolten, wenn sie nach den anzuwendenden Rechtsvorschrif-
ten zurückgelegt worden wären.

(2) Außer in den Fällen des Artikels 65 Absatz 5 Buchstabe
a) gilt Absatz 1 des vorliegenden Artikels nur unter der Voraus-
setzung, dass die betreffende Person unmittelbar zuvor nach
den Rechtsvorschriften, nach denen die Leistungen beantragt
werden, folgende Zeiten zurückgelegt hat:

— Versicherungszeiten, sofern diese Rechtsvorschriften Ver-
sicherungszeiten verlangen,

— Beschäftigungszeiten, sofern diese Rechtsvorschriften Be-
schäftigungszeiten verlangen, oder

— Zeiten einer selbstständigen Erwerbstätigkeit, sofern diese
Rechtsvorschriften Zeiten einer selbstständigen Erwerbs-
tätigkeit verlangen.

Artikel 62

Berechnung der Leistungen

(1) Der zuständige Träger eines Mitgliedstaats, nach dessen
Rechtsvorschriften bei der Berechnung der Leistungen die Höhe
des früheren Entgelts oder Erwerbseinkommens zugrunde zu
legen ist, berücksichtigt ausschließlich das Entgelt oder Er-
werbseinkommen, das die betreffende Person während ihrer
letzten Beschäftigung oder selbstständigen Erwerbstätigkeit
nach diesen Rechtsvorschriften erhalten hat.

(2) Absatz 1 findet auch Anwendung, wenn nach den für
den zuständigen Träger geltenden Rechtsvorschriften ein be-
stimmter Bezugszeitraum für die Ermittlung des als Berech-
nungsgrundlage für die Leistungen heranzuziehenden Entgelts
vorgesehen ist und die betreffende Person während dieses Zeit-
raums oder eines Teils davon den Rechtsvorschriften eines an-
deren Mitgliedstaats unterlag.

(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 berücksichtigt
der Träger des Wohnorts im Falle von Grenzgängern, auf die
Artikel 65 Absatz 5 Buchstabe a) anzuwenden ist, nach Maß-
gabe der Durchführungsverordnung das Entgelt oder Erwerbs-
einkommen, das die betreffende Person in dem Mitgliedstaat
erhalten hat, dessen Rechtsvorschriften für sie während ihrer
letzten Beschäftigung oder selbstständigen Erwerbstätigkeit gal-
ten.

Artikel 63

Besondere Bestimmungen für die Aufhebung der
Wohnortklauseln

Für die Zwecke dieses Kapitels gilt Artikel 7 nur in den in den
Artikeln 64 und 65 vorgesehenen Fällen und Grenzen.

Artikel 64

Arbeitslose, die sich in einen anderen Mitgliedstaat
begeben

(1) Eine vollarbeitslose Person, die die Voraussetzungen für
einen Leistungsanspruch nach den Rechtsvorschriften des zu-
ständigen Mitgliedstaats erfüllt und sich zur Arbeitsuche in
einen anderen Mitgliedstaat begibt, behält den Anspruch auf
Geldleistungen bei Arbeitslosigkeit unter folgenden Bedingun-
gen und innerhalb der folgenden Grenzen:

a) vor der Abreise muss der Arbeitslose während mindestens
vier Wochen nach Beginn der Arbeitslosigkeit bei der Ar-
beitsverwaltung des zuständigen Mitgliedstaats als Arbeit-
suchender gemeldet gewesen sein und zur Verfügung ge-
standen haben. Die zuständige Arbeitsverwaltung oder der
zuständige Träger kann jedoch die Abreise vor Ablauf dieser
Frist genehmigen;

b) der Arbeitslose muss sich bei der Arbeitsverwaltung des
Mitgliedstaats, in den er sich begibt, als Arbeitsuchender
melden, sich dem dortigen Kontrollverfahren unterwerfen
und die Voraussetzungen der Rechtsvorschriften dieses Mit-
gliedstaats erfüllen. Diese Bedingung gilt für den Zeitraum
vor der Meldung als erfüllt, wenn sich die betreffende Per-
son innerhalb von sieben Tagen ab dem Zeitpunkt meldet,
ab dem sie der Arbeitsverwaltung des Mitgliedstaats, den sie
verlassen hat, nicht mehr zur Verfügung gestanden hat. In
Ausnahmefällen kann diese Frist von der zuständigen Ar-
beitsverwaltung oder dem zuständigen Träger verlängert
werden;

c) der Leistungsanspruch wird während drei Monaten von dem
Zeitpunkt an aufrechterhalten, ab dem der Arbeitslose der
Arbeitsverwaltung des Mitgliedstaats, den er verlassen hat,
nicht mehr zur Verfügung gestanden hat, vorausgesetzt die
Gesamtdauer der Leistungsgewährung überschreitet nicht
den Gesamtzeitraum, für den nach den Rechtsvorschriften
dieses Mitgliedstaats ein Leistungsanspruch besteht; der Zeit-
raum von drei Monaten kann von der zuständigen Arbeits-
verwaltung oder dem zuständigen Träger auf höchstens
sechs Monate verlängert werden;

d) die Leistungen werden vom zuständigen Träger nach den
für ihn geltenden Rechtsvorschriften und für seine Rech-
nung gewährt.
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(2) Kehrt die betreffende Person bei Ablauf oder vor Ablauf
des Zeitraums, für den sie nach Absatz 1 Buchstabe c) einen
Leistungsanspruch hat, in den zuständigen Mitgliedstaat zurück,
so hat sie weiterhin einen Leistungsanspruch nach den Rechts-
vorschriften dieses Mitgliedstaats. Sie verliert jedoch jeden Leis-
tungsanspruch nach den Rechtsvorschriften des zuständigen
Mitgliedstaats, wenn sie nicht bei Ablauf oder vor Ablauf dieses
Zeitraums dorthin zurückkehrt, es sei denn, diese Rechtsvor-
schriften sehen eine günstigere Regelung vor. In Ausnahme-
fällen kann die zuständige Arbeitsverwaltung oder der zustän-
dige Träger der betreffenden Person gestatten, zu einem späte-
ren Zeitpunkt zurückzukehren, ohne dass sie ihren Anspruch
verliert.

(3) Der Höchstzeitraum, für den zwischen zwei Beschäfti-
gungszeiten ein Leistungsanspruch nach Absatz 1 aufrecht-
erhalten werden kann, beträgt drei Monate, es sei denn, die
Rechtsvorschriften des zuständigen Mitgliedstaats sehen eine
günstigere Regelung vor; dieser Zeitraum kann von der zustän-
digen Arbeitsverwaltung oder dem zuständigen Träger auf
höchstens sechs Monate verlängert werden.

(4) Die Einzelheiten des Informationsaustauschs, der Zusam-
menarbeit und der gegenseitigen Amtshilfe zwischen den Trä-
gern und Arbeitsverwaltungen des zuständigen Mitgliedstaats
und des Mitgliedstaats, in den sich die betreffende Person zur
Arbeitssuche begibt, werden in der Durchführungsverordnung
geregelt.

Artikel 65

Arbeitslose, die in einem anderen als dem zuständigen
Mitgliedstaat gewohnt haben

(1) Eine Person, die während ihrer letzten Beschäftigung
oder selbstständigen Erwerbstätigkeit in einem anderen als
dem zuständigen Mitgliedstaat gewohnt hat, muss sich bei
Kurzarbeit oder sonstigem vorübergehendem Arbeitsausfall ih-
rem Arbeitgeber oder der Arbeitsverwaltung des zuständigen
Mitgliedstaats zur Verfügung stellen. Sie erhält Leistungen nach
den Rechtsvorschriften des zuständigen Mitgliedstaats, als ob
sie in diesem Mitgliedstaat wohnen würde. Diese Leistungen
werden von dem Träger des zuständigen Mitgliedstaats ge-
währt.

(2) Eine vollarbeitslose Person, die während ihrer letzten
Beschäftigung oder selbstständigen Erwerbstätigkeit in einem
anderen als dem zuständigen Mitgliedstaat gewohnt hat und
weiterhin in diesem Mitgliedstaat wohnt oder in ihn zurück-
kehrt, muss sich der Arbeitsverwaltung des Wohnmitgliedstaats
zur Verfügung stellen. Unbeschadet des Artikels 64 kann sich
eine vollarbeitslose Person zusätzlich der Arbeitsverwaltung des
Mitgliedstaats zur Verfügung stellen, in dem sie zuletzt eine
Beschäftigung oder eine selbstständige Erwerbstätigkeit aus-
geübt hat.

Ein Arbeitsloser, der kein Grenzgänger ist und nicht in seinen
Wohnmitgliedstaat zurückkehrt, muss sich der Arbeitsverwal-
tung des Mitgliedstaats zur Verfügung stellen, dessen Rechts-
vorschriften zuletzt für ihn gegolten haben.

(3) Der in Absatz 2 Satz 1 genannte Arbeitslose muss sich
bei der zuständigen Arbeitsverwaltung des Wohnmitgliedstaats

als Arbeitsuchender melden, sich dem dortigen Kontrollverfah-
ren unterwerfen und die Voraussetzungen der Rechtsvorschrif-
ten dieses Mitgliedstaats erfüllen. Entscheidet er sich dafür, sich
auch in dem Mitgliedstaat, in dem er zuletzt eine Beschäftigung
oder eine selbstständige Erwerbstätigkeit ausgeübt hat, als Ar-
beitsuchender zu melden, so muss er den in diesem Mitglied-
staat geltenden Verpflichtungen nachkommen.

(4) Die Durchführung des Absatzes 2 Satz 2 und des Ab-
satzes 3 Satz 2 sowie die Einzelheiten des Informationsaus-
tauschs, der Zusammenarbeit und der gegenseitigen Amtshilfe
zwischen den Trägern und Arbeitsverwaltungen des Wohnmit-
gliedstaats und des Mitgliedstaats, in dem er zuletzt eine Er-
werbstätigkeit ausgeübt hat, werden in der Durchführungsver-
ordnung geregelt.

(5) a) Der in Absatz 2 Sätze 1 und 2 genannte Arbeitslose
erhält Leistungen nach den Rechtsvorschriften des
Wohnmitgliedstaats, als ob diese Rechtsvorschriften für
ihn während seiner letzten Beschäftigung oder selbst-
ständigen Erwerbstätigkeit gegolten hätten. Diese Leis-
tungen werden von dem Träger des Wohnorts gewährt.

b) Jedoch erhält ein Arbeitnehmer, der kein Grenzgänger
war und dem zulasten des zuständigen Trägers des Mit-
gliedstaats, dessen Rechtsvorschriften zuletzt für ihn ge-
golten haben, Leistungen gewährt wurden, bei seiner
Rückkehr in den Wohnmitgliedstaat zunächst Leistun-
gen nach Artikel 64; der Bezug von Leistungen nach
Buchstabe a) ist während des Bezugs von Leistungen
nach den Rechtsvorschriften, die zuletzt für ihn gegolten
haben, ausgesetzt.

(6) Die Leistungen des Trägers des Wohnorts nach Absatz 5
werden zu seinen Lasten erbracht. Vorbehaltlich des Absatzes 7
erstattet der zuständige Träger des Mitgliedstaats, dessen
Rechtsvorschriften zuletzt für ihn gegolten haben, dem Träger
des Wohnorts den Gesamtbetrag der Leistungen, die dieser
Träger während der ersten drei Monate erbracht hat. Der zu
erstattende Betrag für diesen Zeitraum darf nicht höher sein als
der Betrag, der nach den Rechtsvorschriften des zuständigen
Mitgliedstaats bei Arbeitslosigkeit zu zahlen gewesen wäre. In
den Fällen des Absatzes 5 Buchstabe b) wird der Zeitraum,
während dessen Leistungen nach Artikel 64 erbracht werden,
von dem in Satz 2 des vorliegenden Absatzes genannten Zeit-
raum abgezogen. Die Einzelheiten der Erstattung werden in der
Durchführungsverordnung geregelt.

(7) Der Zeitraum, für den nach Absatz 6 eine Erstattung
erfolgt, wird jedoch auf fünf Monate ausgedehnt, wenn die
betreffende Person in den vorausgegangenen 24 Monaten Be-
schäftigungszeiten oder Zeiten einer selbstständigen Erwerbs-
tätigkeit von mindestens 12 Monaten in dem Mitgliedstaat zu-
rückgelegt hat, dessen Rechtsvorschriften zuletzt für sie gegol-
ten haben, sofern diese Zeiten einen Anspruch auf Leistungen
bei Arbeitslosigkeit begründen würden.

(8) Für die Zwecke der Absätze 6 und 7 können zwei oder
mehr Mitgliedstaaten oder ihre zuständigen Behörden andere
Erstattungsverfahren vereinbaren oder auf jegliche Erstattung
zwischen den in ihre Zuständigkeit fallenden Trägern verzich-
ten.
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KAPITEL 7

Vorruhestandsleistungen

Artikel 66

Leistungen

Sind nach den anzuwendenden Rechtsvorschriften Ansprüche
auf Vorruhestandsleistungen von der Zurücklegung von Ver-
sicherungszeiten, Beschäftigungszeiten oder Zeiten einer selbst-
ständigen Erwerbstätigkeit abhängig, so findet Artikel 6 keine
Anwendung.

KAPITEL 8

Familienleistungen

Artikel 67

Familienangehörige, die in einem anderen Mitgliedstaat
wohnen

Eine Person hat auch für Familienangehörige, die in einem
anderen Mitgliedstaat wohnen, Anspruch auf Familienleistun-
gen nach den Rechtsvorschriften des zuständigen Mitglied-
staats, als ob die Familienangehörigen in diesem Mitgliedstaat
wohnen würden. Ein Rentner hat jedoch Anspruch auf Famili-
enleistungen nach den Rechtsvorschriften des für die Renten-
gewährung zuständigen Mitgliedstaats.

Artikel 68

Prioritätsregeln bei Zusammentreffen von Ansprüchen

(1) Sind für denselben Zeitraum und für dieselben Familien-
angehörigen Leistungen nach den Rechtsvorschriften mehrerer
Mitgliedstaaten zu gewähren, so gelten folgende Prioritäts-
regeln:

a) Sind Leistungen von mehreren Mitgliedstaaten aus unter-
schiedlichen Gründen zu gewähren, so gilt folgende Rang-
folge: an erster Stelle stehen die durch eine Beschäftigung
oder eine selbstständige Erwerbstätigkeit ausgelösten An-
sprüche, darauf folgen die durch den Bezug einer Rente
ausgelösten Ansprüche und schließlich die durch den
Wohnort ausgelösten Ansprüche.

b) Sind Leistungen von mehreren Mitgliedstaaten aus densel-
ben Gründen zu gewähren, so richtet sich die Rangfolge
nach den folgenden subsidiären Kriterien:

i) bei Ansprüchen, die durch eine Beschäftigung oder eine
selbstständige Erwerbstätigkeit ausgelöst werden: der
Wohnort der Kinder, unter der Voraussetzung, dass
dort eine solche Tätigkeit ausgeübt wird, und subsidiär
gegebenenfalls die nach den widerstreitenden Rechtsvor-
schriften zu gewährende höchste Leistung. Im letzt-
genannten Fall werden die Kosten für die Leistungen
nach in der Durchführungsverordnung festgelegten Kri-
terien aufgeteilt;

ii) bei Ansprüchen, die durch den Bezug einer Rente aus-
gelöst werden: der Wohnort der Kinder, unter der Vo-
raussetzung, dass nach diesen Rechtsvorschriften eine

Rente geschuldet wird, und subsidiär gegebenenfalls
die längste Dauer der nach den widerstreitenden Rechts-
vorschriften zurückgelegten Versicherungs- oder Wohn-
zeiten;

iii) bei Ansprüchen, die durch den Wohnort ausgelöst wer-
den: der Wohnort der Kinder.

(2) Bei Zusammentreffen von Ansprüchen werden die Fami-
lienleistungen nach den Rechtsvorschriften gewährt, die nach
Absatz 1 Vorrang haben. Ansprüche auf Familienleistungen
nach anderen widerstreitenden Rechtsvorschriften werden bis
zur Höhe des nach den vorrangig geltenden Rechtsvorschriften
vorgesehenen Betrags ausgesetzt; erforderlichenfalls ist ein Un-
terschiedsbetrag in Höhe des darüber hinausgehenden Betrags
der Leistungen zu gewähren. Ein derartiger Unterschiedsbetrag
muss jedoch nicht für Kinder gewährt werden, die in einem
anderen Mitgliedstaat wohnen, wenn der entsprechende Leis-
tungsanspruch ausschließlich durch den Wohnort ausgelöst
wird.

(3) Wird nach Artikel 67 beim zuständigen Träger eines
Mitgliedstaats, dessen Rechtsvorschriften gelten, aber nach
den Prioritätsregeln der Absätze 1 und 2 des vorliegenden
Artikels nachrangig sind, ein Antrag auf Familienleistungen
gestellt, so gilt Folgendes:

a) Dieser Träger leitet den Antrag unverzüglich an den zustän-
digen Träger des Mitgliedstaats weiter, dessen Rechtsvor-
schriften vorrangig gelten, teilt dies der betroffenen Person
mit und zahlt unbeschadet der Bestimmungen der Durch-
führungsverordnung über die vorläufige Gewährung von
Leistungen erforderlichenfalls den in Absatz 2 genannten
Unterschiedsbetrag;

b) der zuständige Träger des Mitgliedstaats, dessen Rechtsvor-
schriften vorrangig gelten, bearbeitet den Antrag, als ob er
direkt bei ihm gestellt worden wäre; der Tag der Einrei-
chung des Antrags beim ersten Träger gilt als der Tag der
Einreichung bei dem Träger, der vorrangig zuständig ist.

Artikel 69

Ergänzende Bestimmungen

(1) Besteht nach den gemäß den Artikeln 67 und 68 be-
stimmten Rechtsvorschriften kein Anspruch auf zusätzliche
oder besondere Familienleistungen für Waisen, so werden diese
Leistungen grundsätzlich in Ergänzung zu den anderen Famili-
enleistungen, auf die nach den genannten Rechtsvorschriften
ein Anspruch besteht, nach den Rechtsvorschriften des Mit-
gliedstaats gewährt, die für den Verstorbenen die längste Zeit
gegolten haben, sofern ein Anspruch nach diesen Rechtsvor-
schriften besteht. Besteht kein Anspruch nach diesen Rechts-
vorschriften, so werden die Anspruchsvoraussetzungen nach
den Rechtsvorschriften der anderen Mitgliedstaaten in der Rei-
henfolge der abnehmenden Dauer der nach den Rechtsvor-
schriften dieser Mitgliedstaaten zurückgelegten Versicherungs-
oder Wohnzeiten geprüft und die Leistungen entsprechend ge-
währt.

(2) Leistungen in Form von Renten oder Rentenzuschüssen
werden nach Kapitel 5 berechnet und gewährt.
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KAPITEL 9

Besondere beitragsunabhängige Geldleistungen

Artikel 70

Allgemeine Vorschrift

(1) Dieser Artikel gilt für besondere beitragsunabhängige
Geldleistungen, die nach Rechtsvorschriften gewährt werden,
die aufgrund ihres persönlichen Geltungsbereichs, ihrer Ziele
und/oder ihrer Anspruchsvoraussetzungen sowohl Merkmale
der in Artikel 3 Absatz 1 genannten Rechtsvorschriften der
sozialen Sicherheit als auch Merkmale der Sozialhilfe aufwei-
sen.

(2) Für die Zwecke dieses Kapitels bezeichnet der Ausdruck
„besondere beitragsunabhängige Geldleistungen“ die Leistungen,

a) die dazu bestimmt sind:

i) einen zusätzlichen, ersatzweisen oder ergänzenden
Schutz gegen die Risiken zu gewähren, die von den in
Artikel 3 Absatz 1 genannten Zweigen der sozialen Si-
cherheit gedeckt sind, und den betreffenden Personen ein
Mindesteinkommen zur Bestreitung des Lebensunterhalts
garantieren, das in Beziehung zu dem wirtschaftlichen
und sozialen Umfeld in dem betreffenden Mitgliedstaat
steht,

oder

ii) allein dem besonderen Schutz der Behinderten zu die-
nen, der eng mit dem sozialen Umfeld dieser Person in
dem betreffenden Mitgliedstaat verknüpft ist,

und

b) deren Finanzierung ausschließlich durch obligatorische Steu-
ern zur Deckung der allgemeinen öffentlichen Ausgaben
erfolgt und deren Gewährung und Berechnung nicht von
Beiträgen hinsichtlich der Leistungsempfänger abhängen. Je-
doch sind Leistungen, die zusätzlich zu einer beitragsabhän-
gigen Leistung gewährt werden, nicht allein aus diesem
Grund als beitragsabhängige Leistungen zu betrachten;

und

c) die in Anhang X aufgeführt sind.

(3) Artikel 7 und die anderen Kapitel dieses Titels gelten
nicht für die in Absatz 2 des vorliegenden Artikels genannten
Leistungen.

(4) Die in Absatz 2 genannten Leistungen werden aus-
schließlich in dem Mitgliedstaat, in dem die betreffenden Per-
sonen wohnen, und nach dessen Rechtsvorschriften gewährt.
Die Leistungen werden vom Träger des Wohnorts und zu sei-
nen Lasten gewährt.

TITEL IV

VERWALTUNGSKOMMISSION UND BERATENDER AUSSCHUSS

Artikel 71

Zusammensetzung und Arbeitsweise der
Verwaltungskommission

(1) Der bei der Kommission der Europäischen Gemeinschaf-
ten eingesetzten Verwaltungskommission für die Koordinierung
der Systeme der sozialen Sicherheit (im Folgenden „Verwal-
tungskommission“ genannt) gehört je ein Regierungsvertreter
jedes Mitgliedstaats an, der erforderlichenfalls von Fachberatern
unterstützt wird. Ein Vertreter der Kommission der Europäi-
schen Gemeinschaften nimmt mit beratender Stimme an den
Sitzungen der Verwaltungskommission teil.

(2) Die Satzung der Verwaltungskommission wird von ihren
Mitgliedern im gegenseitigen Einvernehmen erstellt.

Entscheidungen zu den in Artikel 72 Buchstabe a) genannten
Auslegungsfragen werden gemäß den Beschlussfassungsregeln
des Vertrags getroffen und im erforderlichen Umfang bekannt
gemacht.

(3) Die Sekretariatsgeschäfte der Verwaltungskommission
werden von der Kommission der Europäischen Gemeinschaften
wahrgenommen.

Artikel 72

Aufgaben der Verwaltungskommission

Die Verwaltungskommission hat folgende Aufgaben:

a) Sie behandelt alle Verwaltungs- und Auslegungsfragen, die
sich aus dieser Verordnung oder der Durchführungsverord-
nung oder in deren Rahmen geschlossenen Abkommen oder
getroffenen Vereinbarungen ergeben; jedoch bleibt das
Recht der betreffenden Behörden, Träger und Personen,
die Verfahren und Gerichte in Anspruch zu nehmen, die
nach den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten, nach dieser
Verordnung sowie nach dem Vertrag vorgesehen sind, unbe-
rührt.

b) Sie erleichtert die einheitliche Anwendung des Gemein-
schaftsrechts, insbesondere, indem sie den Erfahrungsaus-
tausch und die Verbreitung der besten Verwaltungspraxis
fördert.
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c) Sie fördert und stärkt die Zusammenarbeit zwischen den
Mitgliedstaaten und ihren Trägern im Bereich der sozialen
Sicherheit, um u. a. spezifische Fragen in Bezug auf be-
stimmte Personengruppen zu berücksichtigen; sie erleichtert
die Durchführung von Maßnahmen der grenzüberschreiten-
den Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Koordinierung der
sozialen Sicherheit.

d) Sie fördert den größtmöglichen Einsatz neuer Technologien,
um den freien Personenverkehr zu erleichtern, insbesondere
durch die Modernisierung der Verfahren für den Informati-
onsaustausch und durch die Anpassung des Informations-
flusses zwischen den Trägern zum Zweck des Austauschs
mit elektronischen Mitteln unter Berücksichtigung des Ent-
wicklungsstands der Datenverarbeitung in dem jeweiligen
Mitgliedstaat; die Verwaltungskommission erlässt die ge-
meinsamen strukturellen Regeln für die elektronischen Da-
tenverarbeitungsdienste, insbesondere zu Sicherheit und
Normenverwendung, und legt die Einzelheiten für den Be-
trieb des gemeinsamen Teils dieser Dienste fest.

e) Sie nimmt alle anderen Aufgaben wahr, für die sie nach
dieser Verordnung, der Durchführungsverordnung und aller
in deren Rahmen geschlossenen Abkommen oder getroffe-
nen Vereinbarungen zuständig ist.

f) Sie unterbreitet der Kommission der Europäischen Gemein-
schaften geeignete Vorschläge zur Koordinierung der Sys-
teme der sozialen Sicherheit mit dem Ziel, den gemein-
schaftlichen Besitzstand durch die Erarbeitung weiterer Ver-
ordnungen oder durch andere im Vertrag vorgesehene In-
strumente zu verbessern und zu modernisieren.

g) Sie stellt die Unterlagen zusammen, die für die Rechnungs-
legung der Träger der Mitgliedstaaten über deren Aufwen-
dungen aufgrund dieser Verordnung zu berücksichtigen
sind, und stellt auf der Grundlage eines Berichts des in
Artikel 74 genannten Rechnungsausschusses die Jahres-
abrechnung zwischen diesen Trägern auf.

Artikel 73

Fachausschuss für Datenverarbeitung

(1) Der Verwaltungskommission ist ein Fachausschuss für
Datenverarbeitung (im Folgenden „Fachausschuss“ genannt) an-
geschlossen. Der Fachausschuss unterbreitet der Verwaltungs-
kommission Vorschläge für die gemeinsamen Architekturregeln
zur Verwaltung der elektronischen Datenverarbeitungsdienste,
insbesondere zu Sicherheit und Normenverwendung; er erstellt
Berichte und gibt eine mit Gründen versehene Stellungnahme
ab, bevor die Verwaltungskommission eine Entscheidung nach
Artikel 72 Buchstabe d) trifft. Die Zusammensetzung und die
Arbeitsweise des Fachausschusses werden von der Verwaltungs-
kommission bestimmt.

(2) Zu diesem Zweck hat der Fachausschuss folgende Auf-
gaben:

a) Er trägt die einschlägigen fachlichen Unterlagen zusammen
und übernimmt die zur Erledigung seiner Aufgaben erfor-
derlichen Untersuchungen und Arbeiten.

b) Er legt der Verwaltungskommission die in Absatz 1 genann-
ten Berichte und mit Gründen versehenen Stellungnahmen
vor.

c) Er erledigt alle sonstigen Aufgaben und Untersuchungen zu
Fragen, die die Verwaltungskommission an ihn verweist.

d) Er stellt den Betrieb der gemeinschaftlichen Pilotprojekte
unter Einsatz elektronischer Datenverarbeitungsdienste
und, für den gemeinschaftlichen Teil, der operativen Sys-
teme unter Einsatz elektronischer Datenverarbeitungsdienste
sicher.

Artikel 74

Rechnungsausschuss

Der Verwaltungskommission ist ein Rechnungsausschuss ange-
schlossen. Seine Zusammensetzung und seine Arbeitsweise
werden von der Verwaltungskommission bestimmt.

Der Rechnungsausschuss hat folgende Aufgaben:

a) Er prüft die Methode zur Feststellung und Berechnung der
von den Mitgliedstaaten vorgelegten durchschnittlichen jähr-
lichen Kosten.

b) Er trägt die erforderlichen Daten zusammen und führt die
Berechnungen aus, die erforderlich sind, um den jährlichen
Forderungsstand jedes einzelnen Mitgliedstaats festzustellen.

c) Er erstattet der Verwaltungskommission regelmäßig Bericht
über die Ergebnisse der Anwendung dieser Verordnung und
der Durchführungsverordnung, insbesondere in finanzieller
Hinsicht.

d) Er stellt die für die Beschlussfassung der Verwaltungskom-
mission gemäß Artikel 72 Buchstabe g) erforderlichen Daten
und Berichte zur Verfügung.

e) Er unterbreitet der Verwaltungskommission alle geeigneten
Vorschläge im Zusammenhang mit den Buchstaben a), b)
und c), einschließlich derjenigen, die diese Verordnung be-
treffen.

f) Er erledigt alle Arbeiten, Untersuchungen und Aufträge zu
Fragen, die die Verwaltungskommission an ihn verweist.

Artikel 75

Beratender Ausschuss für die Koordinierung der Systeme
der sozialen Sicherheit

(1) Es wird ein Beratender Ausschuss für die Koordinierung
der Systeme der sozialen Sicherheit (im Folgenden „Beratender
Ausschuss“ genannt) eingesetzt; der sich für jeden Mitgliedstaat
wie folgt zusammensetzt:

a) ein Vertreter der Regierung,

b) ein Vertreter der Arbeitnehmerverbände,

c) ein Vertreter der Arbeitgeberverbände.

DEC 79 E/38 Amtsblatt der Europäischen Union 30.3.2004



Für jede der oben aufgeführten Kategorien wird für jeden Mit-
gliedstaat ein stellvertretendes Mitglied ernannt.

Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Beratenden
Ausschusses werden vom Rat ernannt. Den Vorsitz im Bera-
tenden Ausschuss führt ein Vertreter der Kommission der Eu-
ropäischen Gemeinschaften. Der Beratende Ausschuss gibt sich
eine Geschäftsordnung.

(2) Der Beratende Ausschuss ist befugt, auf Antrag der Kom-
mission der Europäischen Gemeinschaften, der Verwaltungs-
kommission oder auf eigene Initiative

a) über allgemeine oder grundsätzliche Fragen und über die
Probleme zu beraten, die die Anwendung der gemeinschaft-
lichen Bestimmungen über die Koordinierung der Systeme
der sozialen Sicherheit, insbesondere in Bezug auf be-
stimmte Personengruppen, aufwirft;

b) Stellungnahmen zu diesen Bereichen für die Verwaltungs-
kommission sowie Vorschläge für eine etwaige Überarbei-
tung der genannten Bestimmungen zu formulieren.

TITEL V

VERSCHIEDENE BESTIMMUNGEN

Artikel 76

Zusammenarbeit

(1) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten unterrich-
ten einander über

a) alle zur Anwendung dieser Verordnung getroffenen Maß-
nahmen;

b) alle Änderungen ihrer Rechtsvorschriften, die die Anwen-
dung dieser Verordnung berühren können.

(2) Für die Zwecke dieser Verordnung unterstützen sich die
Behörden und Träger der Mitgliedstaaten, als handelte es sich
um die Anwendung ihrer eigenen Rechtsvorschriften. Die ge-
genseitige Amtshilfe dieser Behörden und Träger ist grundsätz-
lich kostenfrei. Die Verwaltungskommission legt jedoch die Art
der erstattungsfähigen Ausgaben und die Schwellen für die
Erstattung dieser Ausgaben fest.

(3) Die Behörden und Träger der Mitgliedstaaten können für
die Zwecke dieser Verordnung miteinander sowie mit den be-
troffenen Personen oder deren Vertretern unmittelbar in Ver-
bindung treten.

(4) Die Träger und Personen, die in den Geltungsbereich
dieser Verordnung fallen, sind zur gegenseitigen Information
und Zusammenarbeit verpflichtet, um die ordnungsgemäße
Anwendung dieser Verordnung zu gewährleisten.

Die Träger beantworten gemäß dem Grundsatz der guten Ver-
waltungspraxis alle Anfragen binnen einer angemessenen Frist
und übermitteln den betroffenen Personen in diesem Zusam-
menhang alle erforderlichen Angaben, damit diese die ihnen
durch diese Verordnung eingeräumten Rechte ausüben können.

Die betroffenen Personen müssen die Träger des zuständigen
Mitgliedstaats und des Wohnmitgliedstaats so bald wie möglich
über jede Änderung ihrer persönlichen oder familiären Situa-
tion unterrichten, die sich auf ihre Leistungsansprüche nach
dieser Verordnung auswirkt.

(5) Die Verletzung der Informationspflicht gemäß Absatz 4
Unterabsatz 3 kann angemessene Maßnahmen nach dem na-
tionalen Recht nach sich ziehen. Diese Maßnahmen müssen
jedoch denjenigen entsprechen, die für vergleichbare Tat-
bestände der nationalen Rechtsordnung gelten, und dürfen
die Ausübung der den Antragstellern durch diese Verordnung
eingeräumten Rechte nicht praktisch unmöglich machen oder
übermäßig erschweren.

(6) Werden durch Schwierigkeiten bei der Auslegung oder
Anwendung dieser Verordnung die Rechte einer Person im
Geltungsbereich der Verordnung in Frage gestellt, so setzt
sich der Träger des zuständigen Mitgliedstaats oder des Wohn-
mitgliedstaats der betreffenden Person mit dem Träger des an-
deren betroffenen Mitgliedstaats oder den Trägern der anderen
betroffenen Mitgliedstaaten in Verbindung. Wird binnen einer
angemessenen Frist keine Lösung gefunden, so können die be-
treffenden Behörden die Verwaltungskommission befassen.

(7) Die Behörden, Träger und Gerichte eines Mitgliedstaats
dürfen die bei ihnen eingereichten Anträge oder sonstigen
Schriftstücke nicht deshalb zurückweisen, weil sie in einer
Amtssprache eines anderen Mitgliedstaats abgefasst sind, die
gemäß Artikel 290 des Vertrags als Amtssprache der Organe
der Gemeinschaft anerkannt ist.

Artikel 77

Schutz personenbezogener Daten

(1) Werden personenbezogene Daten aufgrund dieser Ver-
ordnung oder der Durchführungsverordnung von den Behör-
den oder Trägern eines Mitgliedstaats den Behörden oder Trä-
gern eines anderen Mitgliedstaats übermittelt, so gilt für diese
Datenübermittlung das Datenschutzrecht des übermittelnden
Mitgliedstaats. Für jede Weitergabe durch die Behörde oder
den Träger des Empfängermitgliedstaats sowie für die Speiche-
rung, Veränderung oder Löschung der Daten durch diesen Mit-
gliedstaat gilt das Datenschutzrecht des Empfängermitglied-
staats.
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(2) Die für die Anwendung dieser Verordnung und der
Durchführungsverordnung erforderlichen Daten werden durch
einen Mitgliedstaat an einen anderen Mitgliedstaat unter Beach-
tung der Gemeinschaftsbestimmungen über den Schutz natür-
licher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten
und den freien Datenverkehr übermittelt.

Artikel 78

Elektronische Datenverarbeitung

(1) Die Mitgliedstaaten verwenden schrittweise die neuen
Technologien für den Austausch, den Zugang und die Verarbei-
tung der für die Anwendung dieser Verordnung und der
Durchführungsverordnung erforderlichen Daten. Die Kommis-
sion der Europäischen Gemeinschaften gewährt bei Aufgaben
von gemeinsamem Interesse Unterstützung, sobald die Mit-
gliedstaaten diese elektronischen Datenverarbeitungsdienste ein-
gerichtet haben.

(2) Jeder Mitgliedstaat betreibt seinen Teil der elektronischen
Datenverarbeitungsdienste in eigener Verantwortung unter Be-
achtung der Gemeinschaftsbestimmungen über den Schutz na-
türlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten und den freien Datenverkehr.

(3) Ein von einem Träger nach dieser Verordnung und der
Durchführungsverordnung versandtes oder herausgegebenes
elektronisches Dokument darf von einer Behörde oder einem
Träger eines anderen Mitgliedstaats nicht deshalb abgelehnt
werden, weil es elektronisch empfangen wurde, wenn der Emp-
fängerträger zuvor erklärt hat, dass er in der Lage ist, elektro-
nische Dokumente zu empfangen. Bei der Wiedergabe und der
Aufzeichnung solcher Dokumente wird davon ausgegangen,
dass sie eine korrekte und genaue Wiedergabe des Originaldo-
kuments oder eine Darstellung der Information ist, auf die sich
dieses Dokument bezieht, sofern kein gegenteiliger Beweis vor-
liegt.

(4) Ein elektronisches Dokument wird als gültig angesehen,
wenn das EDV-System, in dem dieses Dokument aufgezeichnet
wurde, die erforderlichen Sicherheitselemente aufweist, um jede
Veränderung, Übermittlung oder jeden unberechtigten Zugang
zu dieser Aufzeichnung zu verhindern. Die aufgezeichnete In-
formation muss jederzeit in einer sofort lesbaren Form repro-
duziert werden können. Wird ein elektronisches Dokument von
einem Träger der sozialen Sicherheit an einen anderen Träger
übermittelt, so werden geeignete Sicherheitsmaßnahmen gemäß
den Gemeinschaftsbestimmungen über den Schutz natürlicher
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und
den freien Datenverkehr getroffen.

Artikel 79

Finanzierung von Maßnahmen im Bereich der sozialen
Sicherheit

Im Zusammenhang mit dieser Verordnung und der Durchfüh-
rungsverordnung kann die Kommission der Europäischen Ge-
meinschaften folgende Tätigkeiten ganz oder teilweise finanzie-
ren:

a) Tätigkeiten, die der Verbesserung des Informationsaus-
tauschs — insbesondere des elektronischen Datenaustauschs

— zwischen Behörden und Trägern der sozialen Sicherheit
der Mitgliedstaaten dienen,

b) jede andere Tätigkeit, die dazu dient, den Personen, die in
den Geltungsbereich dieser Verordnung fallen, und ihren
Vertretern auf dem dazu am besten geeigneten Wege Infor-
mationen über die sich aus dieser Verordnung ergebenden
Rechte und Pflichten zu vermitteln.

Artikel 80

Befreiungen

(1) Jede in den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats vor-
gesehene Befreiung oder Ermäßigung von Steuern, Stempel-,
Gerichts- oder Eintragungsgebühren für Schriftstücke oder Ur-
kunden, die gemäß den Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats
vorzulegen sind, findet auch auf die entsprechenden Schrift-
stücke und Urkunden Anwendung, die gemäß den Rechtsvor-
schriften eines anderen Mitgliedstaats oder gemäß dieser Ver-
ordnung einzureichen sind.

(2) Urkunden, Dokumente und Schriftstücke jeglicher Art,
die in Anwendung dieser Verordnung vorzulegen sind, brau-
chen nicht durch diplomatische oder konsularische Stellen le-
galisiert zu werden.

Artikel 81

Anträge, Erklärungen oder Rechtsbehelfe

Anträge, Erklärungen oder Rechtsbehelfe, die gemäß den
Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats innerhalb einer be-
stimmten Frist bei einer Behörde, einem Träger oder einem
Gericht dieses Mitgliedstaats einzureichen sind, können inner-
halb der gleichen Frist bei einer entsprechenden Behörde, ei-
nem entsprechenden Träger oder einem entsprechenden Ge-
richt eines anderen Mitgliedstaats eingereicht werden. In diesem
Fall übermitteln die in Anspruch genommenen Behörden, Trä-
ger oder Gerichte diese Anträge, Erklärungen oder Rechts-
behelfe entweder unmittelbar oder durch Einschaltung der zu-
ständigen Behörden der beteiligten Mitgliedstaaten unverzüg-
lich der zuständigen Behörde, dem zuständigen Träger oder
dem zuständigen Gericht des ersten Mitgliedstaats. Der Tag,
an dem diese Anträge, Erklärungen oder Rechtsbehelfe bei ei-
ner Behörde, einem Träger oder einem Gericht des zweiten
Mitgliedstaats eingegangen sind, gilt als Tag des Eingangs bei
der zuständigen Behörde, dem zuständigen Träger oder dem
zuständigen Gericht.

Artikel 82

Ärztliche Gutachten

Die in den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats vorgesehenen
ärztlichen Gutachten können auf Antrag des zuständigen Trä-
gers in einem anderen Mitgliedstaat vom Träger des Wohn-
oder Aufenthaltsorts des Antragstellers oder des Leistungs-
berechtigten unter den in der Durchführungsverordnung fest-
gelegten Bedingungen oder den von den zuständigen Behörden
der beteiligten Mitgliedstaaten vereinbarten Bedingungen ange-
fertigt werden.
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Artikel 83

Anwendung von Rechtsvorschriften

Die besonderen Bestimmungen zur Anwendung der Rechtsvor-
schriften bestimmter Mitgliedstaaten sind in Anhang XI auf-
geführt.

Artikel 84

Einziehung von Beiträgen und Rückforderung von Leis-
tungen

(1) Beiträge, die einem Träger eines Mitgliedstaats geschuldet
werden, und nichtgeschuldete Leistungen, die von dem Träger
eines Mitgliedstaats gewährt wurden, können in einem anderen
Mitgliedstaat nach den Verfahren und mit den Sicherungen und
Vorrechten eingezogen bzw. zurückgefordert werden, die für
die Einziehung der dem entsprechenden Träger des letzteren
Mitgliedstaats geschuldeten Beiträge bzw. für die Rückforde-
rung der vom entsprechenden Träger des letzteren Mitglied-
staats nichtgeschuldeten Leistungen gelten.

(2) Vollstreckbare Entscheidungen der Gerichte und Behör-
den über die Einziehung von Beiträgen, Zinsen und allen sons-
tigen Kosten oder die Rückforderung nichtgeschuldeter Leistun-
gen gemäß den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats werden
auf Antrag des zuständigen Trägers in einem anderen Mitglied-
staat innerhalb der Grenzen und nach Maßgabe der in diesem
Mitgliedstaat für ähnliche Entscheidungen geltenden Rechtsvor-
schriften und anderen Verfahren anerkannt und vollstreckt.
Solche Entscheidungen sind in diesem Mitgliedstaat für voll-
streckbar zu erklären, sofern die Rechtsvorschriften und alle
anderen Verfahren dieses Mitgliedstaats dies erfordern.

(3) Bei Zwangsvollstreckung, Konkurs oder Vergleich genie-
ßen die Forderungen des Trägers eines Mitgliedstaats in einem
anderen Mitgliedstaat die gleichen Vorrechte, die die Rechts-
vorschriften des letzteren Mitgliedstaats Forderungen gleicher
Art einräumen.

(4) Das Verfahren zur Durchführung dieses Artikels, ein-
schließlich der Kostenerstattung, wird durch die Durchfüh-
rungsverordnung und, soweit erforderlich, durch ergänzende
Vereinbarungen zwischen den Mitgliedstaaten geregelt.

Artikel 85

Ansprüche der Träger

(1) Werden einer Person nach den Rechtsvorschriften eines
Mitgliedstaats Leistungen für einen Schaden gewährt, der sich
aus einem in einem anderen Mitgliedstaat eingetretenen Ereig-
nis ergibt, so gilt für etwaige Ansprüche des zur Leistung ver-
pflichteten Trägers gegenüber einem zum Schadenersatz ver-
pflichteten Dritten folgende Regelung:

a) Sind die Ansprüche, die der Leistungsempfänger gegenüber
dem Dritten hat, nach den für den zur Leistung verpflich-

teten Träger geltenden Rechtsvorschriften auf diesen Träger
übergegangen, so erkennt jeder Mitgliedstaat diesen Über-
gang an.

b) Hat der zur Leistung verpflichtete Träger einen unmittel-
baren Anspruch gegen den Dritten, so erkennt jeder Mit-
gliedstaat diesen Anspruch an.

(2) Werden einer Person nach den Rechtsvorschriften eines
Mitgliedstaats Leistungen für einen Schaden gewährt, der sich
aus einem in einem anderen Mitgliedstaat eingetretenen Ereig-
nis ergibt, so gelten für die betreffende Person oder den zu-
ständigen Träger die Bestimmungen dieser Rechtsvorschriften,
in denen festgelegt ist, in welchen Fällen die Arbeitgeber oder
ihre Arbeitnehmer von der Haftung befreit sind.

Absatz 1 gilt auch für etwaige Ansprüche des zur Leistung
verpflichteten Trägers gegenüber Arbeitgebern oder ihren Ar-
beitnehmern, wenn deren Haftung nicht ausgeschlossen ist.

(3) Haben zwei oder mehr Mitgliedstaaten oder ihre zustän-
digen Behörden gemäß Artikel 35 Absatz 3 und/oder Artikel
41 Absatz 2 eine Vereinbarung über den Verzicht auf Erstat-
tung zwischen Trägern, die in ihre Zuständigkeit fallen, ge-
schlossen oder erfolgt die Erstattung unabhängig von dem Be-
trag der tatsächlich gewährten Leistungen, so gilt für etwaige
Ansprüche gegenüber einem für den Schaden haftenden Dritten
folgende Regelung:

a) Gewährt der Träger des Wohn- oder Aufenthaltsmitglied-
staats einer Person Leistungen für einen in seinem Hoheits-
gebiet erlittenen Schaden, so übt dieser Träger nach den für
ihn geltenden Rechtsvorschriften das Recht auf Forderungs-
übergang oder direktes Vorgehen gegen den schadenersatz-
pflichtigen Dritten aus.

b) Für die Anwendung von Buchstabe a) gilt

i) der Leistungsempfänger als beim Träger des Wohn- oder
Aufenthaltsorts versichert und

ii) dieser Träger als zur Leistung verpflichteter Träger.

c) Die Absätze 1 und 2 bleiben für alle Leistungen anwendbar,
die nicht unter die Verzichtsvereinbarung fallen oder für die
keine Erstattung gilt, die unabhängig von dem Betrag der
tatsächlich gewährten Leistungen erfolgt.

Artikel 86

Bilaterale Vereinbarungen

Bezüglich der Beziehungen zwischen Luxemburg einerseits und
Frankreich, Deutschland und Belgien andererseits werden über
die Anwendung und die Dauer des in Artikel 65 Absatz 7
genannten Zeitraums bilaterale Vereinbarungen geschlossen.
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TITEL VI

ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 87

Übergangsbestimmungen

(1) Diese Verordnung begründet keinen Anspruch für den
Zeitraum vor dem Beginn ihrer Anwendung.

(2) Für die Feststellung des Leistungsanspruchs nach dieser
Verordnung werden alle Versicherungszeiten sowie gegebenen-
falls auch alle Beschäftigungszeiten, Zeiten einer selbstständigen
Erwerbstätigkeit oder Wohnzeiten berücksichtigt, die nach den
Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats vor dem Beginn der An-
wendung dieser Verordnung in dem betreffenden Mitgliedstaat
zurückgelegt worden sind.

(3) Vorbehaltlich des Absatzes 1 begründet diese Verord-
nung einen Leistungsanspruch auch für Ereignisse vor dem
Beginn der Anwendung dieser Verordnung in dem betreffenden
Mitgliedstaat.

(4) Leistungen jeder Art, die wegen der Staatsangehörigkeit
oder des Wohnorts der betreffenden Person nicht festgestellt
worden sind oder geruht haben, werden auf Antrag dieser
Person ab dem Beginn der Anwendung dieser Verordnung in
dem betreffenden Mitgliedstaat gewährt oder wieder gewährt,
vorausgesetzt, dass Ansprüche, aufgrund deren früher Leistun-
gen gewährt wurden, nicht durch Kapitalabfindung abgegolten
wurden.

(5) Die Ansprüche einer Person, der vor dem Beginn der
Anwendung dieser Verordnung in einem Mitgliedstaat eine
Rente gewährt wurde, können auf Antrag der betreffenden
Person unter Berücksichtigung dieser Verordnung neu fest-
gestellt werden.

(6) Wird ein Antrag nach Absatz 4 oder 5 innerhalb von
zwei Jahren nach dem Beginn der Anwendung dieser Verord-
nung in einem Mitgliedstaat gestellt, so werden die Ansprüche
aufgrund dieser Verordnung mit Wirkung von diesem Zeit-
punkt an erworben, ohne dass der betreffenden Person Aus-
schlussfristen oder Verjährungsfristen eines Mitgliedstaats ent-
gegengehalten werden können.

(7) Wird ein Antrag nach Absatz 4 oder 5 erst nach Ablauf
von zwei Jahren nach dem Beginn der Anwendung dieser Ver-
ordnung in dem betreffenden Mitgliedstaat gestellt, so werden
nicht ausgeschlossene oder verjährte Ansprüche — vorbehalt-
lich etwaiger günstigerer Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats
— vom Tag der Antragstellung an erworben.

(8) Gelten für eine Person infolge dieser Verordnung die
Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaats als desjenigen,
der durch Titel II der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 be-
stimmt wird, so bleiben diese Rechtsvorschriften so lange an-
wendbar, wie sich der bis dahin vorherrschende Sachverhalt
nicht ändert, es sei denn, die betreffende Person beantragt,
den gemäß dieser Verordnung anzuwendenden Rechtsvorschrif-

ten unterstellt zu werden. Der Antrag ist innerhalb von drei
Monaten nach dem Beginn der Anwendung dieser Verordnung
bei dem zuständigen Träger des Mitgliedstaats, dessen Rechts-
vorschriften gemäß dieser Verordnung anzuwenden sind, zu
stellen, wenn die betreffende Person den Rechtsvorschriften
dieses Mitgliedstaats ab dem Beginn der Anwendung dieser
Verordnung unterliegen soll. Wird der Antrag nach Ablauf
dieser Frist gestellt, so gelten diese Rechtsvorschriften für die
betreffende Person ab dem ersten Tag des darauf folgenden
Monats.

(9) Artikel 55 dieser Verordnung findet ausschließlich auf
Renten Anwendung, für die Artikel 46c der Verordnung (EWG)
Nr. 1408/71 bei Beginn der Anwendung dieser Verordnung
nicht gilt.

(10) Die Bestimmungen des Artikels 65 Absatz 2 Satz 2 und
Absatz 3 Satz 2 gelten in Luxemburg spätestens zwei Jahre
nach dem Beginn der Anwendung dieser Verordnung.

(11) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ausreichende In-
formationen über die mit dieser Verordnung und der Durch-
führungsverordnung eingeführten Änderungen der Rechte und
Pflichten zur Verfügung gestellt werden.

Artikel 88

Aktualisierung der Anhänge

Die Anhänge dieser Verordnung werden regelmäßig überarbei-
tet.

Artikel 89

Durchführungsverordnung

Die Durchführung dieser Verordnung wird in einer weiteren
Verordnung geregelt.

Artikel 90

Aufhebung

(1) Die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates wird mit
dem Beginn der Anwendung dieser Verordnung aufgehoben.

Die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 bleibt jedoch in Kraft und
behält ihre Rechtswirkung für die Zwecke

a) der Verordnung (EG) Nr. 859/2003 des Rates vom 14. Mai
2003 zur Ausdehnung der Bestimmungen der Verordnung
(EWG) Nr. 1408/71 und der Verordnung (EWG) Nr. 574/72
auf Drittstaatsangehörige, die ausschließlich aufgrund ihrer
Staatsangehörigkeit nicht bereits unter diese Bestimmungen
fallen (1), solange jene Verordnung nicht aufgehoben oder
geändert ist;
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b) der Verordnung (EWG) Nr. 1661/85 des Rates vom 13. Juni
1985 zur Festlegung der technischen Anpassungen der Ge-
meinschaftsregelung auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit
der Wanderarbeitnehmer in Bezug auf Grönland (1), solange
jene Verordnung nicht aufgehoben oder geändert ist;

c) des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (2)
und des Abkommens zwischen der Europäischen Gemein-
schaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Schwei-
zerischen Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügig-
keit (3) sowie anderer Abkommen, die auf die Verordnung
(EWG) Nr. 1408/71 Bezug nehmen, solange diese Abkom-
men nicht infolge der vorliegenden Verordnung geändert
worden sind.

(2) Bezugnahmen auf die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71
in der Richtlinie 98/49/EG des Rates vom 29. Juni 1998 zur
Wahrung ergänzender Rentenansprüche von Arbeitnehmern
und Selbstständigen, die innerhalb der Europäischen Gemein-
schaft zu- und abwandern (4), gelten als Bezugnahmen auf die
vorliegende Verordnung.

Artikel 91

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver-
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem Tag des Inkrafttretens der Durchführungsver-
ordnung.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Geschehen zu . . .

Im Namen des Europäischen Parlaments

Der Präsident

Im Namen des Rates

Der Präsident

DE30.3.2004 Amtsblatt der Europäischen Union C 79 E/43

(1) ABl. L 160 vom 20.6.1985, S. 7.
(2) ABl. L 1 vom 3.1.1994, S. 1.
(3) ABl. L 114 vom 30.4.2002, S. 6. Zuletzt geändert durch den Be-

schluss Nr. 2/2003 des Gemischten Ausschusses EU-Schweiz (ABl. L
187 vom 26.7.2003, S. 55). (4) ABl. L 209 vom 25.7.1998, S. 46.



ANHANG I

Unterhaltsvorschüsse und besondere Geburts- und Adoptionsbeihilfen

(Artikel 1 Buchstabe z))

I. Unterhaltsvorschüsse

A. BELGIEN

Unterhaltsvorschüsse nach dem Gesetz vom 21. Februar 2003 zur Einrichtung eines Dienstes für Unterhaltsforde-
rungen beim FÖD Finanzen.

B. DÄNEMARK

Im Gesetz über Kindergeld vorgesehene Unterhaltsvorschüsse für Kinder.

Unterhaltsvorschüsse für Kinder konsolidiert durch Gesetz Nr. 765 vom 11. September 2002.

C. DEUTSCHLAND

Unterhaltsvorschüsse nach dem Unterhaltsvorschussgesetz vom 23. Juli 1979.

D. FRANKREICH

Unterhaltszahlung für ein Kind, wenn ein oder beide Elternteile es versäumt haben oder außerstande sind, ihrer
Unterhaltspflicht oder ihrer durch gerichtliche Entscheidung festgelegten Verpflichtung zur Zahlung von Unterhalt
nachzukommen.

E. ÖSTERREICH

Unterhaltsvorschüsse nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 1985 — UVG.

F. PORTUGAL

Unterhaltsvorschüsse (Gesetz Nr. 75/98 vom 19. November über die Unterhaltsgarantie für Minderjährige).

G. FINNLAND

Unterhaltsvorschüsse nach dem Gesetz über die Sicherung des Kindesunterhalts (671/1998).

H. SCHWEDEN

Unterhaltsvorschüsse nach dem Unterhaltsgesetz (1996:1030).

II. Besondere Geburts- und Adoptionsbeihilfen

A. BELGIEN

Geburtsbeihilfe und Adoptionsprämie.

B. SPANIEN

Einmalige Zahlung einer Geburtszulage.

C. FRANKREICH

Geburts- oder Adoptionsbeihilfe als Teil der „Kleinkindbeihilfe“.

D. LUXEMBURG

Familienbeihilfe

Geburtsbeihilfe

E. FINNLAND

Mutterschaftspaket, Mutterschaftspauschalbeihilfe und Unterstützung in Form eines Pauschalbetrags zur Deckung der
bei einer internationalen Adoption anfallenden Kosten gemäß dem Gesetz über Mutterschaftsbeihilfe.
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ANHANG II

Bestimmungen von Abkommen, die weiter in Kraft bleiben und gegebenenfalls auf die Personen beschränkt
sind, für die diese Bestimmungen gelten

(Artikel 8 Absatz 1)

Der Inhalt dieses Anhangs wird vom Europäischen Parlament und dem Rat im Einklang mit dem Vertrag so bald wie
möglich und spätestens bis zu dem in Artikel 91 genannten Zeitpunkt des Beginns der Anwendung dieser Verordnung
festgelegt.

ANHANG III

Beschränkung des Anspruchs auf Sachleistungen für Familienangehörige von Grenzgängern

(Artikel 18 Absatz 2)

DÄNEMARK

SPANIEN

IRLAND

NIEDERLANDE

FINNLAND

SCHWEDEN

VEREINIGTES KÖNIGREICH

ANHANG IV

Mehr Rechte für Rentner, die in den zuständigen Mitgliedstaat zurückkehren

(Artikel 27 Absatz 2)

BELGIEN

DEUTSCHLAND

GRIECHENLAND

SPANIEN

FRANKREICH

ITALIEN

LUXEMBURG

ÖSTERREICH

SCHWEDEN

DE30.3.2004 Amtsblatt der Europäischen Union C 79 E/45



ANHANG V

Mehr Rechte für ehemalige Grenzgänger, die in den Mitgliedstaat zurückkehren, in dem sie zuvor eine Be-
schäftigung oder eine selbständige Erwerbstätigkeit ausgeübt haben (findet nur Anwendung, wenn der Mit-
gliedstaat, in dem der Träger, der die Kosten der dem Rentner in seinem Wohnmitgliedstaat gewährten Sach-

leistungen zu tragen hat, seinen Sitz hat, auch aufgeführt ist)

(Artikel 28 Absatz 2)

BELGIEN

DEUTSCHLAND

SPANIEN

FRANKREICH

LUXEMBURG

ÖSTERREICH

PORTUGAL

ANHANG VI

Rechtsvorschriften des Typs A, die der Sonderkoordinierung unterliegen sollten

(Artikel 44 Absatz 1)

A. GRIECHENLAND

Rechtsvorschriften im Zusammenhang mit dem landwirtschaftlichen Versicherungssystem (OGA) nach dem Gesetz
Nr. 4169/1961.

B. IRLAND

Teil II Kapitel 15 des „Social Welfare (Consolidation) Act“ von 1993.

C. FINNLAND

Nach dem Nationalen Rentengesetz vom 8. Juni 1956 festgesetzte und nach den vorläufigen Bestimmungen des
Nationalen Rentengesetzes (547/93) gewährte Invaliditätsrenten.

Staatliche Renten für Personen, die seit ihrer Geburt oder seit ihrer frühen Kindheit behindert sind (Nationales Renten-
gesetz (547/93)).

D. SCHWEDEN

Einkommensabhängige Geldleistungen bei Krankheit und Lohnausgleichszahlungen (Gesetz 1962:381, geändert durch
Gesetz 2001:489).

E. VEREINIGTES KÖNIGREICH

a) Großbritannien

Artikel 30A Absatz 5 sowie Artikel 40, 41 und 68 des Gesetzes über die Beiträge und Leistungen 1992.

b) Nordirland

Artikel 30A Absatz 5 sowie Artikel 40, 41 und 68 des Gesetzes über die Beiträge und Leistungen (Nordirland) 1992.
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ANHANG VII

Übereinstimmung zwischen den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten in Bezug auf den Grad der Invalidität

(Artikel 46 Absatz 3 der Verordnung)

BELGIEN

Mitgliedstaat

Systeme, die von den Trägern der Mit-
gliedstaaten angewandt werden, die eine
Entscheidung zur Anerkennung der In-

validität getroffen haben

Systeme, die von den belgischen Trägern, für die die Entscheidung im Falle der Übereinstimmung
bindend ist, angewandt werden

Allgemeines System

Knappschaftliches System

System der Seeleute Ossom
Allgemeine
Invalidität Berufsunfähigkeit

FRANKREICH 1. Allgemeines System:

— Gruppe III (Pflegefälle) Übereinstim-
mung

Übereinstim-
mung

Übereinstim-
mung

Übereinstim-
mung

Keine Überein-
stimmung

— Gruppe II Übereinstim-
mung

Übereinstim-
mung

Übereinstim-
mung

Übereinstim-
mung

Keine Überein-
stimmung

— Gruppe I Übereinstim-
mung

Übereinstim-
mung

Übereinstim-
mung

Übereinstim-
mung

Keine Überein-
stimmung

2. Landwirtschaftliches System

— allgemeine Vollinvalidität Übereinstim-
mung

Übereinstim-
mung

Übereinstim-
mung

Übereinstim-
mung

Keine Überein-
stimmung

— allgemeine Invalidität von
zwei Dritteln

Übereinstim-
mung

Übereinstim-
mung

Übereinstim-
mung

Übereinstim-
mung

Keine Überein-
stimmung

— Pflegefälle Übereinstim-
mung

Übereinstim-
mung

Übereinstim-
mung

Übereinstim-
mung

Keine Überein-
stimmung

3. Knappschaftliches System:

— allgemeine Teilinvalidität Übereinstim-
mung

Übereinstim-
mung

Übereinstim-
mung

Übereinstim-
mung

Keine Überein-
stimmung

— Pflegefälle Übereinstim-
mung

Übereinstim-
mung

Übereinstim-
mung

Übereinstim-
mung

Keine Überein-
stimmung

— Berufsunfähigkeit Keine Überein-
stimmung

Keine Überein-
stimmung

Übereinstim-
mung

Keine Überein-
stimmung

Keine Überein-
stimmung

4. System der Seeleute:

— allgemeine Invalidität Übereinstim-
mung

Übereinstim-
mung

Übereinstim-
mung

Übereinstim-
mung

Keine Überein-
stimmung

— Pflegefälle Übereinstim-
mung

Übereinstim-
mung

Übereinstim-
mung

Übereinstim-
mung

Keine Überein-
stimmung

— Berufsunfähigkeit Keine Überein-
stimmung

Keine Überein-
stimmung

Keine Überein-
stimmung

Keine Überein-
stimmung

Keine Überein-
stimmung

ITALIEN 1. Allgemeines System:

— Invalidität Arbeiter Keine Überein-
stimmung

Übereinstim-
mung

Übereinstim-
mung

Übereinstim-
mung

Keine Überein-
stimmung

— Invalidität Angestellte Keine Überein-
stimmung

Übereinstim-
mung

Übereinstim-
mung

Übereinstim-
mung

Keine Überein-
stimmung

2. System der Seeleute:

— seedienstuntauglich Keine Überein-
stimmung

Keine Überein-
stimmung

Keine Überein-
stimmung

Keine Überein-
stimmung

Keine Überein-
stimmung

LUXEMBURG (1) Invalidität Arbeiter Übereinstim-
mung

Übereinstim-
mung

Übereinstim-
mung

Übereinstim-
mung

Keine Überein-
stimmung

Invalidität Angestellte Übereinstim-
mung

Übereinstim-
mung

Übereinstim-
mung

Übereinstim-
mung

Keine Überein-
stimmung

(1) Die Angaben zur Übereinstimmung zwischen den Rechtsvorschriften Luxemburgs einerseits und Frankreichs und Belgiens andererseits werden einer nochmaligen
technischen Prüfung unterzogen, bei der den Änderungen der luxemburgischen Rechtsvorschriften Rechnung getragen wird.
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FRANKREICH

Mitgliedstaat

Systeme, die von den
Trägern der Mit-
gliedstaaten ange-
wandt werden, die
eine Entscheidung
zur Anerkennung
der Invalidität ge-

troffen haben

Systeme, die von den französischen Trägern, für die die Entscheidung im Falle der Übereinstimmung bindend ist, angewandt werden

Allgemeines System Landwirtschaftliches System Knappschaftliches System System der Seeleute

Gruppe I Gruppe II Gruppe III
Pflegefälle

Invalidität von
zwei Dritteln Vollinvalidität Pflegefälle

Allgemeine In-
validität von
zwei Dritteln

Pflegefälle Berufsunfähig-
keit

Allgemeine In-
validität von
zwei Dritteln

Volle Berufs-
unfähigkeit Pflegefälle

BELGIEN 1. Allgemeines
System

Übereinstim-
mung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Übereinstim-
mung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Übereinstim-
mung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

2. Knappschaftli-
ches System

— allgemeine
Teilinvali-
dität

Übereinstim-
mung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Übereinstim-
mung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Übereinstim-
mung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

— Berufsunfä-
higkeit

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Übereinstim-
mung (2)

3. System der
Seeleute

Übereinstim-
mung (1)

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Übereinstim-
mung (1)

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Übereinstim-
mung (1)

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

ITALIEN 1. Allgemeines
System

— Invalidität
Arbeiter

Übereinstim-
mung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Übereinstim-
mung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Übereinstim-
mung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

— Invalidität
Angestellte

Übereinstim-
mung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Übereinstim-
mung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Übereinstim-
mung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

2. System der
Seeleute

— seedienst-
untauglich

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

LUXEM-
BURG (3)

Invalidität Arbei-
ter

Übereinstim-
mung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Übereinstim-
mung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Übereinstim-
mung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Invalidität Ange-
stellte

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

(1) Sofern es sich bei der vom belgischen Träger anerkannten Invalidität um eine allgemeine Invalidität handelt.
(2) Nur wenn der belgische Träger anerkannt hat, dass der Arbeitnehmer unfähig ist, unter Tage oder über Tage zu arbeiten.
(3) Die Angaben zur Übereinstimmung zwischen den Rechtsvorschriften Luxemburgs einerseits und Frankreichs und Belgiens andererseits werden einer nochmaligen technischen Prüfung unterzogen, bei der den Änderungen der

luxemburgischen Rechtsvorschriften Rechnung getragen wird.



ITALIEN

Mitgliedstaat

Systeme, die von den Trägern der Mit-
gliedstaaten angewandt werden, die eine
Entscheidung zur Anerkennung der In-

validität getroffen haben

Systeme, die von den italienischen Trägern, für die die Entscheidung
im Falle der Übereinstimmung bindend ist, angewandt werden

Allgemeines System
Seedienstuntaugliche

Seeleute
Arbeiter Angestellte

BELGIEN 1. Allgemeines System Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

2. Knappschaftliches System

— allgemeine Teilinvalidität Übereinstim-
mung

Übereinstim-
mung

Keine Über-
einstimmung

— Berufsunfähigkeit Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

3. System der Seeleute Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

FRANKREICH 1. Allgemeines System

— Gruppe III (Pflegefälle) Übereinstim-
mung

Übereinstim-
mung

Keine Über-
einstimmung

— Gruppe II Übereinstim-
mung

Übereinstim-
mung

Keine Über-
einstimmung

— Gruppe I Übereinstim-
mung

Übereinstim-
mung

Keine Über-
einstimmung

2. Landwirtschaftliches System

— allgemeine Vollinvalidität Übereinstim-
mung

Übereinstim-
mung

Keine Über-
einstimmung

— allgemeine Teilinvalidität Übereinstim-
mung

Übereinstim-
mung

Keine Über-
einstimmung

— Pflegefälle Übereinstim-
mung

Übereinstim-
mung

Keine Über-
einstimmung

3. Knappschaftliches System

— allgemeine Teilinvalidität Übereinstim-
mung

Übereinstim-
mung

Keine Über-
einstimmung

— Pflegefälle Übereinstim-
mung

Übereinstim-
mung

Keine Über-
einstimmung

— Berufsunfähigkeit Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

4. System der Seeleute

— allgemeine Teilinvalidität Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

— Pflegefälle Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

— Berufsunfähigkeit
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LUXEMBURG (1)

Mitgliedstaat
Systeme, die von den Trägern der Mitgliedstaaten

angewandt werden, die eine Entscheidung zur
Anerkennung der Invalidität getroffen haben

Systeme, die von den luxemburgischen Trägern, für die
die Entscheidung im Falle der Übereinstimmung bindend

ist, angewandt werden

Invalidität — Arbeiter Invalidität — Angestellte

BELGIEN 1. Allgemeines System Übereinstimmung Übereinstimmung

2. Knappschaftliches System:

— allgemeine Teilinvalidität Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

— Berufsunfähigkeit Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

3. System der Seeleute Übereinstimmung (1) Keine Über-
einstimmung (1)

FRANKREICH 1. Allgemeines System:

— Gruppe III (Pflegefälle) Übereinstimmung Übereinstimmung

— Gruppe II Übereinstimmung Übereinstimmung

— Gruppe I Übereinstimmung Übereinstimmung

2. Landwirtschaftliches System:

— allgemeine Vollinvalidität Übereinstimmung Übereinstimmung

— allgemeine Invalidität von zwei
Dritteln

Übereinstimmung Übereinstimmung

— Pflegefälle Übereinstimmung Übereinstimmung

3. Knappschaftliches System:

— allgemeine Invalidität von zwei
Dritteln

Übereinstimmung Übereinstimmung

— Pflegefälle Übereinstimmung Übereinstimmung

— allgemeine Vollinvalidität Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

4. System der Seeleute:

— allgemeine Teilinvalidität Übereinstimmung Übereinstimmung

— Pflegefälle Übereinstimmung Übereinstimmung

— Berufsunfähigkeit Keine Über-
einstimmung

Keine Über-
einstimmung

(1) Sofern es sich bei der vom belgischen Träger anerkannten Invalidität um eine allgemeine Invalidität handelt.
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ANHANG VIII

Fälle, in denen die autonome Leistung gleich hoch oder höher als die anteilige Leistung ist

(Artikel 52 Absatz 4)

A. DÄNEMARK

Alle Rentenanträge, auf die im Gesetz über Sozialrenten Bezug genommen wird, mit Ausnahme der in Anhang IX
aufgeführten Renten.

B. FRANKREICH

Alle Anträge auf Alters- oder Hinterbliebenenrenten nach den Zusatzrentensystemen für Arbeitnehmer oder Selbst-
ständige, ausgenommen Anträge auf Altersruhegeld oder auf Hinterbliebenenrente nach dem Zusatzrentensystem für das
Flugpersonal der Zivilluftfahrt.

C. IRLAND

Alle Anträge auf Ruhestandsrenten, (beitragsbedingte) Altersrenten, (beitragsbedingte) Witwenrenten und (beitrags-
bedingte) Witwerrenten.

D. NIEDERLANDE

Wenn eine Person auf der Grundlage des niederländischen Gesetzes betreffend eine allgemeine Altersversicherung
(AOW) zum Bezug einer Rente berechtigt ist.

E. PORTUGAL

Ansprüche auf Invaliden-, Alters- und Hinterbliebenenrente, außer in Fällen, in denen die nach den Rechtsvorschriften
mehrerer Mitgliedstaaten zurückgelegten Versicherungszeiten insgesamt 21 Kalenderjahre oder mehr betragen, die
nationalen Versicherungszeiten 20 Jahre oder weniger betragen und die Berechnung nach Artikel 11 der gesetzesver-
tretenden Verordnung Nr. 35/2002 vom 19. Februar, in der die Regeln für die Festlegung der Höhe der Rente enthalten
sind, vorgenommen wird. In diesen Fällen kann durch Zugrundlegung günstigerer Rentenbemessungsgrundlagen der aus
der Zeitenverhältnisregelung hervorgehende Betrag über dem der autonomen Berechnung liegen.

F. SCHWEDEN

Einkommensbezogene Rente (Gesetz 1998:674), einkommensbezogene Hinterbliebenenrente in Form einer Anpassungs-
rente und von Waisengeld, falls der Tod vor dem 1. Januar 2003 eingetreten ist, und Witwenrente (Gesetz 2000:461
und Gesetz 2000:462).

G. VEREINIGTES KÖNIGREICH

Alle Anträge auf Altersrente, Witwenleistungen und Trauergeld nach Titel III Kapitel 5 der Verordnung, mit Ausnahme
derjenigen, bei denen:

a) in einem am oder nach dem 6. April 1975 beginnenden maßgebenden Einkommensteuerjahr:

i) die betreffende Person Versicherungs-, Beschäftigungs- oder Wohnzeiten nach den Rechtsvorschriften sowohl des
Vereinigten Königreichs als auch eines anderen Mitgliedstaats zurückgelegt hat und

ii) eines (oder mehrere) der Steuerjahre gemäß Ziffer i) kein anspruchswirksames Jahr im Sinne der Rechtsvorschrif-
ten des Vereinigten Königreichs ist;

b) durch die Heranziehung von Versicherungs-, Beschäftigungs- oder Wohnzeiten, die nach den Rechtsvorschriften eines
anderen Mitgliedstaats zurückgelegt wurden, Versicherungszeiten des Vereinigten Königreichs, die nach den vor dem
5. Juli 1948 geltenden Rechtsvorschriften zurückgelegt wurden, im Zusammenhang mit Artikel 52 Absatz 1 Buch-
stabe b) der Verordnung wiederaufleben würden.
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ANHANG IX

Leistungen und Abkommen, die es ermöglichen, Artikel 54 anzuwenden

I. Leistungen im Sinne des Artikels 54 Absatz 2 Buchstabe a) der Verordnung, deren Betrag von der Dauer
der zurückgelegten Versicherungs- oder Wohnzeiten unabhängig ist:

A. BELGIEN

Leistungen aus der allgemeinen Versicherung für den Fall der Invalidität, aus dem Sondersystem für den Fall der
Invalidität der Bergarbeiter und aus dem Sondersystem für Seeleute der Handelsmarine.

Leistungen aus der Arbeitsunfähigkeitsversicherung für Selbstständige.

Leistungen bei Invalidität gemäß dem System der sozialen Sicherheit in Übersee und der Invaliditätsregelung für die
ehemaligen Beschäftigten von Belgisch Kongo und Ruanda-Urundi.

B. DÄNEMARK

Der volle Satz der dänischen Volksaltersrente, auf die Personen nach zehnjähriger Wohnzeit Anspruch haben, denen
spätestens ab 1. Oktober 1989 eine Rente gewährt worden ist.

C. GRIECHENLAND

Leistungen nach dem Gesetz Nr. 4169/1961 über das landwirtschaftliche Versicherungssystem (OGA).

D. SPANIEN

Die nach dem allgemeinen System und Sondersystemen gewährten Hinterbliebenenrenten, mit Ausnahme des
Sondersystems für Beamte.

E. FRANKREICH

Invaliditätsrente nach dem allgemeinen System der sozialen Sicherheit oder dem Versicherungssystem der landwirt-
schaftlichen Lohnarbeitskräfte.

Die Rente für invalide Witwer oder Witwen nach dem allgemeinen System der sozialen Sicherheit oder dem
Versicherungssystem der landwirtschaftlichen Lohnarbeitskräfte, wenn sie auf der Grundlage einer nach Artikel
52 Absatz 1 Buchstabe a) festgestellten Invaliditätsrente des verstorbenen Ehegatten berechnet wird.

F. IRLAND

Invaliditätsrente Typ A

G. NIEDERLANDE

Gesetz vom 18. Februar 1966 über die Arbeitsunfähigkeitsversicherung in seiner geänderten Fassung (WAO).

Gesetz vom 24. April 1997 über die Arbeitsunfähigkeitsversicherung von Selbstständigen in seiner geänderten
Fassung (WAZ).

Gesetz vom 21. Dezember 1995 über die allgemeine Hinterbliebenenversicherung (ANW).

H. FINNLAND

Die staatlichen Renten für Personen, die seit ihrer Geburt oder seit ihrer frühen Kindheit behindert sind (Nationales
Rentengesetz 547/93).

Die staatlichen Renten nach dem Nationalen Rentengesetz vom 8. Juni 1956 und nach den vorläufigen Bestim-
mungen des Nationalen Rentengesetzes (547/93).

Der Zusatzbetrag des Waisengeldes nach dem Gesetz über die Hinterbliebenenversorgung vom 17. Januar 1969.

I. SCHWEDEN

Die einkommensbezogene Hinterbliebenenrente in Form von Waisengeld und einer Anpassungsrente, falls der Tod
am 1. Januar 2003 oder später eingetreten ist, wenn der Verstorbene 1938 oder später geboren wurde (Gesetz
2000:461)
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II. Leistungen im Sinne des Artikels 54 Absatz 2 Buchstabe b) der Verordnung, deren Betrag nach Maßgabe
einer als zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalls und einem späteren Zeitpunkt zurückgelegt betrach-
teten fiktiven Zeit bestimmt wird:

A. DEUTSCHLAND

Invaliditäts- und Hinterbliebenenrenten, bei denen eine Zurechnungszeit berücksichtigt wird.

Altersrenten, bei denen eine bereits erworbene Zurechnungszeit berücksichtigt wird.

B. SPANIEN

Altersrenten oder Renten wegen dauerhafter Behinderung (Invalidität) nach dem Sondersystem für Beamte gemäß
Titel I der Neufassung des Gesetzes über die Pensionslasten des Staates, wenn der Berechtigte bei Eintritt des
Versicherungsfalls im aktiven öffentlichen Dienst stand oder ihm eine Gleichstellung gewährt wird; Hinterbliebenen-
renten (für Witwen/Witwer, Waisen und Angehörige) nach Titel I der Neufassung des Gesetzes über die Pensions-
lasten des Staates, wenn der Beamte zum Zeitpunkt seines Todes im aktiven Dienst stand oder ihm eine Gleich-
stellung gewährt wurde.

C. ITALIEN

Die italienischen Erwerbsunfähigkeitsrenten („inabilità“).

D. LUXEMBURG

Invaliditäts- und Hinterbliebenenrenten.

E. FINNLAND

Erwerbsrenten, bei denen nach der finnischen Gesetzgebung auf zukünftige Zeiträume abgestellt wird.

F. SCHWEDEN

Leistung bei Krankheit und Lohnausgleich in Form einer Garantieleistung (Gesetz 1962:381).

Hinterbliebenenrente, die auf der Grundlage von vorausgesetzten Versicherungszeiten berechnet wird (Gesetz
2000:461 und Gesetz 2000:462).

Altersrente in Form einer Garantierente, die auf der Grundlage von vorausgesetzten Versicherungszeiten, die bereits
früher berücksichtigt worden sind, berechnet wird (Gesetz 1998:702).

III. Abkommen im Sinne des Artikels 54 Absatz 2 Buchstabe b) Ziffer i) der Verordnung zur Vermeidung der
zwei- oder mehrfachen Anrechnung ein und derselben fiktiven Zeit:

Das Abkommen zwischen der Republik Finnland und der Bundesrepublik Deutschland vom 28. April 1997 über
soziale Sicherheit.

Das Abkommen zwischen der Republik Finnland und dem Großherzogtum Luxemburg vom 10. November 2000
über soziale Sicherheit.

Nordisches Abkommen vom 15. Juni 1992 über soziale Sicherheit.
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ANHANG X

Besondere beitragsunabhängige Geldleistungen

(Artikel 70 Absatz 2 Buchstabe c))

Der Inhalt dieses Anhangs wird vom Europäischen Parlament und dem Rat im Einklang mit dem Vertrag so bald wie
möglich und spätestens bis zu dem in Artikel 91 genannten Zeitpunkt des Beginns der Anwendung dieser Verordnung
festgelegt.

ANHANG XI

Besondere Vorschriften für die Anwendung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten

(Artikel 51 Absatz 3, 56 Absatz 1, und 83)

Der Inhalt dieses Anhangs wird vom Europäischen Parlament und dem Rat im Einklang mit dem Vertrag so bald wie
möglich und spätestens bis zu dem in Artikel 91 genannten Zeitpunkt des Beginns der Anwendung dieser Verordnung
festgelegt.
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BEGRÜNDUNG DES RATES

I. EINLEITUNG

Die Kommission hat dem Rat am 6. Januar 1999 einen auf die Artikel 42 und 308 des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft gestützten Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen
Parlaments und des Rates zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit übermittelt (1).

Der Wirtschafts- und Sozialausschuss hat am 27. Januar 2000 Stellung genommen (2).

Angesichts des komplexen Inhalts dieses Dossiers hat der Rat die Prüfung in zwei Etappen vorgenom-
men. Während der ersten zwei Jahre führte der Rat ausführliche Beratungen über die Hauptfragen, die
durch den vorgeschlagenen neuen Rechtsrahmen aufgeworfen werden. Auf der Grundlage dieser Ar-
beiten und von Parametern für die zu erreichenden wesentlichen Ziele wird seit 2002 an einer
Neufassung gearbeitet.

Während dieser Phase wurde das Europäische Parlament regelmäßig über den Stand der Arbeiten im
Rat informiert; dabei wurde jeder der aufeinander folgenden Vorsitze zu informellen Treffen mit dem
Berichterstatter eingeladen.

Aufgrund dieser engen Zusammenarbeit konnte das Europäische Parlament eine große Zahl von
Abänderungen, die bereits dem Standpunkt des Rates entsprechen, in seine eigene Entschließung
aufzunehmen.

Das Europäische Parlament hat am 3. September 2003 gemäß Artikel 251 des Vertrags seine Stellung-
nahme in erster Lesung vorgelegt.

Die Kommission hat daraufhin am 10. Oktober 2003 ihren geänderten Vorschlag unterbreitet, in den
sie die meisten der vom Europäischen Parlament vorgeschlagenen Abänderungen übernommen hat.

Der Rat hat am 26. Januar 2004 gemäß Artikel 251 Absatz 2 EGV seinen Gemeinsamen Standpunkt
festgelegt.

II. ZIEL

Mit der Verordnung sollen die derzeit geltenden Vorschriften der Gemeinschaft (3) über die Koordinie-
rung der einzelstaatlichen Systeme der sozialen Sicherheit der Mitgliedstaaten ersetzt werden.

Diese Vorschriften dienen dazu, die Sozialversicherungsansprüche von Personen, die innerhalb der
Gemeinschaft zu- und abwandern, zu schützen und damit Hindernisse für den freien Personenverkehr
zu beseitigen.

Rechtsvorschriften der Gemeinschaft über die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit gibt es
seit den Anfängen der EWG. Die derzeit geltende Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 ist seither oft
geändert und aktualisiert worden, da sie ständig nicht nur an neue Entwicklungen auf Gemeinschafts-
ebene, wie u. a. an Urteile des Gerichtshofs, sondern auch an Änderungen der Gesetzgebung auf
nationaler Ebene angepasst werden musste. Dies hat dazu beigetragen, dass die Koordinierungsvor-
schriften der Gemeinschaft zunehmend komplex und umfangreich geworden sind.

Mit der neuen Verordnung wird unter Beibehaltung der Leitgrundsätze und der wichtigsten Elemente
der derzeit geltenden Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 ein neuer Rechtsrahmen mit vereinfachten
Bestimmungen und erweitertem sachlichen und persönlichen Anwendungsbereich eingeführt.
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Dabei sind die Hauptgrundsätze der derzeit geltenden Verordnung (EWG) Nr. 1408/71, wie die Gleich-
stellung von Sachverhalten oder Ereignissen, die Zusammenrechnung der Zeiten und die „Exportier-
barkeit“ der Leistungen, beibehalten und deutlicher herausgestellt worden.

Zudem gestattet der Grundsatz, dass jede Person den Rechtsvorschriften eines einzigen Mitgliedstaats
unterliegt, dieser Person nur, Leistungen der sozialen Sicherheit in einem einzigen Mitgliedstaat zu
beantragen. Hierdurch wird auch die Arbeit der nationalen Verwaltungsstellen erleichtert.

Da die Zuständigkeit für nahezu alle Leistungen der sozialen Sicherheit auf der Grundlage des Orts, an
dem die betreffende Person eine Tätigkeit ausübt, übertragen wird, bleibt darüber hinaus der Zusam-
menhang zwischen der Einnahme von Beiträgen und der Auszahlung von Leistungen erhalten.

Mit Maßnahmen zu Vermeidung von Überschneidungen von in einem Mitgliedstaat erworbenen Leis-
tungen der sozialen Sicherheit mit in einem anderen Mitgliedstaat erworbenen gleichartigen Leistungen
dürfte die Möglichkeit, unlautere Vorteile aus der Freizügigkeit innerhalb der Gemeinschaft zu ziehen,
stark eingeschränkt werden, womit die uneingeschränkte Anwendung des Grundsatzes der Gleichbe-
handlung ermöglicht würde.

Mit der Ausdehnung des persönlichen Anwendungsbereichs der Verordnung auf alle Bürger der Eu-
ropäischen Union, die im Einklang mit dem in den Verträgen festgelegten neuen Konzept der Euro-
pabürgerschaft steht, sind eine große Zahl von Ausnahme- und Sonderregelungen für bestimmte
Kategorien von Personen überflüssig geworden, womit ein weiterer Beitrag zu dem allgemeinen Ziel
der Vereinfachung geleistet wird.

Insgesamt sollte die neue Verordnung daher ein einheitlicheres, einfacher umzusetzendes und mehr
dem aktuellen Stand entsprechendes Rechtsinstrument bilden und damit sowohl zur Verbesserung der
Sozialversicherungsansprüche der Versicherten als auch zur Vereinfachung der Verfahren führen.

III. ANALYSE DES GEMEINSAMEN STANDPUNKTS

1. Abänderungen des Europäischen Parlaments

Das Europäische Parlament hat 47 Abänderungen am Kommissionsvorschlag angenommen.

40 dieser 47 Abänderungen (Nrn. 3-10, 12-19, 21-26, 28-32, 34, 35, 37, 39, 46-48, 50 und
52-56) wurden unverändert in den geänderten Kommissionsvorschlag übernommen.

Ferner konnte die Kommission die Abänderungen 11, 44 und 51 teilweise akzeptieren.

Die Kommission konnte dagegen vier Abänderungen (Nrn. 38, 40, 45 und 49) nicht akzeptieren.

2. Standpunkt des Rates zu den Abänderungen des Europäischen Parlaments

Der Rat konnte 37 der 43 ganz oder teilweise in den geänderten Kommissionsvorschlag über-
nommenen Abänderungen (Nrn. 3-11, 12-19, 21-26, 28-32, 34, 35, 37, 39, 44, 51, 52, 55 und
56) vollständig akzeptieren.

Der Rat konnte ferner das der Abänderung 46 über die Verbindung zwischen Pflichtversicherungs-
und Zusatzversicherungssystemen zugrunde liegende Prinzip — vorbehaltlich einer Neuformulie-
rung — akzeptieren. Seiner Auffassung nach muss eine weiter gehende Evaluierung der Erfahrung
zu der Mitgliedstaaten im Bereich der Ersetzung von Rechtsvorschriften der sozialen Sicherheit
durch tarifvertragliche Vereinbarungen stattfinden (siehe Erwägungsgrund 6).

Der Rat konnte ferner Abänderung 47 über den Grundsatz der Gleichbehandlung von Grenzgängern
und ihren Familien inhaltlich uneingeschränkt akzeptieren, allerdings mit einem erweiterten An-
wendungsbereich dahingehend, dass nicht nur Grenzgänger davon erfasst werden, sondern alle
Arbeitnehmer, die nicht in ihrem Beschäftigungsstaat wohnen, da der allgemeine Grundsatz der
Gleichbehandlung von gleicher Bedeutung für alle diese Arbeitnehmer ist (siehe Erwägungsgrund 8).
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Bezüglich Abänderung 50 über den Anspruch der Familienmitglieder von Grenzgängern auf Leis-
tungen stimmte der Rat dem Parlament zu, dass deren besondere Situation im Hinblick auf den
Zugang zu Sachleistungen bei Krankheit im Beschäftigungsstaat des Arbeitnehmers berücksichtigt
werden muss. Diese Abänderung wurde fast vollständig in den Gemeinsamen Standpunkt über-
nommen, indem ein Anspruch auf Sachleistungen während des Aufenthalts in dem zuständigen
Mitgliedstaat eingeführt wurde. In Artikel 18 Absatz 2 ist jedoch vorgesehen, dass die in Anhang III
aufgeführten Mitgliedstaaten den Zugang zu Sachleistungen auf die Sachleistungen, die während des
Aufenthalts medizinisch notwendig werden, beschränken können.

Der Rat konnte Abänderung 53 über Versicherte, die zum Zweck der Inanspruchnahme von Sach-
leistungen in einen anderen Mitgliedstaat reisen, nicht vollständig akzeptieren, da er den Anwen-
dungsbereich der Genehmigung des zuständigen Trägers, eine angemessene Behandlung außerhalb
des Wohnsitzstaats zu erhalten, nicht auf stationäre Behandlungen beschränken konnte. Nach Auf-
fassung des Rates hätten die Auswirkungen einer solchen Beschränkung, insbesondere diejenigen auf
die Rückerstattungsvereinbarungen zwischen den Mitgliedstaaten, Gegenstand von spezifischen Be-
stimmungen sein müssen (siehe Erwägungsgrund 21).

Der Rat konnte ferner Abänderung 54 über den Zugang von rentenberechtigten Grenzgängern zu
Sachleistungen bei Krankheit im Mitgliedstaat der letzten Beschäftigung, vorbehaltlich der in Anhang
V des Gemeinsamen Standpunkts beschriebenen Zustimmung der beiden betroffenen Mitgliedstaaten
(des Beschäftigungsstaats und des zuständigen Staats für die Leistungen bei Krankheit) akzeptieren
(siehe Artikel 28 Absatz 2).

Der Rat hielt es jedoch nicht für ratsam, Abänderung 48 über das Bedürfnis nach größerer Kon-
vergenz zwischen den Regelungen über den Nachweis des Wohnsitzes in Doppelbesteuerungs-
abkommen und in der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 zu übernehmen, da diese Verordnung
seiner Ansicht nach nicht der geeignete Rechtsrahmen für die Behandlung von Fragen der Besteue-
rung ist.

Der Rat konnte ferner die Abänderungen 38, 40, 45 und 49 aus den von der Kommission in ihrem
geänderten Vorschlag genannten Gründen nicht akzeptieren.

IV. ANHÄNGE ZUR VERORDNUNG

Der Gemeinsame Standpunkt enthält 11 Anhänge; sie betreffen hauptsächlich auf einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften beruhende Sonderbestimmungen, auf die in den entsprechenden Artikeln des Ver-
ordnungsentwurfs Bezug genommen wird. Drei dieser Anhänge (Anhänge II, X und XI) sind noch nicht
fertig gestellt, aber ihr Inhalt wird so bald wie möglich, spätestens jedoch vor dem Tag des Beginns der
Anwendung der Verordnung vom Parlament und vom Rat festgelegt.

Anhang II hat die Bestimmungen von Übereinkommen, die weiter in Kraft bleiben zum Gegenstand; er
entspricht Anhang III der derzeit geltenden Verordnung.

Anhang X (beitragsunabhängige Sonderleistungen) entspricht Anhang IIa der derzeit geltenden Verord-
nung.

Anhang XI behandelt besondere Vorschriften für die Anwendung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten und entspricht Anhang VI der derzeit geltenden Verordnung.

Aufgrund der hochgradig technischen und spezifischen Art der vorerwähnten Anhänge hielt der Rat es
für das Beste, sie getrennt zu behandeln, um eine umfassende Prüfung zu erleichtern. Diese Prüfung
wurde kürzlich für die Anhänge II (III der derzeit geltenden Verordnung) und X (IIa der derzeit
geltenden Verordnung) eingeleitet, wobei als Grundlage in erster Linie der Kommissionsvorschlag
KOM/2003/0468 endg. (Verschiedene Änderungen) dient. Bezüglich Anhang XI werden die jüngsten
Entwicklungen bei den nationalen Rechtsvorschriften zu berücksichtigen sein und die Mitgliedstaaten
werden selbst abwägen müssen, ob ihre derzeitigen Einträge im Anhang angesichts der durch den
neuen Verordnungsentwurf bewirkten Vereinfachungen und Änderungen beibehalten werden sollen.

Die erforderlichen Vorschläge für die abschließende Überarbeitung der Anhänge zur neuen Verordnung
werden im Einklang mit dem Vertrag angenommen.
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Dank dieser Arbeitsweise, bei der eine ausreichend lange Frist für die erforderliche technische Vor-
bereitung der betreffenden Anhänge vorgesehen wird, werden der Rat und das Parlament eine einge-
hende Prüfung dieser Anhänge vornehmen können. Die Arbeitsweise sollte es ferner gestatten, dass
Einträge in die Anhänge aufgenommen werden, die auf der Grundlage der in den einschlägigen Artikeln
der Verordnung dargelegten Kriterien für ihre Aufnahme voll und ganz gerechtfertigt werden können.

V. FAZIT

Der Rat ist der Ansicht, dass sein Gemeinsamer Standpunkt sowohl den Hauptzielen des ursprüng-
lichen Kommissionsvorschlags entspricht als auch — durch die Übernahme der in Abschnitt III der
Begründung genannten Abänderungen — der in erster Lesung abgegebenen Stellungnahme des Euro-
päischen Parlaments weitgehend Rechnung trägt.
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GEMEINSAMER STANDPUNKT (EG) Nr. 19/2004

vom Rat festgelegt am 6. Februar 2004

im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EG) Nr. . . ./2004 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom . . . zur Einführung eines europäischen Vollstreckungstitels für unbestrittene

Forderungen

(2004/C 79 E/03)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Ge-
meinschaft, insbesondere auf Artikel 61 Buchstabe c) und Ar-
tikel 67 Absatz 5 zweiter Gedankenstrich,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses (2),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Gemeinschaft hat sich zum Ziel gesetzt, einen Raum
der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, in dem der
freie Personenverkehr gewährleistet ist, zu erhalten und
weiterzuentwickeln. Dazu erlässt die Gemeinschaft unter
anderem im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in
Zivilsachen die für das reibungslose Funktionieren des Bin-
nenmarkts erforderlichen Maßnahmen.

(2) Am 3. Dezember 1998 nahm der Rat den Aktionsplan des
Rates und der Kommission zur bestmöglichen Umsetzung
der Bestimmungen des Amsterdamer Vertrags über den
Aufbau eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des
Rechts (4) an (Wiener Aktionsplan).

(3) Auf seiner Tagung vom 15. und 16. Oktober 1999 in
Tampere bekräftigte der Europäische Rat den Grundsatz
der gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher Entscheidun-
gen als Eckpfeiler für die Schaffung eines echten europäi-
schen Rechtsraums.

(4) Am 30. November 2000 verabschiedete der Rat ein Pro-
gramm über Maßnahmen zur Umsetzung des Grundsatzes
der gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher Entscheidun-
gen in Zivil- und Handelssachen (5). Dieses Programm sieht
in seiner ersten Phase die Abschaffung des Vollstreckbar-
erklärungsverfahrens, d. h. die Einführung eines Europäi-
schen Vollstreckungstitels für unbestrittene Forderungen
vor.

(5) Der Begriff „unbestrittene Forderung“ sollte alle Situationen
erfassen, in denen der Schuldner Art oder Höhe einer

Geldforderung nachweislich nicht bestritten hat und der
Gläubiger gegen den Schuldner entweder eine gerichtliche
Entscheidung oder einen vollstreckbaren Titel, der die aus-
drückliche Zustimmung des Schuldners erfordert, wie ei-
nen gerichtlichen Vergleich oder eine öffentliche Urkunde,
erwirkt hat.

(6) Ein fehlender Widerspruch seitens des Schuldners im Sinne
von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b) liegt auch dann vor,
wenn dieser nicht zur Gerichtsverhandlung erscheint oder
einer Aufforderung des Gerichts, schriftlich mitzuteilen, ob
er sich zu verteidigen beabsichtigt, nicht nachkommt.

(7) Diese Verordnung sollte auch für Entscheidungen, gericht-
liche Vergleiche und öffentliche Urkunden über unbestrit-
tene Forderungen und solche Entscheidungen gelten, die
nach Anfechtung von als Europäischer Vollstreckungstitel
bestätigten Entscheidungen, gerichtlichen Vergleichen und
öffentlichen Urkunden ergangen sind.

(8) Der Europäische Rat hat in seinen Schlussfolgerungen von
Tampere die Auffassung vertreten, dass der Zugang zur
Vollstreckung einer Entscheidung in einem anderen Mit-
gliedstaat als dem, in dem die Entscheidung ergangen ist,
durch den Verzicht auf die dort als Voraussetzung einer
Vollstreckung erforderlichen Zwischenmaßnahmen be-
schleunigt und vereinfacht werden sollte. Eine Entschei-
dung, die vom Gericht des Ursprungsmitgliedstaats als Eu-
ropäischer Vollstreckungstitel bestätigt worden ist, sollte
im Hinblick auf die Vollstreckung so behandelt werden,
als wäre sie im Vollstreckungsmitgliedstaat ergangen. So
erfolgt beispielsweise im Vereinigten Königreich die Regis-
trierung einer bestätigten ausländischen Entscheidung nach
den gleichen Vorschriften wie die Registrierung einer Ent-
scheidung aus einem anderen Teil des Vereinigten König-
reichs und darf nicht mit einer inhaltlichen Überprüfung
der ausländischen Entscheidung verbunden sein. Die Um-
stände der Vollstreckung dieser Entscheidung sollten sich
weiterhin nach innerstaatlichem Recht richten.

(9) Dieses Verfahren sollte gegenüber dem Vollstreckbarerklä-
rungsverfahren der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Ra-
tes vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zustän-
digkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Ent-
scheidungen in Zivil- und Handelssachen (6) einen erheb-
lichen Vorteil bieten, der darin besteht, dass auf die Zu-
stimmung des Gerichts eines zweiten Mitgliedstaats mit
den daraus entstehenden Verzögerungen und Kosten ver-
zichtet werden kann.
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(10) Auf die Nachprüfung einer gerichtlichen Entscheidung, die
in einem anderen Mitgliedstaat über eine unbestrittene
Forderung in einem Verfahren ergangen ist, auf das sich
der Schuldner nicht eingelassen hat, kann nur dann ver-
zichtet werden, wenn eine hinreichende Gewähr besteht,
dass die Verteidigungsrechte beachtet worden sind.

(11) Diese Verordnung soll der Förderung der Grundrechte die-
nen und berücksichtigt die Grundsätze, die insbesondere
mit der Charta der Grundrechte der Europäischen Union
anerkannt wurden. Sie zielt insbesondere darauf ab, die
uneingeschränkte Wahrung des Rechts auf ein faires Ver-
fahren, wie es in Artikel 47 der Charta verankert ist, zu
gewährleisten.

(12) Für das gerichtliche Verfahren sollten Mindestvorschriften
festgelegt werden, um sicherzustellen, dass der Schuldner
so rechtzeitig und in einer Weise über das gegen ihn
eingeleitete Verfahren, die Notwendigkeit seiner aktiven
Teilnahme am Verfahren, wenn er die Forderung bestreiten
will, und über die Folgen seiner Nichtteilnahme unterrich-
tet wird, dass er Vorkehrungen für seine Verteidigung
treffen kann.

(13) Wegen der Unterschiede im Zivilprozessrecht der Mitglied-
staaten, insbesondere bei den Zustellungsvorschriften,
müssen die Mindestvorschriften präzise und detailliert de-
finiert sein. So kann insbesondere eine Zustellungsform,
die auf einer juristischen Fiktion beruht, im Hinblick auf
die Einhaltung der Mindestvorschriften nicht als ausrei-
chend für die Bestätigung einer Entscheidung als Europäi-
scher Vollstreckungstitel angesehen werden.

(14) Alle in den Artikeln 13 und 14 aufgeführten Zustellungs-
formen sind entweder durch eine absolute Gewissheit (Ar-
tikel 13) oder ein hohes Maß an Wahrscheinlichkeit (Ar-
tikel 14) dafür gekennzeichnet, dass das zugestellte Schrift-
stück dem Empfänger zugegangen ist. In der zweiten Ka-
tegorie sollte eine Entscheidung nur dann als Europäischer
Vollstreckungstitel bestätigt werden, wenn der Ursprungs-
mitgliedstaat über einen geeigneten Mechanismus verfügt,
der es dem Schuldner unter bestimmten Voraussetzungen
ermöglicht, eine vollständige Überprüfung der Entschei-
dung gemäß Artikel 19 zu verlangen, und zwar dann,
wenn das Schriftstück dem Empfänger trotz Einhaltung
des Artikels 14 ausnahmsweise nicht zugegangen ist.

(15) Die persönliche Zustellung an bestimmte andere Personen
als den Schuldner selbst gemäß Artikel 14 Absatz 1 Buch-
staben a) und b) sollte die Anforderungen der genannten
Vorschriften nur dann erfüllen, wenn diese Personen das
betreffende Schriftstück auch tatsächlich erhalten haben.

(16) Artikel 15 sollte auf Situationen Anwendung finden, in
denen der Schuldner sich nicht selbst vor Gericht vertreten
kann, etwa weil er eine juristische Person ist, und in denen
er durch eine gesetzlich bestimmte Person vertreten wird,
sowie auf Situationen, in denen der Schuldner eine andere
Person, insbesondere einen Rechtsanwalt, ermächtigt hat,
ihn in dem betreffenden gerichtlichen Verfahren zu ver-
treten.

(17) Die für die Nachprüfung der Einhaltung der prozessualen
Mindestvorschriften zuständigen Gerichte sollten gegebe-
nenfalls eine einheitliche Bestätigung als Europäischer Voll-
streckungstitel ausstellen, aus der die Nachprüfung und
deren Ergebnis hervorgeht.

(18) Gegenseitiges Vertrauen in die ordnungsgemäße Rechts-
pflege in den Mitgliedstaaten rechtfertigt es, dass das Ge-
richt nur eines Mitgliedstaats beurteilt, ob alle Vorausset-
zungen für die Bestätigung der Entscheidung als Europäi-
scher Vollstreckungstitel vorliegen, so dass die Vollstre-
ckung der Entscheidung in allen anderen Mitgliedstaaten
möglich ist, ohne dass im Vollstreckungsmitgliedstaat zu-
sätzlich von einem Gericht nachgeprüft werden muss, ob
die prozessualen Mindestvorschriften eingehalten worden
sind.

(19) Diese Verordnung begründet keine Verpflichtung für die
Mitgliedstaaten, ihr innerstaatliches Recht an die prozes-
sualen Mindestvorschriften in dieser Verordnung anzupas-
sen. Entscheidungen werden in anderen Mitgliedstaaten
jedoch nur dann effizienter und schneller vollstreckt,
wenn diese Mindestvorschriften beachtet werden, so dass
hier ein entsprechender Anreiz für die Mitgliedstaaten be-
steht, ihr Recht dieser Verordnung anzupassen.

(20) Dem Gläubiger sollte es frei stehen, eine Bestätigung als
Europäischer Vollstreckungstitel für unbestrittene Forde-
rungen zu beantragen oder sich für das Anerkennungs-
und Vollstreckungsverfahren nach der Verordnung (EG)
Nr. 44/2001 oder für andere Gemeinschaftsrechtsakte zu
entscheiden.

(21) Ist ein Schriftstück zum Zwecke der Zustellung von einem
Mitgliedstaat in einen anderen Mitgliedstaat zu versenden,
so sollte diese Verordnung, insbesondere die darin enthal-
tenen Zustellungsvorschriften, zusammen mit der Verord-
nung (EG) Nr. 1348/2000 des Rates vom 29. Mai 2000
über die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher
Schriftstücke in Zivil- oder Handelssachen in den Mitglied-
staaten (1), und insbesondere mit deren Artikel 14 in Ver-
bindung mit den Erklärungen der Mitgliedstaaten nach
deren Artikel 23, gelten.

(22) Da die Ziele der beabsichtigten Maßnahmen auf Ebene der
Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden können
und daher wegen ihres Umfangs und ihrer Wirkungen
besser auf Gemeinschaftsebene zu erreichen sind, kann
die Gemeinschaft im Einklang mit dem in Artikel 5 des
Vertrags niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden.
Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Ver-
hältnismäßigkeitsprinzip geht diese Verordnung nicht
über das zur Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß
hinaus.

(23) Die zur Durchführung dieser Verordnung erforderlichen
Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG
des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modali-
täten für die Ausübung der der Kommission übertragenen
Durchführungsbefugnisse (2) erlassen werden.
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(24) Gemäß Artikel 3 des dem Vertrag über die Europäische
Union und dem Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft beigefügten Protokolls über die Position des
Vereinigten Königreichs und Irlands haben diese Mitglied-
staaten mitgeteilt, dass sie sich an der Annahme und An-
wendung dieser Verordnung beteiligen möchten.

(25) Dänemark beteiligt sich gemäß den Artikeln 1 und 2 des
dem Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft beigefügten
Protokolls über die Position Dänemarks nicht an der An-
nahme dieser Verordnung, die für Dänemark somit nicht
bindend oder anwendbar ist.

(26) Gemäß Artikel 67 Absatz 5 zweiter Gedankenstrich des
Vertrags ist für die in dieser Verordnung geregelten Maß-
nahmen ab dem 1. Februar 2003 das Mitentscheidungs-
verfahren anzuwenden —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

KAPITEL I

GEGENSTAND, ANWENDUNGSBEREICH UND
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Artikel 1

Gegenstand

Mit dieser Verordnung wird ein Europäischer Vollstreckungs-
titel für unbestrittene Forderungen eingeführt, um durch die
Festlegung von Mindestvorschriften den freien Verkehr von
Entscheidungen, gerichtlichen Vergleichen und öffentlichen Ur-
kunden in allen Mitgliedstaaten zu ermöglichen, ohne dass im
Vollstreckungsmitgliedstaat ein Zwischenverfahren vor der An-
erkennung und Vollstreckung angestrengt werden muss.

Artikel 2

Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung ist in Zivil- und Handelssachen anzu-
wenden, ohne dass es auf die Art der Gerichtsbarkeit ankommt.
Sie erfasst insbesondere nicht Steuer- und Zollsachen, verwal-
tungsrechtliche Angelegenheiten sowie die Haftung des Staates
für Handlungen oder Unterlassungen im Rahmen der Aus-
übung hoheitlicher Rechte („acta jure imperii“).

(2) Diese Verordnung ist nicht anzuwenden auf

a) den Personenstand, die Rechts- und Handlungsfähigkeit so-
wie die gesetzliche Vertretung von natürlichen Personen, die
ehelichen Güterstände, das Gebiet des Erbrechts einschließ-
lich des Testamentsrechts;

b) Konkurse, Vergleiche und ähnliche Verfahren;

c) die soziale Sicherheit;

d) die Schiedsgerichtsbarkeit.

(3) In dieser Verordnung bedeutet der Begriff „Mitgliedstaa-
ten“ die Mitgliedstaaten mit Ausnahme Dänemarks.

Artikel 3

Vollstreckungstitel, die als Europäischer
Vollstreckungstitel bestätigt werden

(1) Diese Verordnung gilt für Entscheidungen, gerichtliche
Vergleiche und öffentliche Urkunden über unbestrittene Forde-
rungen.

Eine Forderung gilt als „unbestritten“, wenn

a) der Schuldner ihr im gerichtlichen Verfahren ausdrücklich
durch Anerkenntnis oder durch einen von einem Gericht
gebilligten oder vor einem Gericht im Laufe eines Verfah-
rens geschlossenen Vergleich zugestimmt hat oder

b) der Schuldner ihr im gerichtlichen Verfahren zu keiner Zeit
nach den maßgeblichen Verfahrensvorschriften des Rechts
des Ursprungsmitgliedstaats widersprochen hat oder

c) der Schuldner zu einer Gerichtsverhandlung über die Forde-
rung nicht erschienen oder dabei nicht vertreten worden ist,
nachdem er zuvor im gerichtlichen Verfahren der Forderung
widersprochen hatte, sofern ein solches Verhalten nach dem
Recht des Ursprungsmitgliedstaats als stillschweigendes Zu-
geständnis der Forderung oder des vom Gläubiger behaup-
teten Sachverhalts anzusehen ist oder

d) der Schuldner die Forderung ausdrücklich in einer öffent-
lichen Urkunde anerkannt hat.

(2) Diese Verordnung gilt auch für Entscheidungen, die nach
Anfechtung von als Europäischer Vollstreckungstitel bestätigten
Entscheidungen, gerichtlichen Vergleichen oder öffentlichen Ur-
kunden ergangen sind.

Artikel 4

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung gelten folgende Begriffsbestim-
mungen:

1. „Entscheidung“: jede von einem Gericht eines Mitgliedstaats
erlassene Entscheidung ohne Rücksicht auf ihre Bezeich-
nung wie Urteil, Beschluss, Zahlungsbefehl oder Vollstre-
ckungsbescheid, einschließlich des Kostenfestsetzungs-
beschlusses eines Gerichtsbediensteten.

2. „Forderung“: eine Forderung auf Zahlung einer bestimmten
Geldsumme, die fällig ist oder deren Fälligkeitsdatum in der
Entscheidung, dem gerichtlichen Vergleich oder der öffent-
lichen Urkunde angegeben ist.

3. „öffentliche Urkunde“:

a) ein Schriftstück, das als öffentliche Urkunde aufgenom-
men oder registriert worden ist, wobei die Beurkundung

i) sich auf die Unterschrift und den Inhalt der Urkunde
bezieht und

ii) von einer Behörde oder einer anderen von dem Ur-
sprungsmitgliedstaat hierzu ermächtigten Stelle vor-
genommen worden ist;
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oder

b) eine vor einer Verwaltungsbehörde geschlossene oder
von ihr beurkundete Unterhaltsvereinbarung oder -ver-
pflichtung.

4. „Ursprungsmitgliedstaat“: der Mitgliedstaat, in dem eine Ent-
scheidung ergangen ist, ein gerichtlicher Vergleich gebilligt
oder geschlossen oder eine öffentliche Urkunde ausgestellt
wurde und in dem diese als Europäischer Vollstreckungstitel
zu bestätigen sind.

5. „Vollstreckungsmitgliedstaat“: der Mitgliedstaat, in dem die
Vollstreckung der/des als Europäischer Vollstreckungstitel
bestätigten Entscheidung, gerichtlichen Vergleichs oder öf-
fentlichen Urkunde betrieben wird.

6. „Ursprungsgericht“: das Gericht, das mit dem Verfahren zum
Zeitpunkt der Erfüllung der Voraussetzungen nach Artikel 3
Absatz 1 Buchstaben a), b), und c) befasst war.

7. Bei den summarischen Mahnverfahren in Schweden (betal-
ningsföreläggande) umfasst der Begriff „Gericht“ auch die
schwedische kronofogdemyndighet (Amt für Beitreibung).

KAPITEL II

DER EUROPÄISCHE VOLLSTRECKUNGSTITEL

Artikel 5

Abschaffung des Vollstreckbarerklärungsverfahrens

Eine Entscheidung, die im Ursprungsmitgliedstaat als Europäi-
scher Vollstreckungstitel bestätigt worden ist, wird in den an-
deren Mitgliedstaaten anerkannt und vollstreckt, ohne dass es
einer Vollstreckbarerklärung bedarf und ohne dass die Aner-
kennung angefochten werden kann.

Artikel 6

Voraussetzungen für die Bestätigung als Europäischer
Vollstreckungstitel

(1) Eine in einem Mitgliedstaat über eine unbestrittene For-
derung ergangene Entscheidung wird auf jederzeitigen Antrag
an das Ursprungsgericht als Europäischer Vollstreckungstitel
bestätigt, wenn

a) die Entscheidung im Ursprungsmitgliedstaat vollstreckbar
ist, und

b) die Entscheidung nicht im Widerspruch zu den Zuständig-
keitsregeln in Kapitel II Abschnitte 3 und 6 der Verordnung
(EG) Nr. 44/2001 steht, und

c) das gerichtliche Verfahren im Ursprungsmitgliedstaat im
Falle einer unbestrittenen Forderung im Sinne von Artikel
3 Absatz 1 Buchstabe b) oder c) den Voraussetzungen des
Kapitels III entsprochen hat, und

d) die Entscheidung in dem Mitgliedstaat ergangen ist, in dem
der Schuldner seinen Wohnsitz im Sinne von Artikel 59 der
Verordnung (EG) Nr. 44/2001 hat, sofern

— die Forderung unbestritten im Sinne von Artikel 3 Ab-
satz 1 Buchstabe b) oder c) ist,

— sie einen Vertrag betrifft, den eine Person, der Verbrau-
cher, zu einem Zweck geschlossen hat, der nicht der
beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit dieser Person
zugerechnet werden kann und

— der Schuldner der Verbraucher ist.

(2) Ist eine als Europäischer Vollstreckungstitel bestätigte
Entscheidung nicht mehr vollstreckbar oder wurde ihre Voll-
streckbarkeit ausgesetzt oder eingeschränkt, so wird auf jeder-
zeitigen Antrag an das Ursprungsgericht unter Verwendung des
Formblatts in Anhang IV eine Bestätigung der Nichtvollstreck-
barkeit bzw. der Beschränkung der Vollstreckbarkeit ausgestellt.

(3) Ist nach Anfechtung einer Entscheidung, die als Europäi-
scher Vollstreckungstitel gemäß Absatz 1 bestätigt worden ist,
eine Entscheidung ergangen, so wird auf jederzeitigen Antrag
unter Verwendung des Formblatts in Anhang V eine Ersatz-
bestätigung ausgestellt, wenn diese Entscheidung im Ursprungs-
mitgliedstaat vollstreckbar ist; Artikel 12 Absatz 2 bleibt davon
unberührt.

Artikel 7

Kosten in Verbindung mit dem gerichtlichen Verfahren

Umfasst eine Entscheidung eine vollstreckbare Entscheidung
über die Höhe der mit dem gerichtlichen Verfahren verbunde-
nen Kosten, einschließlich Zinsen, wird sie auch hinsichtlich
dieser Kosten als Europäischer Vollstreckungstitel bestätigt, es
sei denn, der Schuldner hat im gerichtlichen Verfahren nach
den Rechtsvorschriften des Ursprungsmitgliedstaats der Ver-
pflichtung zum Kostenersatz ausdrücklich widersprochen.

Artikel 8

Teilbarkeit der Bestätigung als Europäischer
Vollstreckungstitel

Wenn die Entscheidung die Voraussetzungen dieser Verord-
nung nur in Teilen erfüllt, so wird die Bestätigung als Europäi-
scher Vollstreckungstitel nur für diese Teile ausgestellt.

Artikel 9

Ausstellung der Bestätigung als Europäischer
Vollstreckungstitel

(1) Die Bestätigung als Europäischer Vollstreckungstitel wird
unter Verwendung des Formblatts in Anhang I ausgestellt.

(2) Die Bestätigung als Europäischer Vollstreckungstitel wird
in der Sprache ausgestellt, in der die Entscheidung abgefasst ist.
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Artikel 10

Berichtigung oder Widerruf der Bestätigung als
Europäischer Vollstreckungstitel

(1) Die Bestätigung als Europäischer Vollstreckungstitel wird
auf Antrag an das Ursprungsgericht

a) berichtigt, wenn die Entscheidung und die Bestätigung auf-
grund eines materiellen Fehlers voneinander abweichen;

b) widerrufen, wenn sie hinsichtlich der in dieser Verordnung
festgelegten Voraussetzungen eindeutig zu Unrecht erteilt
wurde.

(2) Für die Berichtigung oder den Widerruf der Bestätigung
als Europäischer Vollstreckungstitel ist das Recht des Ur-
sprungsmitgliedstaats maßgebend.

(3) Die Berichtigung oder der Widerruf der Bestätigung als
Europäischer Vollstreckungstitel können unter Verwendung des
Formblatts in Anhang VI beantragt werden.

(4) Gegen die Ausstellung einer Bestätigung als Europäischer
Vollstreckungstitel ist kein Rechtsbehelf möglich.

Artikel 11

Wirkung der Bestätigung als Europäischer
Vollstreckungstitel

Die Bestätigung als Europäischer Vollstreckungstitel entfaltet
Wirkung nur im Rahmen der Vollstreckbarkeit der Entschei-
dung.

KAPITEL III

MINDESTVORSCHRIFTEN FÜR VERFAHREN ÜBER
UNBESTRITTENE FORDERUNGEN

Artikel 12

Anwendungsbereich der Mindestvorschriften

(1) Eine Entscheidung über eine unbestrittene Forderung im
Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b) oder c) kann nur
dann als Europäischer Vollstreckungstitel bestätigt werden,
wenn das gerichtliche Verfahren im Ursprungsmitgliedstaat
den verfahrensrechtlichen Erfordernissen nach diesem Kapitel
genügt hat.

(2) Dieselben Erfordernisse gelten auch für die Ausstellung
der Bestätigung als Europäischer Vollstreckungstitel oder einer
Ersatzbestätigung im Sinne des Artikels 6 Absatz 3 für eine
Entscheidung, die nach Anfechtung einer Entscheidung ergan-
gen ist, wenn zum Zeitpunkt dieser Entscheidung die Bedin-
gungen nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b) oder c) erfüllt
sind.

Artikel 13

Zustellung mit Nachweis des Empfangs durch den
Schuldner

(1) Das verfahrenseinleitende Schriftstück oder ein gleich-
wertiges Schriftstück kann dem Schuldner wie folgt zugestellt
worden sein:

a) durch persönliche Zustellung, bei der der Schuldner eine
Empfangsbestätigung unter Angabe des Empfangsdatums
unterzeichnet, oder

b) durch persönliche Zustellung, bei der die zuständige Person,
die die Zustellung vorgenommen hat, ein Dokument unter-
zeichnet, in dem angegeben ist, dass der Schuldner das
Schriftstück erhalten hat oder dessen Annahme unberechtigt
verweigert hat und an welchem Datum die Zustellung er-
folgt ist, oder

c) durch postalische Zustellung, bei der der Schuldner die
Empfangsbestätigung unter Angabe des Empfangsdatums
unterzeichnet und zurückschickt, oder

d) durch elektronische Zustellung wie beispielsweise per Fax
oder E-Mail, bei der der Schuldner eine Empfangsbestäti-
gung unter Angabe des Empfangsdatums unterzeichnet
und zurückschickt.

(2) Eine Ladung zu einer Gerichtsverhandlung kann dem
Schuldner gemäß Absatz 1 zugestellt oder mündlich in einer
vorausgehenden Verhandlung über dieselbe Forderung bekannt
gemacht worden sein, wobei dies im Protokoll dieser Verhand-
lung festgehalten sein muss.

Artikel 14

Zustellung ohne Nachweis des Empfangs durch den
Schuldner

(1) Das verfahrenseinleitende Schriftstück oder ein gleich-
wertiges Schriftstück sowie eine Ladung zu einer Gerichtsver-
handlung kann dem Schuldner auch in einer der folgenden
Formen zugestellt worden sein:

a) persönliche Zustellung unter der Privatanschrift des Schuld-
ners an eine in derselben Wohnung wie der Schuldner le-
bende Person oder an eine dort beschäftigte Person;

b) wenn der Schuldner Selbstständiger oder eine juristische
Person ist, persönliche Zustellung in den Geschäftsräumen
des Schuldners an eine Person, die vom Schuldner beschäf-
tigt wird;

c) Hinterlegung des Schriftstücks im Briefkasten des Schuld-
ners;

d) Hinterlegung des Schriftstücks beim Postamt oder bei den
zuständigen Behörden mit entsprechender schriftlicher Be-
nachrichtigung im Briefkasten des Schuldners, sofern in der
schriftlichen Benachrichtigung das Schriftstück eindeutig als
gerichtliches Schriftstück bezeichnet oder darauf hingewie-
sen wird, dass die Zustellung durch die Benachrichtigung als
erfolgt gilt und damit Fristen zu laufen beginnen;
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e) postalisch ohne Nachweis gemäß Absatz 3, wenn der
Schuldner seine Anschrift im Ursprungsmitgliedstaat hat;

f) elektronisch, mit automatisch erstellter Sendebestätigung,
sofern sich der Schuldner vorab ausdrücklich mit dieser
Art der Zustellung einverstanden erklärt hat.

(2) Für die Zwecke dieser Verordnung ist eine Zustellung
gemäß Absatz 1 nicht zulässig, wenn die Anschrift des Schuld-
ners nicht mit Sicherheit ermittelt werden kann.

(3) Die Zustellung nach Absatz 1 Buchstaben a) bis d) wird
bescheinigt durch

a) ein von der zuständigen Person, die die Zustellung vor-
genommen hat, unterzeichnetes Schriftstück mit den folgen-
den Angaben:

i) die gewählte Form der Zustellung und

ii) das Datum der Zustellung sowie,

iii) falls das Schriftstück einer anderen Person als dem
Schuldner zugestellt wurde, der Name dieser Person
und die Angabe ihres Verhältnisses zum Schuldner,

oder

b) eine Empfangsbestätigung der Person, der das Schriftstück
zugestellt wurde, für die Zwecke von Absatz 1 Buchstaben
a) und b).

Artikel 15

Zustellung an die Vertreter des Schuldners

Die Zustellung gemäß Artikel 13 oder Artikel 14 kann auch an
den Vertreter des Schuldners bewirkt worden sein.

Artikel 16

Ordnungsgemäße Unterrichtung des Schuldners über die
Forderung

Um sicherzustellen, dass der Schuldner ordnungsgemäß über
die Forderung unterrichtet worden ist, muss das verfahrensein-
leitende Schriftstück oder das gleichwertige Schriftstück fol-
gende Angaben enthalten haben:

a) der Name und die Anschrift der Parteien;

b) die Höhe der Forderung;

c) wenn Zinsen gefordert werden, der Zinssatz und der Zeit-
raum, für den Zinsen gefordert werden, es sei denn, die
Rechtsvorschriften des Ursprungsmitgliedstaats sehen vor,
dass auf die Hauptforderung automatisch ein gesetzlicher
Zinssatz angerechnet wird;

d) die Bezeichnung des Forderungsgrundes.

Artikel 17

Ordnungsgemäße Unterrichtung des Schuldners über die
Verfahrensschritte zum Bestreiten der Forderung

In dem verfahrenseinleitenden Schriftstück, einem gleichwerti-
gen Schriftstück oder einer Ladung zu einer Gerichtsverhand-
lung oder in einer zusammen mit diesem Schriftstück oder
dieser Ladung zugestellten Belehrung muss deutlich auf Folgen-
des hingewiesen worden sein:

a) auf die verfahrensrechtlichen Erfordernisse für das Bestreiten
der Forderung; dazu gehören insbesondere die Frist, inner-
halb deren die Forderung schriftlich bestritten werden kann
bzw. gegebenenfalls der Termin der Gerichtsverhandlung,
die Bezeichnung und die Anschrift der Stelle, an die die
Antwort zu richten bzw. vor der gegebenenfalls zu erschei-
nen ist, sowie die Information darüber, ob die Vertretung
durch einen Rechtsanwalt vorgeschrieben ist;

b) auf die Konsequenzen des Nichtbestreitens oder des Nicht-
erscheinens, insbesondere die etwaige Möglichkeit einer Ent-
scheidung oder ihrer Vollstreckung gegen den Schuldner
und der Verpflichtung zum Kostenersatz.

Artikel 18

Heilung der Nichteinhaltung von Mindestvorschriften

(1) Genügte das Verfahren im Ursprungsmitgliedstaat nicht
den in den Artikeln 13 bis 17 festgelegten verfahrensrecht-
lichen Erfordernissen, so sind eine Heilung der Verfahrensmän-
gel und eine Bestätigung der Entscheidung als Europäischer
Vollstreckungstitel möglich, wenn

a) die Entscheidung dem Schuldner unter Einhaltung der ver-
fahrensrechtlichen Erfordernisse nach Artikel 13 oder Arti-
kel 14 zugestellt worden ist, und

b) der Schuldner die Möglichkeit hatte, einen eine uneinge-
schränkte Überprüfung umfassenden Rechtsbehelf gegen
die Entscheidung einzulegen, und er in oder zusammen
mit der Entscheidung ordnungsgemäß über die verfahrens-
rechtlichen Erfordernisse für die Einlegung eines solchen
Rechtsbehelfs, einschließlich der Bezeichnung und der An-
schrift der Stelle, bei der der Rechtsbehelf einzulegen ist,
und gegebenenfalls der Frist unterrichtet wurde, und

c) der Schuldner es versäumt hat, einen Rechtsbehelf gegen die
Entscheidung gemäß den einschlägigen verfahrensrecht-
lichen Erfordernissen einzulegen.

(2) Genügte das Verfahren im Ursprungsmitgliedstaat nicht
den verfahrensrechtlichen Erfordernissen nach Artikel 13 oder
Artikel 14, so ist eine Heilung dieser Verfahrensmängel mög-
lich, wenn durch das Verhalten des Schuldners im gerichtlichen
Verfahren nachgewiesen ist, dass er das zuzustellende Schrift-
stück so rechtzeitig persönlich bekommen hat, dass er Vorkeh-
rungen für seine Verteidigung treffen konnte.
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Artikel 19

Mindestvorschriften für eine Überprüfung in
Ausnahmefällen

(1) Ergänzend zu den Artikeln 13 bis 18 kann eine Ent-
scheidung nur dann als Europäischer Vollstreckungstitel bestä-
tigt werden, wenn der Schuldner nach dem Recht des Ur-
sprungsmitgliedstaats berechtigt ist, eine Überprüfung der Ent-
scheidung zu beantragen, falls

a) i) das verfahrenseinleitende oder ein gleichwertiges Schrift-
stück oder gegebenenfalls die Ladung zu einer Gerichts-
verhandlung in einer der in Artikel 14 genannten For-
men zugestellt wurden, und

ii) die Zustellung ohne Verschulden des Schuldners nicht so
rechtzeitig erfolgt ist, dass er Vorkehrungen für seine
Verteidigung hätte treffen können,

oder

b) der Schuldner aufgrund höherer Gewalt oder aufgrund au-
ßergewöhnlicher Umstände ohne eigenes Verschulden der
Forderung nicht widersprechen konnte,

wobei in beiden Fällen jeweils vorausgesetzt wird, dass er un-
verzüglich tätig wird.

(2) Dieser Artikel berührt nicht die Möglichkeit der Mitglied-
staaten, eine Überprüfung der Entscheidung unter großzügige-
ren Bedingungen als nach Absatz 1 zu ermöglichen.

KAPITEL IV

VOLLSTRECKUNG

Artikel 20

Vollstreckungsverfahren

(1) Unbeschadet der Bestimmungen dieses Kapitels gilt für
das Vollstreckungsverfahren das Recht des Vollstreckungsmit-
gliedstaats.

Eine als Europäischer Vollstreckungstitel bestätigte Entschei-
dung wird unter den gleichen Bedingungen vollstreckt wie
eine im Vollstreckungsmitgliedstaat ergangene Entscheidung.

(2) Der Gläubiger ist verpflichtet, den zuständigen Vollstre-
ckungsbehörden des Vollstreckungsmitgliedstaats Folgendes zu
übermitteln:

a) eine Ausfertigung der Entscheidung, die die für ihre Beweis-
kraft erforderlichen Voraussetzungen erfüllt, und

b) eine Ausfertigung der Bestätigung als Europäischer Vollstre-
ckungstitel, die die für ihre Beweiskraft erforderlichen Vo-
raussetzungen erfüllt, und

c) gegebenenfalls eine Transkription der Bestätigung als Euro-
päischer Vollstreckungstitel oder eine Übersetzung dieser
Bestätigung in die Amtssprache des Vollstreckungsmitglied-
staats oder — falls es in diesem Mitgliedstaat mehrere Amts-

sprachen gibt — nach Maßgabe der Rechtsvorschriften die-
ses Mitgliedstaates in die Verfahrenssprache oder eine der
Verfahrenssprachen des Ortes, an dem die Vollstreckung
betrieben wird, oder in eine sonstige Sprache, die der Voll-
streckungsmitgliedstaat zulässt. Jeder Mitgliedstaat kann an-
geben, welche Amtssprache oder Amtssprachen der Organe
der Europäischen Gemeinschaft er neben seiner oder seinen
eigenen für die Ausstellung der Bestätigung zulässt. Die
Übersetzung ist von einer hierzu in einem der Mitgliedstaa-
ten befugten Person zu beglaubigen.

(3) Der Partei, die in einem Mitgliedstaat eine Entscheidung
vollstrecken will, die in einem anderen Mitgliedstaat als Euro-
päischer Vollstreckungstitel bestätigt wurde, darf wegen ihrer
Eigenschaft als Ausländer oder wegen Fehlens eines inländi-
schen Wohnsitzes oder Aufenthaltsorts eine Sicherheitsleistung
oder Hinterlegung, unter welcher Bezeichnung es auch sei,
nicht auferlegt werden.

Artikel 21

Verweigerung der Vollstreckung

(1) Auf Antrag des Schuldners wird die Vollstreckung vom
zuständigen Gericht im Vollstreckungsmitgliedstaat verweigert,
wenn die als Europäischer Vollstreckungstitel bestätigte Ent-
scheidung mit einer früheren Entscheidung unvereinbar ist,
die in einem Mitgliedstaat oder einem Drittland ergangen ist,
sofern

a) die frühere Entscheidung zwischen denselben Parteien we-
gen desselben Streitgegenstands ergangen ist und

b) die frühere Entscheidung im Vollstreckungsmitgliedstaat er-
gangen ist oder die notwendigen Voraussetzungen für ihre
Anerkennung im Vollstreckungsmitgliedstaat erfüllt und

c) die Unvereinbarkeit im gerichtlichen Verfahren des Ur-
sprungsmitgliedstaats nicht geltend gemacht worden ist
und nicht geltend gemacht werden konnte.

(2) Weder die Entscheidung noch ihre Bestätigung als Euro-
päischer Vollstreckungstitel dürfen im Vollstreckungsmitglied-
staat in der Sache selbst nachgeprüft werden.

Artikel 22

Vereinbarungen mit Drittländern

Diese Verordnung lässt Vereinbarungen unberührt, durch die
sich die Mitgliedstaaten vor Inkrafttreten der Verordnung (EG)
Nr. 44/2001 im Einklang mit Artikel 59 des Brüsseler Über-
einkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die Voll-
streckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handels-
sachen verpflichtet haben, Entscheidungen insbesondere der
Gerichte eines anderen Vertragsstaates des genannten Überein-
kommens gegen Beklagte, die ihren Wohnsitz oder gewöhnli-
chen Aufenthalt im Hoheitsgebiet eines Drittlands haben, nicht
anzuerkennen, wenn die Entscheidungen in den Fällen des Ar-
tikels 4 des genannten Übereinkommens nur in einem der in
Artikel 3 Absatz 2 des genannten Übereinkommens angeführ-
ten Gerichtsstände ergehen können.

DE30.3.2004 Amtsblatt der Europäischen Union C 79 E/65



Artikel 23

Aussetzung oder Beschränkung der Vollstreckung

Hat der Schuldner

— einen Rechtsbehelf gegen eine als Europäischer Vollstre-
ckungstitel bestätigte Entscheidung eingelegt, wozu auch
ein Antrag auf Überprüfung im Sinne des Artikels 19 ge-
hört, oder

— die Berichtigung oder den Widerruf einer Bestätigung als
Europäischer Vollstreckungstitel gemäß Artikel 10 bean-
tragt,

so kann das zuständige Gericht oder die befugte Stelle im Voll-
streckungsmitgliedstaat auf Antrag des Schuldners

a) das Vollstreckungsverfahren auf Sicherungsmaßnahmen be-
schränken oder

b) die Vollstreckung von der Leistung einer von dem Gericht
oder der befugten Stelle zu bestimmenden Sicherheit abhän-
gig machen oder

c) unter außergewöhnlichen Umständen das Vollstreckungsver-
fahren aussetzen.

KAPITEL V

GERICHTLICHE VERGLEICHE UND ÖFFENTLICHE URKUNDEN

Artikel 24

Gerichtliche Vergleiche

(1) Ein Vergleich über eine Forderung im Sinne von Artikel
4 Nummer 2, der von einem Gericht gebilligt oder vor einem
Gericht im Laufe eines Verfahrens geschlossen wurde, und der
in dem Mitgliedstaat, in dem er gebilligt oder geschlossen wur-
de, vollstreckbar ist, wird auf Antrag an das Gericht, das ihn
gebilligt hat oder vor dem er geschlossen wurde, unter Ver-
wendung des Formblatts in Anhang II als Europäischer Voll-
streckungstitel bestätigt.

(2) Ein Vergleich, der im Ursprungsmitgliedstaat als Europäi-
scher Vollstreckungstitel bestätigt worden ist, wird in den an-
deren Mitgliedstaaten vollstreckt, ohne dass es einer Vollstreck-
barerklärung bedarf und ohne dass seine Vollstreckbarkeit an-
gefochten werden kann.

(3) Die Bestimmungen von Kapitel II (mit Ausnahme von
Artikel 5, Artikel 6 Absatz 1 und Artikel 9 Absatz 1) sowie
von Kapitel IV (mit Ausnahme von Artikel 21 Absatz 1 und
Artikel 22) finden entsprechende Anwendung.

Artikel 25

Öffentliche Urkunden

(1) Eine öffentliche Urkunde über eine Forderung im Sinne
von Artikel 4 Nummer 2, die in einem Mitgliedstaat vollstreck-
bar ist, wird auf Antrag an die vom Ursprungsmitgliedstaat
bestimmte Stelle unter Verwendung des Formblatts in Anhang
III als Europäischer Vollstreckungstitel bestätigt.

(2) Eine öffentliche Urkunde, die im Ursprungsmitgliedstaat
als Europäischer Vollstreckungstitel bestätigt worden ist, wird
in den anderen Mitgliedstaaten vollstreckt, ohne dass es einer
Vollstreckbarerklärung bedarf und ohne dass ihre Vollstreck-
barkeit angefochten werden kann.

(3) Die Bestimmungen von Kapitel II (mit Ausnahme von
Artikel 5, Artikel 6 Absatz 1 und Artikel 9 Absatz 1) sowie
von Kapitel IV (mit Ausnahme von Artikel 21 Absatz 1 und
Artikel 22) finden entsprechende Anwendung.

KAPITEL VI

ÜBERGANGSBESTIMMUNG

Artikel 26

Übergangsbestimmung

Diese Verordnung gilt nur für nach ihrem Inkrafttreten ergan-
gene Entscheidungen, gerichtlich gebilligte oder geschlossene
Vergleiche und aufgenommene oder registrierte öffentliche Ur-
kunden.

KAPITEL VII

VERHÄLTNIS ZU ANDEREN RECHTSAKTEN DER
GEMEINSCHAFT

Artikel 27

Verhältnis zur Verordnung (EG) Nr. 44/2001

Diese Verordnung berührt nicht die Möglichkeit, die Anerken-
nung und Vollstreckung einer Entscheidung über eine unbe-
strittene Forderung, eines gerichtlichen Vergleichs oder einer
öffentlichen Urkunde gemäß der Verordnung (EG)
Nr. 44/2001 zu betreiben.

Artikel 28

Verhältnis zur Verordnung (EG) Nr. 1348/2000

Diese Verordnung lässt die Anwendung der Verordnung (EG)
Nr. 1348/2000 unberührt.

KAPITEL VIII

ALLGEMEINE UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 29

Informationen über Vollstreckungsverfahren und
-behörden

Die Mitgliedstaaten arbeiten zusammen, um der Öffentlichkeit
und den Fachkreisen folgende Informationen zur Verfügung zu
stellen:

a) Informationen über die Vollstreckungsverfahren und -me-
thoden in den Mitgliedstaaten und
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b) Informationen über die zuständigen Vollstreckungsbehörden
in den Mitgliedstaaten,

insbesondere über das mit der Entscheidung 2001/470/EG (1)
eingerichtete Europäische Justizielle Netz für Zivil- und Han-
delssachen.

Artikel 30

Angaben zu den Rechtsbehelfen, Sprachen und Stellen

(1) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission Folgendes mit:

a) das in Artikel 10 Absatz 2 genannte Berichtigungs- und
Widerrufsverfahren sowie das in Artikel 19 Absatz 1 ge-
nannte Überprüfungsverfahren;

b) die gemäß Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe c) zugelassenen
Sprachen;

c) die Listen der in Artikel 25 genannten Stellen;

sowie alle nachfolgenden Änderungen.

(2) Die Kommission macht die nach Absatz 1 mitgeteilten
Informationen durch Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäi-
schen Union und durch andere geeignete Mittel öffentlich zu-
gänglich.

Artikel 31

Änderungen der Anhänge

Änderungen der Formblätter in den Anhängen werden gemäß
dem in Artikel 32 Absatz 2 genannten Beratungsverfahren
beschlossen.

Artikel 32

Ausschuss

(1) Die Kommission wird von dem in Artikel 75 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 44/2001 vorgesehenen Ausschuss unter-
stützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die
Artikel 3 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung
von dessen Artikel 8.

(3) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

Artikel 33

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am . . . in Kraft.

Sie gilt ab dem . . . (*), mit Ausnahme der Artikel 30, 31 und
32, die ab dem . . . (**) gelten.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß dem Vertrag zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft unmittelbar in den Mitgliedstaaten.

Geschehen zu . . .

Im Namen des Europäischen Parlaments

Der Präsident

Im Namen des Rates

Der Präsident

DE30.3.2004 Amtsblatt der Europäischen Union C 79 E/67

(1) ABl. L 174 vom 27.6.2001, S. 25.
(*) 18 Monate nach Annahme dieser Verordnung.

(**) Zeitpunkt des Inkrafttretens.



ANHANG I

DEC 79 E/68 Amtsblatt der Europäischen Union 30.3.2004



DE30.3.2004 Amtsblatt der Europäischen Union C 79 E/69



DEC 79 E/70 Amtsblatt der Europäischen Union 30.3.2004



ANHANG II

DE30.3.2004 Amtsblatt der Europäischen Union C 79 E/71



DEC 79 E/72 Amtsblatt der Europäischen Union 30.3.2004



ANHANG III

DE30.3.2004 Amtsblatt der Europäischen Union C 79 E/73



DEC 79 E/74 Amtsblatt der Europäischen Union 30.3.2004



ANHANG IV

DE30.3.2004 Amtsblatt der Europäischen Union C 79 E/75



ANHANG V

DEC 79 E/76 Amtsblatt der Europäischen Union 30.3.2004



DE30.3.2004 Amtsblatt der Europäischen Union C 79 E/77



DEC 79 E/78 Amtsblatt der Europäischen Union 30.3.2004



ANHANG VI

DE30.3.2004 Amtsblatt der Europäischen Union C 79 E/79



BEGRÜNDUNG DES RATES

I. EINLEITUNG

Der Rat ist am 27. November 2003 im Rahmen des Mitentscheidungsverfahrens (Artikel 251 EGV) zu
einer allgemeinen Ausrichtung gelangt, die am 6. Februar 2004 im Wege des schriftlichen Verfahrens
zur Festlegung eines Gemeinsamen Standpunkts zu dem Entwurf einer Verordnung zur Einführung
eines Europäischen Vollstreckungstitels für unbestrittene Forderungen führte. Der Rat hat seinen Be-
schluss mit qualifizierter Mehrheit gefasst; die niederländische Delegation stimmte dagegen.

Bei der Festlegung seines Standpunkts hat der Rat die Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses vom 11. Dezember 2002 sowie die vom Europäischen Parlament am 8. April 2003 in
erster Lesung abgegebene Stellungnahme berücksichtigt.

Mit dem Verordnungsentwurf soll dazu beigetragen werden, die Voraussetzungen abzuschaffen, die der
Anerkennung und Vollstreckung von vollstreckbaren Gerichtsentscheidungen in Bezug auf Forderun-
gen, deren Art und Höhe vom Schuldner nicht bestritten wird, in einem anderen Mitgliedstaat zugrunde
liegen; des Weiteren sollen die Hindernisse, die der Anerkennung von Entscheidungen in einem anderen
Mitgliedstaat entgegenstehen, sowie die derzeit geltenden Nachprüfungen bei der Vollstreckung, die
allgemein unter der Bezeichnung „Exequaturverfahren“ zusammengefasst werden, abgeschafft werden.
Die Verordnung findet auch auf gerichtliche Vergleiche und öffentliche Urkunden über als unbestritten
geltende Forderungen Anwendung.

Die Verordnung stellt somit eine konkrete Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung
dar, die für den freien Verkehr gerichtlicher Entscheidungen unerlässlich ist.

II. ANALYSE DES GEMEINSAMEN STANDPUNKTS

1. Allgemeines

In dem Gemeinsamen Standpunkt des Rates ist der Inhalt des ursprünglichen Kommissionsvor-
schlags in der Fassung des geänderten Vorschlags, der dem Rat am 18. Juni 2003 übermittelt wurde,
weitgehend erhalten geblieben.

Nachstehend sind die wesentlichen Änderungen aufgeführt, die an dem Text vorgenommen wurden:

1. In dem ursprünglichen Verordnungsvorschlag war vorgesehen, dass lediglich Entscheidungen, die
im Ursprungsmitgliedstaat rechtskräftig geworden sind, als Europäischer Vollstreckungstitel be-
stätigt werden können. In dem vom Rat angenommenen Gemeinsamen Standpunkt ist die
Bedingung der Rechtskraft weggefallen: Damit eine Bestätigung erfolgen kann, muss die Ent-
scheidung im Ursprungsmitgliedstaat lediglich vollstreckbar sein. Dementsprechend und aus
Gründen der Kohärenz und der Effizienz des Systems gilt ferner, dass im Falle der Anfechtung
einer bestätigten Entscheidung die Entscheidung über den Rechtsbehelf ihrerseits bestätigt werden
kann, und dies sogar in dem Fall, dass der Rechtsbehelf vom Schuldner eingelegt wurde.

Durch diese Abänderung wird es dem Schuldner unmöglich gemacht, allein durch Einlegen eines
Rechtsbehelfs zu verhindern, dass der Gläubiger die Vorteile des Vollstreckungstitels nutzen kann.

2. In dem Gemeinsamen Standpunkt wird der Grundsatz beibehalten, dass gegen die Ausstellung
einer Bestätigung als Vollstreckungstitel kein Rechtsbehelf möglich ist. Es wird jedoch die Mög-
lichkeit vorgesehen, einen Antrag auf Berichtigung der Bestätigung zu stellen, wenn ein sachli-
cher Fehler vorliegt, oder einen Antrag auf Widerruf zu stellen, wenn eine Bestätigung nach-
weislich zu Unrecht ausgestellt wurde.

3. Der Verbraucher wird künftig auf besondere Weise geschützt: Eine Entscheidung über eine
unbestrittene Forderung gegen einen Schuldner in seiner Eigenschaft als Verbraucher kann nur
dann als Europäischer Vollstreckungstitel bestätigt werden, wenn sie in dem Mitgliedstaat ergan-
gen ist, in dem der Schuldner seinen Wohnsitz hat.
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4. In dem ursprünglichen Vorschlag war bei den Mindestvorschriften für Verfahren über unbe-
strittene Forderungen eine Rangordnung unter den Verfahren der Zustellung des verfahrensein-
leitenden Schriftstücks vorgesehen. In dem Gemeinsamen Standpunkt wird auf diese Rangord-
nung verzichtet, jedoch werden die Zustellungsverfahren danach unterschieden, ob ein Nachweis
dafür vorgelegt werden muss, dass die Zustellung an den Schuldner erfolgt ist, oder ob ein
solcher Nachweis nicht vorgesehen ist. Im Übrigen ist künftig die einfache postalische Zustellung
zulässig, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.

In dem Gemeinsamen Standpunkt ist allerdings vorgesehen, dass die Zustellungsverfahren ohne
Nachweis des Empfangs durch den Schuldner nur dann für die Zwecke der Bestätigung einer
Entscheidung zulässig sind, wenn der Schuldner gemäß den Rechtsvorschriften des Ursprungs-
mitgliedstaats das Recht hat, eine Überprüfung der Entscheidung zu beantragen, falls er das
verfahrenseinleitende Schriftstück nicht so rechtzeitig erhalten hat, dass er sich verteidigen konn-
te.

Weitere Abänderungen formalerer Art dienen der besseren Lesbarkeit des Textes.

2. Abänderungen des Parlaments

Der Rat hat sich um eine möglichst weit gehende Übernahme der Abänderungen des Parlaments
bemüht.

Abänderung 1 wurde inhaltlich berücksichtigt (siehe Erwägungsgrund 26).

Abänderung 2 wurde teilweise berücksichtigt; der Rat war der Auffassung, dass der zweite Teil des
in dieser Abänderung enthaltenen Textvorschlags des Parlaments nicht notwendig ist (Artikel 3).

Abänderung 3 wurde von der Kommission nicht in ihren geänderten Vorschlag übernommen und
vom Rat nicht in seinen Gemeinsamen Standpunkt aufgenommen.

Abänderung 4 ist gegenstandslos geworden, da in dem Gemeinsamen Standpunkt nicht mehr
vorgesehen ist, dass die Rechtskräftigkeit einer Entscheidung eine Voraussetzung für die Bestätigung
ist.

Abänderung 5 wurde sinngemäß in den geänderten Vorschlag übernommen und vom Rat in seinem
Gemeinsamen Standpunkt akzeptiert (Artikel 5).

Die Abänderungen 6, 7, 8 und 16, die sich auf die Zulässigkeit von Rechtsbehelfen gegen die
Bestätigung oder die Ablehnung einer Bestätigung beziehen, sind nicht in ihrer ursprünglichen
Fassung, wohl aber in ihren Grundgedanken akzeptiert worden. Zwar wird in Artikel 10 des
Gemeinsamen Standpunkts festgelegt, dass gegen die Ausstellung einer Bestätigung kein Rechts-
behelf möglich ist, jedoch werden in dem Gemeinsamen Standpunkt Anträge auf Berichtigung
oder Widerruf für zulässig erklärt.

Abänderung 9 wurde in Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe b) aufgenommen.

Abänderung 10 wurde nicht übernommen, weil sie als nicht erforderlich angesehen wurde.

Abänderung 11 ist gegenstandslos geworden, da in dem Gemeinsamen Standpunkt keine Rang-
ordnung unter den verschiedenen Verfahren der Zustellung des verfahrenseinleitenden Schriftstücks
mehr vorgesehen ist.

Die Abänderungen 12 und 13 wurden nicht übernommen.

Abänderung 14 wurde inhaltlich akzeptiert (Artikel 16 Buchstabe d)).

Abänderung 15, in der vorgesehen war, Artikel 19 Absatz 2 des ursprünglichen Vorschlags zu
streichen, ist nicht übernommen worden, doch sieht jetzt Artikel 18 Absatz 2 einen erhöhten
Schutz für den Beklagten unter den in der Bestimmung aufgeführten Umständen vor.
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III. FAZIT

Der Rat ist der Auffassung, dass es ihm mit dem Text seines Gemeinsamen Standpunkts zur Einführung
eines Vollstreckungstitels für unbestrittene Forderungen gelungen ist, das angestrebte Gleichgewicht
zwischen dem Schutz der Rechte des Schuldners einerseits und der Effizienz des Bestätigungssystems
andererseits zu wahren, das mit dem Ziel eingerichtet wird, den freien Verkehr von gerichtlichen
Entscheidungen zu ermöglichen, indem die Anerkennungs- und Vollstreckungshindernisse im Vollstre-
ckungsstaat abgeschafft werden.
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